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STAND DER GLEICHSTELLUNG VON  
FRAUEN UND MÄNNERN IN DEUTSCHLAND  
IN AUSGEWÄHLTEN BRANCHEN 
Svenja Pfahl, Eugen Unrau, Yvonne Lott

Unter Mitarbeit von Anika Lindhorn

AUF EINEN BLICK

Wie einheitlich oder unterschiedlich vollzieht sich 
die Gleichstellung von Frauen und Männern in den 
verschiedenen Branchen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt in Hinblick auf Erwerbsarbeitszeit, Ent-
gelt oder Erwerbsform? Anhand zentraler Indikato-
ren auf Basis des WSI GenderDatenPortals (www.
wsi.de/genderdatenportal) liefert der vorliegende 
Report eine zusammenfassende Übersicht über 
den aktuellen Stand der Geschlechtergleichstel-
lung in Deutschland, differenziert nach Einzelbran-
chen aus dem Produktions- und Dienstleistungs-
bereich. Die Ergebnisse zeigen, dass Geschlechte-
rungleichheit insbesondere in Hinblick auf die Er-
werbsarbeitszeitdauer und das Entgelt über (fast) 
alle Branchen hinweg fortbesteht. Die detaillierte 
branchenbezogene Betrachtung zeigt zudem, dass 
bei einer Vielzahl von einzelnen Arbeitsmerkma-
len Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
bestehen (z. B. bei Befristung, Teilzeitarbeit, über-
langer Vollzeit, Tätigkeit als Helfer*in, Entgelten im 

unteren Entgeltbereich, Existenzsicherung durch 
eigenes Erwerbseinkommen, ausschließlicher Tä-
tigkeit im Minijob), die in einigen Branchen deut-
lich stärker ausgeprägt sind als in anderen. Hierbei 
fallen besonders sieben Produktionsbranchen und 
neun Dienstleistungsbranchen auf, die sich durch 
deutliche Geschlechterabstände (dem Abstand in 
Prozentpunkten zwischen Frauen und Männern in 
Hinblick auf ein einzelnes Arbeitsmerkmal) kenn-
zeichnen und in einer Mehrheit von Arbeitsmerk-
malen eine verstärkt ungünstige Situation für 
Frauen aufweisen. Gegenüber dem Vergleichsjahr 
2021 weisen 2023 insgesamt mehr Branchen einen 
deutlichen, zweistelligen Geschlechterabstand für 
mindestens die Hälfte aller Arbeitsmerkmale auf. 
Gleichzeitig zeigen sich für eine Reihe von Bran-
chen auch punktuelle Verringerungen des Ge-
schlechterabstandes, gerade bei den Indikatoren 
zur Lage der Arbeitszeit sowie der Existenzsiche-
rung durch eigene Erwerbsarbeit. 

http://www.wsi.de/genderdatenportal
http://www.wsi.de/genderdatenportal
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1 EINLEITUNG 

Mit dem vorliegenden Report werden zum zweiten 
Mal Zahlen und Fakten zum Stand der Gleichstel-
lung in einzelnen Branchen des Produktions- und 
Dienstleistungsbereiches geliefert – in Hinblick 
auf Erwerbsformen, Erwerbsarbeitszeit und Ent-
gelt. Damit knüpft der Report an den ersten WSI 
Branchenreport 2023 an (Pfahl et al. 2023) und 
verfolgt das Ziel, aktuelle und weitere Erkenntnis-
se zum Stand der Gleichstellung in Einzelbranchen 
zu liefern und branchenbezogene Unterschiede der 
Gleichstellung von Frauen und Männern aufzuzei-
gen. Wie ist der Stand der Gleichstellung im Pro-
duzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssek-
tor? In welchen Branchen sind die Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern besonders groß? 

Die Situation in den einzelnen Produktions- und 
Dienstleistungsbranchen wird anhand von Indi-
katoren und stets in Hinblick auf zwei Prüffragen 
bewertet: Ist der Geschlechterabstand in den ein-
zelnen Indikatoren so deutlich, dass er sogar ei-
nen zweistelligen Prozentwert annimmt? Und sind 
mindestens 20 Prozent der Frauen oder mehr un-
günstig vom jeweiligen Indikator betroffen (oder: 
Männer)? Dies wird sowohl einzeln für alle ausge-
werteten Branchen (vgl. Kapitel 4 und Kapitel 5) als 
auch zusammenfassend für die Bereiche Erwerbs-
arbeitszeit und Entgelt (vgl. Kapitel 3 und Kapitel 6) 
dargestellt.

Mit der branchenbezogenen Fokussierung ge-
hen allerdings auch Zugeständnisse bei der Daten-
verfügbarkeit einher: Nicht für alle Indikatoren aus 
den sieben Handlungsfeldern des WSI GenderDa-
tenPortals (https://www.wsi.de/genderdatenpor-
tal) wie Bildung, Erwerbsarbeit, Einkommen, Zeit, 
Sorgearbeit, Mitbestimmung (und neuerdings: 
Transformation) sind branchenbezogene Daten 

verfügbar. Eine detaillierte Erläuterung des Kon-
zepts und des theoretischen Rahmens der Hand-
lungsfelder liefern Hobler et al. (2020, S. 3f.). Einige 
Indikatoren, etwa im Bereich Sorgearbeit, können 
nicht branchenbezogen ausgewertet werden, weil 
sie schlichtweg nicht erhoben werden oder die Da-
tenverfügbarkeit eingeschränkt ist. Die Auswahl 
der Indikatoren für die branchenbezogene Betrach-
tung fällt daher – gegenüber der deutschlandwei-
ten Darstellung (Pfahl et al. 2023) – etwas kleiner 
aus bzw. die Darstellung der Indikatoren erfolgt in 
vereinfachter, etwas gröberer Form (vgl. Kapitel 2.1). 
Im zusätzlichen, separat angebotenen Online 
Appendix (https://www.boeckler.de/pdf/wsi_re-
port_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_
daten.xlsx) finden sich alle branchenspezifischen 
Ergebnisse inklusive des jeweiligen geschlechter-
bezogenen Abstandes auch in Tabellenform, er-
gänzt um Angaben zum Gesamtdurchschnitt aller 
betrachteter Branchen.

Das methodische Vorgehen bei der Auswahl der 
Branchen, die Auswahl der Indikatoren sowie die 
genutzten Daten werden in Kapitel 2 erläutert. Hier 
wird auch die Art und Weise der Darstellung der 
Ergebnisse vorgestellt. Ein Überblick zu den über-
greifenden Geschlechterungleichheiten als auch 
zu den besonders von ungünstigen Arbeitsmerk-
malen geprägten Branchen (für Frauen und / oder 
Männer) findet sich in Kapitel 3. Die ausgewählten 
Einzelbranchen und ihre generellen Merkmale – 
Frauen- und Männeranteil, Betriebsgröße und Al-
tersstruktur – werden in Kapitel  4 vorgestellt. Kapi-
tel 5 zeigt dann die Branchenergebnisse im Einzel-
nen. In Kapitel 6 werden die größten Veränderungen 
gegenüber dem letzten WSI Branchenreport 2023 
(mit zumeist Daten aus 2021) dargestellt. Der Re-
port schließt in Kapitel  7 mit aktualisierten politi-
schen Schlussfolgerungen.

https://www.wsi.de/genderdatenportal
https://www.wsi.de/genderdatenportal
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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lich unterschiedlichen Charakteristika (z. B. im 
Hinblick auf Betriebsgröße oder Arbeitsbedin-
gungen) in die Auswertungen aufgenommen 
werden.

 (4) Übersichtlichkeit und Lesbarkeit: 
Schlussendlich sollten die Grafiken für die 
Nutzer*innen verständlich sein. 

Für die hier vorliegenden Auswertungen wurden 
dementsprechend 49 relevante und beschäftig-
tenintensive Wirtschaftsabteilungen aus den ins-
gesamt 88 Wirtschaftsabteilungen der Klassifika-
tion des Statistischen Bundesamtes (2008) ausge-
wählt und zu 35 Branchen zusammengefasst und 
verdichtet. Tabelle  1 listet diese 35 ausgewählten 
Einzelbranchen aus Produktions- und Dienstleis-
tungsbereich auf.

Zusammengefasst zu einer Branche wurden 
dabei jeweils nur solche Wirtschaftsabteilungen, 
deren Tätigkeiten und Strukturmerkmale (z. B. Ge-
schlechteranteil, Betriebsgrößenstruktur, Arbeits-
bedingungen) vergleichbar waren (eine detaillierte 
Übersicht wie die 49 relevanten Wirtschaftsabtei-
lungen zu den 35 Einzelbranchen zusammenge-
fasst wurden, findet sich in Anhang-Tabelle 5).

2 METHODISCHES VORGEHEN

2.1 Auswahl der Branchen

Die dargestellten Branchen basieren auf ausge-
wählten Wirtschaftszweigen bzw. -abteilungen 
der beim Statistischen Bundesamt gebräuchlichen 
Klassifikation der Wirtschaftszweige (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2008). Die Auswahl der ausge-
werteten und dargestellten Branchen erfolgt ent-
lang folgender Überlegungen:

 (1) Der Verfügbarkeit von branchenbezogenen 
Daten zu einzelnen Indikatoren.

 (2) Der Größe (Anzahl Beschäftigte in Deutsch-
land), der wirtschaftlichen Bedeutung sowie 
der wirtschaftlichen / gesellschaftlichen Rele-
vanz der einzelnen Branchen.

 (3) Dem Anspruch nach Diversität: So sollten 
alle drei Beschäftigungssektoren (Land- und 
Forstwirtschaft, Produzierendes Gewerbe und 
Dienstleistungssektor) hinreichend dargestellt 
und daraus jeweils Einzelbranchen mit gänz-

Branchen Produktionsbereich
(inklusive Land- /Forstwirtschaft), n=16

Land- / Forstwirtschaft

Herstellung Nahrungsmittel / Getränke, Futtermittel

Textil/Bekleidung

Möbel, Holz- und Korbwaren 

Herstellung Papier / Pappe

Druckerzeugnisse, Vervielfältigung Ton- / Datenträger

Chemische Erzeugnisse

Pharmazeutische Erzeugnisse

Gummi- / Kunststoffwaren

Glaswaren / Keramik, Verarbeitung von Steinen und 
Erden

Metallerzeugung / Metallerzeugnisse

Elektroindustrie

Maschinenbau

Automobil und Nutzfahrzeuge

Hoch- / Tiefbau

Bauinstallation / Ausbaugewerbe

Branchen Dienstleistungsbereich
n=19

Energieversorgung

Kfz-Handel und Reparatur

Großhandel (ohne Kfz)

Einzelhandel (ohne Kfz)

Personen- / Güterverkehr auf Straßen und Schienen

Postdienste

Beherbergung

Gastronomie

Telekommunikation / Dienstleistungen der 
Informationstechnologie

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung

Architektur- und Ingenieurbüros

Forschung / Entwicklung

Gebäudebetreuung / Garten- und Landschaftsbau

Wirtschaftliche Dienstleistungen

Öffentliche Verwaltung / Sozialversicherung

Erziehung / Unterricht

Gesundheitswesen

Sozialwesen (inklusive Heime)

Quelle: SowiTra

Tabelle 1

Übersicht der ausgewerteten Branchen (n=35)
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Quelle: SowiTra

Tabelle 2

Branchenbezogene Indikatoren in den Handlungsfeldern

Aufgrund beschränkter Datenverfügbarkeit konnte 
ein Teil der Auswertungen nicht detailliert durch-
geführt werden. Hier liegen stattdessen nur Ergeb-
nisse für die etwas gröberen Wirtschaftsabschnit-
te vor (1-Steller-Branchen gemäß der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, vgl. Statistisches Bundes-
amt 2008; zu den methodischen Hintergründen 
vgl. Tabelle 3 und Tabelle 4). Dies bedeutet, dass sich 
das Ergebnis beispielsweise auf den ganzen Wirt-
schaftsabschnitt „Gesundheitswesen / Sozialwe-
sen“ und nicht auf die beiden hier in der Regel 
einzeln dargestellten Branchen Gesundheitswesen 
und Sozialwesen (inklusive Heime) bezieht. Einen 
Überblick zu den hier verwendeten, zusammen-
gefassten Branchen mit den Wirtschaftsabschnit-
ten und Wirtschaftsabteilungen des Statistischen 
Bundesamtes (2008) liefert Anhang-Tabelle 5.

Indikatoren
Bereich

für die detaillierten, zusammengefassten  
2-Steller*-Branchen

für die übergeordneten  
1-Steller*-Branchen 
(Wirtschaftsabschnitte)

Bildung
(1)   berufliches Bildungsniveau: 

Berufsabschluss

Erwerbsarbeit

(2)   Befristung: Anteil der befristet 
Beschäftigten

(3)   Minijobs als einzige Erwerbstätigkeit: 
ausschließlich geringfügig Beschäftigte

(4)   Vertikale Segregation: 
Anforderungsniveau

Zeit

(5)   Vollzeit- und Teilzeit: Erwerbsumfang 
der abhängig Beschäftigten 

(6)    Arbeitszeitgruppen: 
Wochenarbeitszeiten

(7)    Lage der Arbeitszeit:  
regelmäßige Samstagsarbeit

(8)    Lage der Arbeitszeit:  
regelmäßige Sonntagsarbeit

(9)    Lage der Arbeitszeit:  
regelmäßige Abendarbeit

(10)   Lage der Arbeitszeit:  
regelmäßige Wechselschicht

Einkommen

(11)   Existenzsicherung: Quelle des überwie-
genden Lebensunterhalts

(12)   Bruttostundenverdienste: Bruttostun-
denverdienste von Vollzeitbeschäftigten

(13)   Gender Pay Gap: geschlechterbezoge-
ner durchschnittlicher Verdienst-abstand

(14)   unterer Entgeltbereich: Vollzeitbe-
schäftigung mit maximal 2.530 Euro 
brutto

*  Orientiert an der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 des Statistischen Bundesamt (Statistisches Bundesamt 2008). Die hier als Grundlage ver-
wendeten 2-Steller-Branchen sind Ergebnis einer eigenen Zusammenlegung, ausgehend von den detaillierten Wirtschaftsabteilungen des Statistischen 
Bundesamtes (2008), vgl. hierzu auch Anhang-Tabelle 5.

2.2 Auswahl der Indikatoren

Um branchenbezogene Aussagen über die Gleich-
stellung zwischen Frauen und Männern auf dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland treffen zu können, 
orientiert sich der vorliegende Report an den Indi-
katoren aus den sechs Handlungsfeldern des WSI 
GenderDatenPortals (https://www.wsi.de/gender-
datenportal) und den Analysen zum deutschland-
weiten Stand der Gleichstellung (Lott et al. 2022). 
Detaillierte Erläuterungen zur Auswahl dieser Indi-
katoren und zur Datengrundlage liefert Hobler et 
al. (2020). 

Für die branchenbezogene Darstellung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern werden 
die zentralen Indikatoren des WSI GenderDaten-
Portals für eine ausgewählte Zahl von Einzelbran-

https://www.wsi.de/genderdatenportal
https://www.wsi.de/genderdatenportal
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chen gezeigt. Für den Vergleich mit den allgemei-
nen Ergebnissen für Deutschland (darunter auch 
West- sowie Ostdeutschland) verweist die Darstel-
lung der branchenbezogenen Ergebnisse in Kapi-
tel 5 – wo immer möglich – auf die URL zum ent-
sprechenden Indikator des WSI GenderDatenPor-
tals. Aufgrund der beschränkten Datenverfügbar-
keit auf Ebene ausdifferenzierter Einzelbranchen 
können Indikatoren aus dem Bereich Sorgearbeit, 
Mitbestimmung und Bildung (hier nur ein Indika-
tor: Berufsabschluss) nicht oder nur eingeschränkt 
betrachtet werden (vgl. dazu Pfahl et al. 2023, S. 6) 

Aus diesen Gründen beschränkt sich die bran-
chenbezogene Darstellung in diesem Report auf 
14 Indikatoren (Tabelle 2), für die auf Ebene der Ein-
zelbranchen eine ausreichende Datenqualität ver-
fügbar ist. Diese Indikatoren liefern Kennzahlen zu 
den Handlungsfeldern aus dem WSI GenderDa-
tenPortal: Bildung, Erwerbsarbeit, Arbeitszeit und 
Einkommen. Für neun Indikatoren können die Er-
gebnisse auf Ebene detaillierter 2-Steller-Branchen 
dargelegt werden, für fünf Indikatoren muss sich 
die Darstellung aufgrund von Datenbeschränkun-
gen auf die übergeordneten 1-Steller-Branchen be-
schränken.

2.3 Daten, Datenqualität und damit 
abgebildeter Beschäftigtenanteil

Tabelle 3 gibt einen detaillierten Überblick über die 
den Indikatoren auf Basis des Mikrozensus zu-
grunde liegenden Daten sowie die dabei mögliche 
Branchenanzahl. Tabelle 4 zeigt das Gleiche auf Ba-
sis der Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die 
Auswertungen beziehen sich jeweils auf abhängig 
Beschäftigte bzw. Untergruppen von abhängig Be-
schäftigten  1.Beide Tabellen informieren über die 
Merkmale der konkreten Untersuchungsgruppe 
des jeweiligen Indikators, sowie über den Anteil 
der mit der Auswertung erfassten Beschäftigten 
an der Gesamtheit dieser Beschäftigtengruppe in 
Deutschland. Es liegt keine Altersbegrenzung der 
abhängig Beschäftigten vor, um eine möglichst 
breite Datenbasis abzubilden. Aufgrund der be-
grenzten Verfügbarkeit von branchenbezogenen 
Daten sowie aus weiteren methodischen Überle-
gungen waren nur für einen Teil der Auswertungen 
alle ausgewählten Branchen darstellbar (vgl. Kapi-
tel 2.1). Die Anzahl der berücksichtigten Branchen 
unterscheidet sich deshalb teilweise nach Indika-
tor. Da es sich bei den hier ausgewählten Bran-
chen um die größeren bzw. größten Branchen in 

1 Vgl. WSI GenderDatenPortal. Weitere Informationen 
zum theoretischen Rahmen der Handlungsfelder liefern 
Hobler et al. (2020, S. 3f.). Selbstständige werden in der 
vorliegenden Branchenbetrachtung nicht erfasst. Zu 
selbstständigen Frauen und Männern vergleiche Pfahl/
Unrau (2024): Selbstständige Frauen und Männer – mit 
und ohne Beschäftigte (1991–2023). 

Deutschland mit jeweils vielen Beschäftigten han-
delt, stehen die Auswertungsergebnisse dennoch 
– je nach Indikator und Untersuchungsgruppe – für 
84 bis 95  Prozent der insgesamt in Deutschland 
abhängig beschäftigten Frauen und Männer. Dies 
bedeutet umgekehrt: Bei den nicht in die Aus-
wertung einbezogenen Branchen handelt es sich 
um kleinere und weniger beschäftigtenintensive 
Branchen in Deutschland, in denen zwischen fünf 
und 16  Prozent aller abhängig Beschäftigten in 
Deutschland tätig sind.

Die Auswertungen auf Basis der Beschäfti-
gungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Tabel-
le 4) sind jeweils für alle 35 Branchen möglich. Hier 
besteht die Untersuchungsgruppe aus sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten sowie – beim 
Indikator „ausschließliche Minijobs“ – zusätzlich 
auch aus ausschließlich geringfügig Beschäftigten. 
Je nach Indikator beruhen diese Ergebnisse auf 86 
bis 87  Prozent aller sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Frauen in Deutschland bzw. auf 85 
bis 86 Prozent aller Männer.

Die Auswertungen der Indikatoren „Bruttostun-
denverdienste“ (Kapitel 5.12) sowie Gender Pay Gap 
(Kapitel  5.13) beruhen auf der Verdiensterhebung 
2023 des Statistischen Bundesamtes (2024). An-
gaben zu den absoluten Zahlen der abhängig be-
schäftigten Frauen und Männer liegen hier nicht 
vor. 

Bei den Auswertungen zum Gender Pay Gap 
und zu den Bruttostundenverdiensten werden 47 
zusammengefasste Branchen einbezogen. Die Un-
tersuchungsgruppe besteht hier aus abhängig Be-
schäftigten in Betrieben mit mindestens zehn Be-
schäftigten.  2 

Die Untersuchungsgruppe der Auswertungen 
der Bruttostundenverdienste besteht aus Vollzeit-
beschäftigten in Betrieben mit mindestens zehn 
Beschäftigten.  3 Hier können sogar alle 49 Bran-
chen (Wirtschaftsabteilungen) ausgewertet wer-
den. 

Die hohe Repräsentativität und Datenqualität 
der verwendeten Daten vom Statistischen Bun-
desamt und der Beschäftigungsstatistik der Bun-
desagentur unterstützen die Aussagekraft der Er-
gebnisse des vorliegenden Reports. 

2 Abweichend dazu werden für manche Wirtschaftsberei-
che auch Beschäftigte aus Betrieben mit mindestens fünf 
Mitarbeiter*innen erfasst. Die Wirtschaftsabteilungen 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft werden bei der Be-
rechnung des Gender Pay Gap ausgeschlossen. 

3 Für manche Wirtschaftsbereiche werden auch 
Beschäftigte aus Betrieben mit mindestens fünf 
Mitarbeiter*innen erfasst. 
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Indikatoren auf Basis des Mikrozensus (StBA),  
abhängig Beschäftigte (Erstergebnisse 2023)

Indikator
Auswahl und 
Anzahl der 
Branchena)

Merkmale der  
Untersuchungsgruppe

Anteil der ausgewerteten 
Beschäftigten an der Gesamt-
heit aller Beschäftigten in 
Deutschland
(Grundgesamtheit)b)

Insgesamt Frauen Männer

Frauen- und 
Männeranteil

35 abhängig Beschäftigte
87,6 87,7 87,6

Voll- und Teilzeit

Betriebsgröße 86,4 85,6 87,3

Befristung 35
abhängig Beschäftigte, ohne  
Personen in Bildung, Ausbildung  
oder Freiwilligendienst

87,1 88,1 86,2

Existenzsicherung 35
abhängig Beschäftigte
in Partnerschaften

87,7 88,7 86,7

Arbeitszeitgruppen
13 

(1-Steller)
abhängig Beschäftigte 95,2 95,8 94,6

Samstagsarbeit
15c) 

(1-Steller)

abhängig Beschäftigte,
ohne Auszubildende

94,3 92,0 96,5

Sonntagsarbeit
14d) 

(1-Steller)
91,3 88,7 93,8

Abendarbeit
14e) 

(1-Steller)
95,2 94,9 95,5

Wechselschicht
12f) 

(1-Steller)
84,1 83,2 85,0

Tabelle 3

Auswertungen mit dem Mikrozensus 

Anmerkungen: 
a)  Zusammenlegung von 49 der 88 Wirtschaftsabteilungen (2-Steller-

Branchen der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008, vgl. Statistischen 
Bundesamt 2008) zu 35 Branchen. Oder alternativ: Darstellung nach Wirt-
schaftsabschnitten (1-Steller-Branchen der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige 2008, vgl. Statistisches Bundesamt 2008); je nach Datenverfügbar-
keit zwölf bis 15 der insgesamt 21 Wirtschaftsabschnitte.

b)  Aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit und weiterer methodischer 
Überlegungen (vgl. Kapitel 2.1) wurden nicht alle Branchen in Deutsch-
land einbezogen. Der Anteil der in der jeweiligen Auswertung berücksich-
tigten Beschäftigten an der Gesamtheit aller Beschäftigten in Deutschland 
variiert daher leicht zwischen den Indikatoren.

c)  Im Baugewerbe sowie in Finanz- und Versicherungsdienstleistungen lie-
gen ausreichende Fallzahlen nur für die Männer vor.

d)  In den Branchen Land-/Forstwirtschaft, Baugewerbe sowie in Information 
und Kommunikation liegen ausreichende Fallzahlen nur für die Männer 
vor.

e) Im Baugewerbe liegen ausreichende Fallzahlen nur für die Männer vor.
f)  Im Baugewerbe und in Information und Kommunikation liegen ausrei-

chende Fallzahlen nur für die Männer vor. In Erziehung/Unterricht liegen 
ausreichende Fallzahlen hingegen nur für die Frauen vor.

Infobox 1

Lesehilfe zu den Tabellen 3 und 4 

Der Indikator „Existenzsicherung“ wurde für 35 
Einzelbranchen ausgewertet. Die Auswertungen 
hierzu beruhen – bedingt durch Untersuchungs-
gruppe und jeweiliger Anzahl der darstellbaren 
Branchen – auf insgesamt rund 88 Prozent aller 
in Partnerschaften lebenden abhängig Beschäf-
tigten in Deutschland. 
Die Auswertungen zum Indikator „Abendarbeit“ 
beruhen – bedingt durch die Berücksichtigung 
von 14 der insgesamt 21 Wirtschaftsabschnitte 

(1-Steller-Branchen gemäß der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, vgl. Statistisches Bundes-
amt 2008) – auf 95  Prozent aller abhängig Be-
schäftigten (ohne Auszubildende).*

* Der Anteil der in der Auswertung erfassten abhängig 
Beschäftigten fällt z. B. für den Indikator „Abendarbeit“ 
höher aus als für den Indikator „Samstagsarbeit“, ob-
wohl bei letzterem 15 Wirtschaftsabschnitte einbezo-
gen werden, bei ersterem nur 14 Wirtschaftsabschnitte 
– da in zwei der 15 Wirtschaftsabschnitte fallzahlenbe-
dingt keine Angaben zur Samstagsarbeit bei Frauen 
gemacht werden konnten.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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Indikatoren auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit,  
sozialversicherungspflichtig und ausschließlich geringfügig Beschäftigte (2023)

Indikator
Anzahl 
Branchena)

Merkmale der 
Untersuchungsgruppe

Anteil der ausgewerteten 
Beschäftigten an der Gesamtheit  
aller Beschäftigten in Deutschland
(Grundgesamtheit)b)

Insgesamt Frauen Männer

Altersgruppen

35

sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

86,5 87,6 85,5
Berufsabschluss

Minijobs als einzige 
Erwerbstätigkeit

sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte plus ausschließlich 
geringfügig Beschäftigte

86,8 87,6 86,0

Bruttomonatsver-
dienst im unteren  
Entgeltbereich (VZ)

Vollzeitbeschäftigte der 
Kerngruppe 
(d. h. ohne Auszubildende und 
Praktikant*innen)c)

85,5 85,7 85,4

vertikale  
Segregation 

sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigte

86,4 87,6 85,4

Tabelle 4

Auswertungen mit der Beschäftigungsstatistik

a)  Zusammenlegung von 49 der 88 Wirtschaftsabteilungen (2-Steller-
Branche der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008, vgl. Statistisches 
Bundesamt 2008) zu 35 Branchen.

b)  Aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit und weiterer methodischer 
Überlegungen (vgl. Kapitel 2.1) wurden nicht alle Branchen in Deutsch-
land einbezogen. Der Anteil der in der jeweiligen Auswertung berücksich-

tigten Beschäftigten an der Gesamtheit aller Beschäftigten in Deutschland 
variiert daher leicht zwischen den Indikatoren.

c)  Außerdem ohne mitarbeitende Familienangehörige, Menschen mit Behin-
derungen in anerkannten Werkstätten, Personen, die ein freiwilliges sozia-
les oder ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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2.4 Darstellung und Interpretation der 
Ergebnisse

Die branchenbezogenen Ergebnisse zum Stand der 
Gleichstellung von Frauen und Männern werden im 
Einzelnen in Kapitel 5 vorgestellt. Jedem der 14 Indi-
katoren wird dabei ein Unterkapitel mit ein bis zwei 
Grafiken gewidmet (Kapitel  5.1 bis Kapitel  5.14). In je-
der Ergebnisgrafik werden zunächst die jeweiligen 
Frauen- und Männeranteile in Prozent für alle ver-
fügbaren Einzelbranchen vorgestellt, meist in zwei 
getrennten Grafiken, einmal für die Branchen des 
Produktionsbereiches (gegebenenfalls inklusive der 
Branche Land- und Forstwirtschaft) und einmal für 
die Branchen des Dienstleistungsbereiches. 

In jeder Grafik in Kapitel  5 findet sich in der 
rechten Hälfte zusätzlich der geschlechterbezo-
gene Abstand als Subtraktion der Männer- von 
den Frauenanteilen (einzeln für jede darstellba-
re Einzelbranche). Die Grafiken können dabei von 
links nach rechts gelesen werden: Frauenanteil –> 
Männeranteil –> Geschlechterbezogener Abstand 
(Frauen minus Männer, in Prozentpunkten). Der 
geschlechterbezogene Abstand drückt dabei die 

„Lücke“ aus, die bezüglich eines Merkmals (z. B. 
Vorhandensein eines Berufsabschlusses) zwischen 
Frauen und Männern besteht. Dazu wird wie folgt 
ermittelt: Prozentpunkte des Merkmals bei den 
Frauen minus Prozentpunkte des Merkmals bei 
den Männern. 

Ein positives Vorzeichen beschreibt einen Vor-
teil zugunsten der Frauen, ein negatives Vorzei-
chen einen Nachteil zuungunsten der Frauen. Ein 
geschlechterbezogener Abstand von + / -  1 wird 
zwar in den Grafiken abgebildet, für die Ergebnis-
diskussion aber wie 0 gewertet. Erst Abstände ab 
zwei Prozentpunkten werden dann als tatsächliche 

„Lücke“ zwischen den Geschlechtern interpretiert. 
Die Diskussion der Grafiken, wie auch der Ge-

samtergebnisse (vgl. Kapitel 3), erfolgt entlang von 
zwei Auswertungsperspektiven. Mit ihnen sol-
len relevante Unterschiede zwischen Branchen 
und / oder den beiden Geschlechtern fokussiert 
aufgezeigt werden: 

– Deutlicher Geschlechterabstand (zweistel-
liger Prozentwert): Von einem „deutlichen“ 
Geschlechterabstand ist bei der Diskussion 
von Einzelindikatoren dann die Rede, wenn 
der geschlechterbezogene Abstand in einer 
Einzelbranche einen zweistelligen Prozentwert 
annimmt – unabhängig davon, welches Vorzei-
chen der Abstand hat, d. h. welches Geschlecht 
hier günstiger dasteht als das andere (vgl. Kapi-
tel 3.1). 
Für die vergleichende Diskussion von Bran-
chen, bei der alle vorliegenden Indikatoren 
für die jeweilige Einzelbranche zusammen be-
trachtet werden, wird von einem „deutlichen“ 
Geschlechterabstand gesprochen, wenn min-
destens die Hälfte der herangezogenen Indi-
katoren für diese Branche einen zweistelligen 
Geschlechterabstand aufweisen (vgl. Kapitel 3.2).

– Schwellenwert von mindestens 20 Prozent: 
Beim Vergleich aller 14 Indikatoren erweist sich 
ein Schwellenwert von mindestens 20 Prozent 
als geeignetes Maß, um eine Einzelbranche mit 
einem erhöhten Maß an Geschlechterungleich-
heit zu identifizieren. Daher werden im Folgen-
den solche Branchen hervorgehoben, in denen 
20 Prozent oder mehr der Frauen bzw. Männer 
von ungünstigen Arbeitsmerkmalen betroffen 
sind.
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Männer von einer Erwerbsarbeitszeitdauer „jen-
seits der normalen Vollzeit“ betroffen – nur eben an 
unterschiedlichen Enden der Skala. 

Teilzeitarbeit (d. h. weniger als  35 Wochenstun-
den): 49 Prozent der Frauen und 13 Prozent der 
Männer arbeiten branchenübergreifend in Deutsch-
land in Teilzeit, also mit weniger als 35 Wochen-
stunden. Der geschlechterbezogene Abstand für 
dieses Merkmal beträgt 36 Prozentpunkte zuguns-
ten von Frauen und erreicht durchgängig in allen 
Einzelbranchen zweistellige Werte. Frauen arbeiten 
in allen 35 Einzelbranchen häufiger als Männer in 
Teilzeit (vgl. Kapitel 5.5). Zugleich sind in allen Bran-
chen jeweils mindestens 20 oder mehr Prozent der 
dort beschäftigten Frauen in Teilzeit tätig (dies gilt 
für Männer nur in acht von 35 Einzelbranchen).

Kurze Teilzeit (bis 20 Wochenstunden): 23 Prozent 
der Frauen und elf Prozent der Männer sind bran-
chenübergreifend in Deutschland in kurzer Teilzeit 
tätig. Der geschlechterbezogene Abstand für die-
ses Merkmal beträgt zwölf Prozentpunkte zuguns-
ten von Frauen und erreicht für zwei Drittel der 
Einzelbranchen (17 von 24) sogar zweistellige Wer-
te. In allen Branchen sind Frauen deutlich häufiger 
in kurzer Teilzeit tätig als Männer (vgl. Kapitel 5.5). In 
17 der 30 Einzelbranchen sind mindestens 20 oder 
mehr Prozent der dort beschäftigten Frauen von 
kurzer Teilzeit betroffen (dies gilt für Männer nur in 
zwei von 25 Einzelbranchen).

Normale Vollzeit (35 bis 40 Wochenstunden): 
43 Prozent der Frauen und 69 Prozent der Männer 
arbeiten branchenübergreifend in Deutschland in 
normaler Vollzeit. Der geschlechterbezogene Ab-
stand für dieses Merkmal beträgt in Deutschland 
26 Prozentpunkte zugunsten von Männern und 
fällt für zwölf von 13 ausgewerteten Branchen 
deutlich aus, erreicht also zweistellige Werte (vgl. 
Kapitel 5.6). Nur in drei von 13 Einzelbranchen arbei-
tet die Mehrheit der dort beschäftigten Frauen in 
Vollzeit (dies gilt für Männer in elf von 13 Einzel-
branchen). In allen 13 Einzelbranchen arbeiten min-
destens 20 Prozent der dort beschäftigten Frauen 
und Männer in normaler Vollzeit.

Fazit: Frauen sind – in allen Branchen – häufiger 
als Männer von kürzeren (weniger als  35 Stun-
den) oder sehr kurzen Erwerbsarbeitszeiten (bis 
20 Stunden / Woche) betroffen. In allen Einzelbran-
chen arbeiten mindestens 20  Prozent der Frauen 
mit kürzeren Erwerbsarbeitszeiten unterhalb von 
35 Stunden / Woche. Und in einer Mehrheit der Ein-
zelbranchen sind Frauen verstärkt, d. h. zu 20 oder 
mehr Prozent, von sehr kurzen Erwerbsarbeitszei-
ten (bis 20 Stunden / Woche) betroffen. Überlange 
Vollzeit wird dagegen vor allem von Männern aus-
geübt. In einem guten Drittel aller Branchen sind 
Männer verstärkt von überlanger Vollzeit betroffen 
– Frauen jedoch in keiner einzigen Branche. 

3 ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK

3.1 Geschlechterungleichheiten über alle 
Branchen hinweg

Die Arbeitssituation von Frauen und Männern er-
weist sich insbesondere in Hinblick auf Dauer der 
Erwerbsarbeitszeit (vgl. Kapitel 5.5 bis Kapitel 5.6) und 
Entgelt (vgl. Kapitel  5.11 bis Kapitel  5.14) als deutlich 
ungleich. Bei vielen Indikatoren zu Erwerbsarbeits-
zeit und Entgelt bestätigen sich vergleichbare Ge-
schlechterunterschiede gleich für viele Einzelbran-
chen (vgl. Kapitel 5.6 sowie Kapitel 5.12 bis Kapitel 5.14), 
bei einigen Indikatoren bestehen sie sogar durch-
gängig in allen betrachteten Einzelbranchen (vgl. 
Kapitel 5.5 und Kapitel 5.11). Die Lage der Erwerbsar-
beitszeit (vgl. Kapitel 5.7 bis Kapitel 5.10) erweist sich 
dagegen – über so gut wie alle Einzelbranchen hin-
weg – als für Frauen und Männer deutlich ähnlicher.

3.1.1 Dauer der Erwerbsarbeitszeit 

Überlange Vollzeit (d. h. 41 und mehr Wochen-
stunden): Acht Prozent der Frauen und 18 Prozent 
der Männer arbeiten in Deutschland insgesamt in 
überlanger Vollzeit mit 41 und mehr Wochenstun-
den. Der geschlechterbezogene Abstand für dieses 
Merkmal beträgt in Deutschland insgesamt zehn 
Prozentpunkte zugunsten von Männern (d. h. Män-
ner leisten deutlich häufiger als Frauen überlange 
Vollzeitarbeit). In allen betrachteten Branchen sind 
ebenfalls vor allem Männer in überlanger Vollzeit 
tätig (vgl. Kapitel 5.6), in zehn von 13 hier ausgewer-
teten Branchen erreicht der geschlechterbezogene 
Abstand sogar zweistellige Werte. In fünf von 13 
Einzelbranchen sind 20 oder mehr Prozent der dort 
beschäftigten Männer von überlanger Vollzeit be-
troffen – dies gilt jedoch in keiner einzigen Branche 
für Frauen (vgl. hierzu und zu allen anderen Indi-
katoren zur Dauer von Erwerbsarbeitszeit Tabelle 5).

„Jenseits der normalen Vollzeit“ (d. h. weniger als 
35 oder mehr als 40 Wochenstunden): 57 Prozent 
der Frauen und 31 Prozent der Männer arbeiten 
in Deutschland insgesamt „jenseits der normalen 
Vollzeitarbeit“, also entweder mit weniger als 35 
Wochenstunden (überwiegend Frauen) oder mehr 
als 40 Wochenstunden (überwiegend Männer). Der 
geschlechterbezogene Abstand für dieses Merkmal 
beträgt in Deutschland insgesamt 26 Prozentpunk-
te – Vorsprung haben hier die Frauen – mit zwei-
stelligen Werten in zwölf von 13 ausgewerteten 
Branchen. Dabei gilt jedoch, dass in allen betrach-
teten Branchen häufiger die Frauen mit weniger als 
35 Wochenstunden tätig sind, während es in allen 
Branchen vorrangig die Männer sind, die mehr als 
40 Wochenstunden arbeiten (vgl. Kapitel 5.6). Im Re-
sultat sind daher in allen Einzelbranchen mindes-
tens 20 Prozent der dort beschäftigten Frauen und 
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Während Männer in fast allen Einzelbranchen 
mehrheitlich in normaler Vollzeit arbeiten, stellt 
Vollzeit nur in einem Viertel der Branchen die do-
minierende Erwerbsarbeitszeitform für Frauen dar. 
Daher sind Frauen insgesamt – und zwar in allen 
Einzelbranchen – stärker von Erwerbsarbeitszeiten 
„jenseits der normalen Vollzeitarbeit“ betroffen als 
Männer.

3.1.2 Entgelt 

Gender Pay Gap: Der Gender Pay Gap – als Maß 
für die Differenz des durchschnittlichen Brutto-
stundenverdienstes von Frauen und Männern im 
Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Män-
ner – beträgt in Deutschland branchenübergrei-
fend 18  Prozentpunkte zuungunsten von Frauen.  4 
Nur in einer einzigen von 47 hier ausgewerteten 
Einzelbranchen erzielen Frauen im Durchschnitt 
geringfügig höhere Bruttostundenverdienste als 
Männer (Postdienste). Der Pay Gap zwischen Frau-
en und Männern variiert zwar von Branche zu 
Branche in der Höhe, fällt aber in 34 von 46 Einzel-
branchen zweistellig zuungunsten von Frauen aus 
(vgl. Kapitel 5.13) – und ist in zwölf Einzelbranchen 
ganz besonders stark ausgeprägt. Für diese zwölf 
Branchen ergibt sich ein deutlich erhöhter Pay Gap 

4 Nach den aktuellsten Daten für das Jahr 2024 beträgt 
der Gender Pay Gap in Deutschland nur noch 16 Pro-
zentpunkte. Vgl. hierzu: www.wsi.de/de/einkommen-
14619-gender-pay-gap-14932.htm.

von mindestens 21,6  Prozentpunkten oder mehr 
(vgl. Tabelle 6; Schwellenwert für das Jahr 2023).

Bruttostundenverdienste von Vollzeitbeschäf-
tigten: Branchenübergreifend beziehen vollzeit-
beschäftigte Frauen im Durchschnitt einen Brut-
tostundenverdienst von 23,59  Euro und Männer 
einen Bruttostundenverdienst von 27,02 Euro. Der 
geschlechterbezogene Abstand in Deutschland be-
trägt damit für Vollzeitbeschäftigte 3,43 Euro pro 
Stunde zuungunsten von Frauen. Das entspricht 
umgerechnet in Prozentwerte einem Verdienst-
abstand von 13 Prozent.  5 Für insgesamt 30 von 49 
Branchen ergibt sich ein solcher geschlechterbe-
zogene Abstand für Vollzeitbeschäftigte im zwei-
stelligen Prozentbereich zuungunsten von Frauen 
(d. h. einem Abstand von mindestens 2,72  Euro 
oder mehr in den Bruttostundenverdiensten). Nur 
in zwei Einzelbranchen überhaupt weisen die voll-
zeitbeschäftigten Frauen höhere Bruttostunden-
verdienste auf – und dann auch nur geringfügig 
höhere.  6 In den restlichen 47 Branchen sind es 
die Männer (vgl. Kapitel 5.12). In sieben von 49 Ein-
zelbranchen sind mindestens 20 Prozent der dort 
beschäftigten Frauen von einem besonders niedri-

5 Eigene Berechnungen. Der Abstand wird ins Verhältnis 
zum Männer-Verdienst gesetzt und ausgewertet, ob 
dieser mindestens zehn Prozent des Männer-Verdienstes 
beträgt.

6 Es handelt sich um folgende Branchen: Postdienste so-
wie Personen- / Güterverkehr auf Straßen und Schienen. 

Arbeitsmerkmal 
(Indikator)

Trifft häufiger 
zu auf…
(Gruppe)

Geschlechter-
abstand
(in Prozent-
punkten)

In wie vielen Branchen 
verstärkt verbreitet? 
(d. h. mind. 20 % aller Frauen / Männer 
sind in der Branche betroffen)

Vgl. 
Kap.

Frauen Männer

überlange  
Vollzeit 
(41 u.m. Std. / Wo)

Männer 10
0 von 13  
Branchen

5 von  
13 Branchen

5.6

„jenseits der normalen 
Vollzeit“  
(< 35 und > 40 Std. / Wo)

Frauen 26
allen  
Branchen

allen  
Branchen

5.6

Teilzeitarbeit  
(<35 Std. / Wo)

Frauen 36
allen  
Branchen

8 von  
35 Branchen

5.5

kurze Teilzeit  
(bis 20 Std. / Wo)

Frauen 12
17 von 30 
Branchen

2 von  
25 Branchen

5.5

normale Vollzeit 
(35 – 40 Std. / Wo)

Männer 26
allen  
Branchen

allen  
Branchen

5.6

Tabelle 5

Dauer der Erwerbsarbeitszeit im Geschlechtervergleich (2023)

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen

http://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
http://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
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gen Bruttostundenverdienst von 18,87 Euro / Stun-
de oder weniger betroffen (d. h. um mindestens 
20  Prozent niedriger als der Durchschnitt aller 
Frauen). Für Männer trifft dies in neun von 49 Ein-
zelbranchen zu, dass sie einen besonders niedri-
gen Bruttostundenverdienst von 21,61  Euro / Stun-
de oder weniger beziehen (d. h. um mindestens 
20  Prozent niedriger als der Durchschnitt aller 
Männer) (vgl. Tabelle 6).

Bruttomonatsentgelt im unteren Entgeltbe-
reich: Branchenübergreifend beziehen 19 Prozent 
der Frauen und elf  Prozent der vollzeitbeschäftig-
ten Männer ein Bruttomonatsentgelt, welches im 
unteren Entgeltbereich angesiedelt ist und somit 
weniger als 2.530 Euro pro Monat beträgt. Der ge-
schlechterbezogene Abstand beim Bezug eines 
niedrigen Bruttomonatsentgeltes beträgt bran-
chenübergreifend acht  Prozentpunkte zuunguns-
ten von Frauen und erreicht in immerhin 17 von 
35 Einzelbranchen einen zweistelligen Wert. In 33 
von 35 Einzelbranchen – und damit fast überall – 
beziehen vollzeitbeschäftigte Frauen häufiger ein 
Bruttomonatsentgelt von weniger als 2.530  Euro 
als Männer (vgl. Kapitel 5.14). In einer Mehrheit der 
Branchen (18 von 35 Einzelbranchen) sind mindes-
tens 20  Prozent der Frauen von einem Bruttomo-
natsentgelt im unteren Entgeltbereich betroffen – 
im Vergleich zu einer deutlich geringeren Betrof-

fenheit unter Männern (nur in acht von 35 Einzel-
branchen) (Tabelle 6).

Existenzsicherung durch eigenes Erwerbsein-
kommen: 86 Prozent der abhängig beschäftigten 
Frauen, im Vergleich zu 95 Prozent der abhängig 
beschäftigten Männer, können ihren Lebensun-
terhalt branchenübergreifend überwiegend aus 
eigenem Erwerbseinkommen bestreiten. Der ge-
schlechterbezogene Abstand beträgt branchen-
übergreifend neun Prozentpunkte zuungunsten 
von Frauen. Er erreicht in elf von 35 Einzelbran-
chen jedoch sogar zweistellige Werte. Frauen kön-
nen ihren Lebensunterhalt – durchgängig in allen 
35 Einzelbranchen – seltener als Männer über-
wiegend durch eigenes Erwerbseinkommen absi-
chern (vgl. Kapitel  5.11). In drei von 35 Einzelbran-
chen betrifft die Absicherungslücke durch eigenes 
Erwerbseinkommen sogar mindestens 20 Prozent 
der dort beschäftigten Frauen  7, während in keiner 
einzigen Branche ein mindestens 20-prozentiger 
Anteil der Männer davon betroffen ist.

7 Diese Frauen sind daher zur Sicherung ihres überwiegen-
den Lebensunterhalts auf andere Quellen jenseits von 
Erwerbsarbeit angewiesen, wie z. B. auf Angehörige oder 
auf Transfereinkommen.

Tabelle 6

Entgelt im Geschlechtervergleich (2023)

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen

Arbeitsmerkmal 
(Indikator)

Trifft häufiger 
zu auf…
(Gruppe)

Geschlechter-
abstand
(in Prozent-
punkten)

In wie vielen Branchenverstärkt 
verbreitet? 
(d. h. mind. 20 % aller Frauen / Männer 
sind in der Branche betroffen)

Vgl. 
Kap.

Frauen Männer

überdurchschnittlich 
hoher Gender Pay Gap 

Frauen 18
12 von 46
Branchena)

12 von 46
Branchena) 5.13

unterdurchschnittli-
cher Bruttostunden-
verdienst (VZ)

--- 13
7 von 49
Branchenb)

9 von 49
Branchenb) 5.12

Bruttomonats- 
entgelt im unteren 
Entgeltbereichc) (VZ)

Frauen 8
18 von 35
Branchen

8 von 35
Branchen

5.14

keine  
Existenzsicherung 
durch eigenes 
Erwerbseinkommen

Frauen 9
3 von 35
Branchen

keiner 
Branche

5.11

a)  Ein überdurchschnittlich hoher Gender Pay Gap meint hier einen Gender 
Pay Gap von mindestens 21,6 Prozentpunkten oder mehr. Dieser liegt 
somit um mindestens 20 Prozent über dem allgemeinen Gender Pay Gap 
von 18 Prozent. 

b)  „Unterdurchschnittlicher Bruttostundenverdienst“ meint einen um mind. 
20 Prozent geringeren Bruttostundenverdienst von VZ-Beschäftigten im 

Vergleich zum Branchendurchschnitt aller Frauen bzw. Männer. Im Jahr 
2023 bedeutet dies: Frauen maximal 18,87 Euro/Std., Männer maximal 
21,67 Euro/Std.

c)  Unterer Entgeltbereich“ meint, dass diese sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2023 ein Bruttomonatsentgelt von weniger 
als 2.530 Euro erhalten haben.
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Fazit: Der geschlechterbezogene Abstand bei 
den stundenbezogenen Entgeltindikatoren („GPG“, 

„Bruttostundenverdienste Vollzeitbeschäftigte“) 
fällt branchenübergreifend zweistellig aus, der Ge-
schlechterabstand bei den monatsbezogenen Ent-
geltindikatoren („Entgelt im unteren Entgeltbereich 
von Vollzeitbeschäftigten“, „fehlende Existenzsi-
cherung durch Erwerbseinkommen“) liegt bran-
chenübergreifend im hohen einstelligen Bereich. 

Bei den „Bruttomonatsentgelten von Vollzeitbe-
schäftigten“ multiplizieren sich geringere durch-
schnittliche Bruttostundenverdienste von Frauen 
mit ihrer im Durchschnitt kürzeren (Vollzeit-)Wo-
chenarbeitszeit (vgl. Kapitel 3.1.1). In Ergebnis erzie-
len vollzeitbeschäftigte Frauen daher in fast allen 
Einzelbranchen (33 von 35)  8 häufiger als vollzeit-
beschäftigte Männer nur Bruttomonatsentgelte im 
unteren Entgeltbereich mit weniger als 2.530 Euro. 
In einer Mehrheit aller Einzelbranchen sind vollzeit-
beschäftigte Frauen sogar verstärkt, d. h. zu min-
destens 20  Prozent, von niedrigen Bruttomonats-
entgelten betroffen (Männer nicht).

8 Ausnahmen hiervon sind – genauso wie schon bei den 
Bruttostundenverdiensten von Vollzeitbeschäftigten – die 
Postdienste sowie der Personen- / Güterverkehr auf Stra-
ßen und Schienen.

3.1.3 Lage der Erwerbsarbeitszeit 

Regelmäßige Samstagsarbeit: Mit 17  Prozent 
der Frauen und 15 Prozent der Männer arbeiten in 
Deutschland beide Geschlechter branchenüber-
greifend in vergleichbarem Umfang in regelmä-
ßiger Samstagsarbeit (d. h. an mindestens zwei 
Samstagen pro Monat). Der geschlechterbezoge-
ne Abstand beträgt deutschlandweit nur zwei Pro-
zentpunkte zugunsten von Frauen. Er erreicht nur 
in zwei von 13 Einzelbranchen einen zweistelligen 
Wert – hier leisten dann Frauen deutlich häufiger 
als Männer regelmäßige Samstagsarbeit – in den 
anderen elf Branchen arbeiten die Männer etwas 
häufiger regelmäßig samstags (vgl. Kapitel  5.7). In 
sechs von 13 Einzelbranchen sind 20  oder mehr 
Prozent der Frauen regelmäßig samstags am Ar-
beitsplatz, genauso wie in sieben von 15 Einzel-
branchen die Männer. Frauen und Männer sind 
also in knapp der Hälfte der Einzelbranchen stark 
von regelmäßiger Samstagsarbeit betroffen (vgl. 
Tabelle 7).

Regelmäßige Sonntagsarbeit: Beide Geschlech-
ter arbeiten branchenübergreifend in vergleichba-
rem Umfang in Deutschland in regelmäßiger Sonn-
tagsarbeit (d. h. an mindestens zwei Sonntagen pro 
Monat): neun Prozent der Frauen sowie acht Pro-

Tabelle 7

Lage der Erwerbsarbeitszeit im Geschlechtervergleich (2023)

Arbeitsmerkmal 
(Indikator)

Trifft häufiger 
zu auf…
(Gruppe)

Geschlechter-
abstand
(in Prozent- 
punkten)

In wie vielen Branchen 
verstärkt verbreitet? 
(d. h. mind. 20 % aller Frauen / Männer 
sind in der Branche betroffen)

Vgl. 
Kap.

Frauen Männer

regelmäßigea) 
Samstagsarbeit

Frauen 2
6 von 13
Branchen

7 von 15
Branchen

5.7

regelmäßigea)  
Sonntagsarbeit

Frauen 1
3 von 11
Branchen

3 von 14
Branchen

5.8

regelmäßigea) 
Abendarbeit

Männer 3
3 von 13
Branchen

4 von 14
Branchen

5.9

regelmäßige a) 
Wechselschicht

Männer 4
1 von 10
Branchen

4 von 11
Branchen

5.10

a)  „Regelmäßig“ üben diejenigen Beschäftigten die jeweilige Arbeitszeitlage aus, die in den letzten vier 
Wochen an mindestens der Hälfte der jeweiligen Arbeitstage darin gearbeitet haben.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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3.2 Branchen mit deutlichen 
Geschlechterungleichheiten

Einige der untersuchten Branchen springen be-
sonders ins Auge, da dort deutliche Geschlech-
terabstände gleich für mehrere Arbeitsmerkmale 
bestehen und / oder dort verstärkt ungünstige Ar-
beitsmerkmale insbesondere für Frauen auftreten. 
Diese Branchen werden im Folgenden genauer 
in den Blick genommen, um die dort bestehende 
ungleiche Arbeitssituation für Frauen und Männer 
zu beschreiben. 

3.2.1 Produktionsbereich  
(inklusive Land- / Forstwirtschaft)

Für sieben Einzelbranchen im Produktionsbereich 
inklusive der Land- / Forstwirtschaft zeigen sich 
deutliche geschlechterbezogene Auffälligkeiten 
in gleich mehreren Indikatoren (vgl. Tabelle 8), sei 
es ein deutlicher, zweistelliger Geschlechterab-
stand oder gehäuft ungünstige Arbeitsmerkmale 
für Frauen und / oder Männer. Es handelt sich da-
bei um folgende Branchen:

 (1) Herstellung Nahrungsmittel / Getränke und 
Futtermittel 

 (2) Bauinstallation / Ausbaugewerbe 
 (3) Druckerzeugnisse,  

Vervielfältigung Ton- / Datenträger
 (4) Textil / Bekleidung
 (5) Gummi- / Kunststoffwaren 
 (6) Elektroindustrie 
 (7) Land- und Forstwirtschaft. 

Zweistelliger Geschlechterabstand: In allen 
sieben Branchen zeigt sich ein zweistelliger Ge-
schlechterabstand zuungunsten von Frauen für je-
weils mindestens die Hälfte der ausgewerteten In-
dikatoren (vgl. Tabelle 8).  9 Dies bedeutet: Frauen ar-
beiten deutlich häufiger in „(kurzer) Teilzeitarbeit“, 
sind häufiger „ausschließlich im Minijobtätig“ tä-
tig  10, mit deutlich niedrigeren Bruttostundenver-
diensten als Männer, haben deutlich häufiger ein 

„Vollzeiteinkommen mit weniger als 2.530  Euro 
brutto“  11 und / oder sie können ihren Lebensunter-
halt deutlich seltener „überwiegend durch eigenes 
Erwerbseinkommen absichern“  12 als Männer. Und 
dort, wo der Geschlechterabstand nicht zweistel-

9 Auf Ebene der gröberen, übergeordneten 1-Steller-Bran-
chen (Wirtschaftsabschnitte) ist keine Branche mit zwei-
stelligem Geschlechterabstand in mindestens der Hälfte 
der Indikatoren vorhanden.

10 In: Land- / Forstwirtschaft, Bauinstallation / Ausbaugewer-
be, Druckerzeugnisse, Vervielfältigung Ton- / Datenträger, 
Herstellung Nahrungsmittel / Getränke, Futtermittel.

11 Dieser Betrag stellt die bundeseinheitliche Schwelle des 
unteren Entgeltbereichs in Deutschland dar.

12 In: Land- / Forstwirtschaft, Bauinstallation / Ausbaugewer-
be, Textil / Bekleidung, Gummi- / Kunststoffwaren.

zent der Männer. Der geschlechterbezogene Ab-
stand beträgt deutschlandweit also nur einen Pro-
zentpunkt, er bleibt dabei in allen Einzelbranchen 
einstellig. In gut einem Viertel (Frauen) bzw. knapp 
einem Viertel (Männer) der Einzelbranchen sind 20 
oder mehr Prozent der Frauen und Männer von re-
gelmäßiger Sonntagsarbeit betroffen.

Regelmäßige Abendarbeit: 13 Prozent der Frauen 
und 16 Prozent der Männer arbeiten in Deutschland 
in regelmäßiger Abendarbeit (d. h. an mindestens 
der Hälfte der Arbeitstage zwischen 18 und 23 Uhr). 
Der geschlechterbezogene Abstand beträgt bran-
chenübergreifend drei Prozentpunkte – bei Vor-
sprung der Männer – und wird nur in einer Einzel-
branche zweistellig. Nur in einer Branche arbeiten 
Frauen häufiger abends als Männer (vgl. Kapitel 5.9). 
In drei von 13 Einzelbranchen sind mindestens 
20 Prozent der Frauen von Abendarbeit betroffen, 
dies gilt für Männer in vier von 14 Einzelbranchen.

Regelmäßige Wechselschicht: Elf Prozent der 
Frauen und 15  Prozent der Männer arbeiten in 
Deutschland in regelmäßiger Wechselschicht, wa-
ren also an mindestens der Hälfte der Arbeitstage 
im Wechselschichtmodell tätig. Der geschlechter-
bezogene Abstand beträgt branchenübergreifend 
vier Prozentpunkte, mit einem Vorsprung der Män-
ner, und wird nur für eine Einzelbranche zweistellig. 
Nur in zwei Einzelbranchen arbeiten Frauen etwas 
häufiger als Männer in regelmäßiger Wechsel-
schicht (vgl. Kapitel 5.10). Und nur in einer von zehn 
Einzelbranchen arbeiten 20 oder mehr Prozent der 
Frauen in regelmäßiger Wechselschicht, was auf 
Männer in immerhin vier von elf Einzelbranchen 
zutrifft.

Fazit: Hinsichtlich der Lage von Erwerbsarbeits-
zeit erweisen sich die Geschlechterunterschiede 
als deutlich schwächer als bei der Dauer von Er-
werbsarbeitszeit. Der geschlechterbezogene Ab-
stand fällt in allen vier Indikatoren zur Erwerbsar-
beitszeitlage eher gering aus. Gerade die „regel-
mäßige Samstagsarbeit“ erweist sich in knapp der 
Hälfte aller Einzelbranchen als festes Merkmal des 
Arbeitsalltages, von der 20 Prozent oder mehr der 
dort beschäftigten Frauen und Männer betroffen 
sind. 

In drei Einzelbranchen sind mindestens drei oder 
sogar alle vier Formen abweichender Arbeitszeit-
lage gleichzeitig verstärkt verbreitet. Sie treffen 
also jeweils auf mindestens 20  Prozent der dort 
beschäftigten Frauen und Männer zu: im Gastge-
werbe (bei Frauen und Männern), im Gesundheits- 
und Sozialwesen (bei Frauen und Männern) sowie 
im Bereich Verkehr und Lagerei (nur bei Männern).
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lig zuungunsten von Frauen ausfällt, fällt er zu-
mindest einstellig zu ihren Ungunsten aus. Nur an 
einer Stelle erweist sich die Situation der Männer 
als schwieriger: Männer in der Branche Bauinstal-
lation / Ausbaugewerbe arbeiten deutlich häufiger 

„ohne Berufsabschluss“ als die dort beschäftigten 
Frauen.

Ungünstige Arbeitsmerkmale: In drei Einzel-
branchen des Produktionsbereichs inklusive Land- 
und Forstwirtschaft treten verstärkt ungünsti-
ge Arbeitsmerkmale für Frauen auf, d. h. hier ist 
bei der Mehrheit der Indikatoren mindestens ein 
20-prozentiger Anteil der Frauen von ungünstigen 
Arbeitsmerkmalen betroffen. So in der Land- und 
Forstwirtschaft, bei den Druckerzeugnissen und 
der Vervielfältigung von Ton- und Datenträgern 
sowie der Herstellung von Nahrungsmitteln / Ge-
tränken und Futtermitteln (vgl. Tabelle 8). In diesen 
Branchen sind mindestens 20 oder mehr Prozent 
der Frauen gleichzeitig von mehreren der folgen-
den ungünstigen Arbeitsmerkmalen betroffen:

– Vollzeiteinkommen im unteren Entgeltbereich 
(maximal 2.530 Euro brutto),

– hoher Gender Pay Gap  13,
– niedrige Bruttostundenverdienste  14,
– (kurze) Teilzeitarbeit,
– als „Helferin“ tätig,
– ausschließlich im Minijob  15 tätig.

13 Ein Gender Pay Gap von mindestens 21,6 Prozent (vgl. 
Kapitel 3.1). Trifft nur auf zwei von drei Branchen zu: 
Herstellung Nahrungsmittel/Getränke und Futtermittel 
sowie Druckerzeugnisse und Vervielfältigung Ton- und 
Datenträger. Gilt nicht für die Land-/Forstwirtschaft, weil 
der Gender Pay Gap für diese Branche vom Statistischen 
Bundesamt nicht ausgewiesen wird.

14 Ein Bruttostundenverdienst, der zehn Prozent unter dem 
Durchschnitt aller Branchen liegt (für die eigene Ge-
schlechtergruppe) (vgl. Kapitel 3.1), trifft nur auf zwei von 
drei Branchen zu: Land-/Forstwirtschaft und Herstellung 
Nahrungsmittel/Getränke und Futtermittel.

15 Trifft nur auf zwei von drei Branchen zu: Druckerzeug-
nisse und Vervielfältigung Ton-/Datenträger sowie Land-/
Forstwirtschaft.

Branche a)

dominierendes  
Geschlecht in 
der Branche 
(vgl. Kapitel 4.1)

zweistelliger  
Geschlechter- 
abstand bei…

Verstärkt ungünstige Arbeitsmerkmale, bei…
(d. h. mind. 20 % aller Frauen / Männer vom  
ungünstigen Merkmal betroffen)

Frauen Männer

Land- /Forstwirtschaft
geschlechter- 
unspezifisch

4 von 8 
Indikatorenb)

6 bzw. 5 von 8 
Indikatorenc)

4 bzw. 3 von 8 
Indikatorend)

Bauinstallation / 
Ausbaugewerbe

männer- 
spezifisch

6 von 9 
Indikatorene) 3 von 9 Indikatoren 1 von 9 Indikatoren

Druckerzeugnisse, Verviel-
fältigung Ton- /Datenträger

geschlechter- 
unspezifisch

5 von 9 
Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

1 von 9 Indikatoren

Textil / Bekleidung
geschlechter- 
unspezifisch

5 von 9 
Indikatoren

4 bzw. 3 von 9 
Indikatorenf) 0 von 9 Indikatoren

Gummi- /Kunststoffwaren
männer- 
spezifisch

5 von 9 
Indikatoren

3 von 9 Indikatoren 1 von 9 Indikatoren

Elektroindustrie
geschlechter- 
unspezifisch

5 von 9 
Indikatoren

3 von 9 Indikatoren 0 von 9 Indikatoren

Herstellung Nahrungsmit-
tel /Getränke, Futtermittel

geschlechter- 
unspezifisch

5 bzw. 4 von 
9 Indikatoreng)

5 bzw. 4 von 9 
Indikatorenh) 2 von 9 Indikatoren

Tabelle 8

Branchen mit mehrheitlich zweistelligem Geschlechterabstand bzw. mit mehrheitlich verstärkt ungünstigen Arbeitsmerkmalen
Teil 1: Produktion inklusive Land- / Forstwirtschaft

Anmerkungen: 
a)  Branchen, in denen für mindestens die Hälfte der Indikatoren ein deut-

licher Geschlechterabstand vorliegt und / oder Frauen bzw. Männer in 
mindestens der Hälfte der Indikatoren von ungünstigen Arbeitsmerkmalen 
betroffen sind.

b)  „Aus den Berechnungen zum Gender Pay Gap sind die Beschäftigten die-
ser Branche grundsätzlich ausgeschlossen.

c)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“: verstärkt ungünstige 
Arbeitsmerkmale in der „Landwirtschaft“, zur „Forstwirtschaft“ liegen hier 
aber keine Daten vor.

d)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“: verstärkt ungünstige 
Arbeitsmerkmale in der „Landwirtschaft“, zur „Forstwirtschaft“ liegen hier 
keine Daten vor.

e)  Bei fünf Indikatoren fällt der Geschlechterabstand in der Branche Bauins-
tallation / Ausbaugewerbe zugunsten von Männern aus, bei einem Indika-
tor zugunsten von Frauen (Berufsabschluss).

f)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“: verstärkt ungünstige Ar-
beitsmerkmale in der „Herstellung Textilien“, nicht aber in der „Herstellung 
Bekleidung“.

g)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“: deutlicher Geschlech-
terabstand nur in „Herstellung Nahrungs- / Futtermittel“, nicht aber in 

„Getränkeherstellung“.
h)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“: verstärkt ungünstige 

Arbeitsmerkmale nur in „Herstellung Nahrungs- / Futtermittel“, nicht aber 
in „Getränkeherstellung“.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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Nur in der Land- und Forstwirtschaft weisen auch 
die Männer in mindestens der Hälfte der betrach-
teten Indikatoren einen mindestens 20-prozentigen 
Anteil an von ungünstigen Merkmalen betroffenen 
Beschäftigten auf (d. h. 20 oder mehr Prozent der 
Männer sind hier „ausschließlich im Minijob tätig“, 
„als Helfer tätig“, „niedriger Bruttostundenver-
dienst“ sowie „Vollzeiteinkommen im unteren Ent-
geltbereich“). In allen (anderen) Produktionsbran-
chen sind Männer nicht in vergleichbarer Häufig-
keit von ungünstigen Arbeitsmerkmalen betroffen 
wie Frauen. 

3.2.2 Dienstleistungsbereich

Auch für neun Einzelbranchen des Dienstleis-
tungsbereiches zeigen sich geschlechterbezoge-
ne Auffälligkeiten gleichzeitig in mehreren Indika-
toren (vgl. Tabelle  9), also entweder ein deutlicher, 
zweistelliger Geschlechterabstand oder gehäuft 
ungünstige Arbeitsmerkmale für ein Geschlecht. 
Dies gilt für die folgenden Branchen: 

 (1) Gesundheitswesen 
 (2) Erziehung / Unterricht 
 (3) Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung
 (4) Architektur- und Ingenieurbüros
 (5) Telekommunikation / Dienstleistungen der 

Informationstechnologie
 (6) Gastronomie
 (7) Gebäudebetreuung / Garten- und 

Landschaftsbau
 (8) Beherbergung
 (9) Postdienste

 
Zweistelliger Geschlechterabstand: In den ers-
ten fünf Einzelbranchen (Nr. 1 bis 5) nimmt der 
Geschlechterabstand für die Mehrheit der ausge-
werteten Indikatoren einen zweistelligen Wert an 
(vgl. Tabelle  9). Im Detail bedeutet dies: Frauen ar-
beiten hier deutlich häufiger als Männer in „(kur-
zer) Teilzeitarbeit“, sie erreichen dort deutlich sel-
tener eine „Expert*innen-Position“, beziehen deut-
lich „geringere Bruttostundenverdienste“ (sowohl 
für Vollzeitbeschäftigte als auch beim Gender Pay 
Gap) und können deutlich seltener ihren „Lebens-
unterhalt überwiegenden aus eigenen Erwerbsein-
kommen bestreiten“.  16 

16 Letzteres trifft nur auf drei der fünf genannten Branchen 
zu: Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Archi-
tektur- und Ingenieurbüros, Telekommunikation / Dienst-
leistungen der Informationstechnologie. Im Gesundheits-
wesen kommt andererseits hinzu, dass Frauen häufiger 
nur ein Vollzeiteinkommen im unteren Entgeltbereich 
erzielen. Eine gänzlich andere Ausnahme stellt hier die 
Branche Erziehung / Unterricht dar: Lediglich in Erzie-
hung / Unterricht sind die Männer deutlich häufiger von 
Befristung betroffen. 

Ungünstige Arbeitsmerkmale: In vier 2-Steller-
Branchen im Dienstleistungsbereich – nämlich: 
Gastronomie, Gebäudebetreuung / Garten- und 
Landschaftsbau, Beherbergung und Postdienste 
(vgl. Tabelle  9) – treten für mindestens 20  Prozent 
der Frauen verschiedene ungünstige Arbeitsmerk-
male gleichzeitig auf. Dies bedeutet, sie: 

– sind ohne Berufsabschluss tätig,
– arbeiten in Teilzeit,
– sind ausschließlich im Minijob tätig,
– beziehen ein Vollzeiteinkommen von maximal 

2.000 Euro brutto,
– sind als „un- oder angelernte Arbeitskraft“ tätig 

und / oder
– sind nicht in der Lage, aus eigenem Erwerbs-

einkommen überwiegend ihren Lebensunterhalt 
abzusichern  17.

17 Dies trifft nur auf zwei der vier Einzelbranchen zu: 
Gastronomie sowie Gebäudebetreuung / Garten- und 
Landschaftsbau.

Infobox 2

Exkurs: Übergeordnete 1-Steller-Branchen

Für fünf der 14 ausgewerteten Indikatoren 
konnten geschlechterbezogene Auswertun-
gen nur auf Ebene der übergeordneten 1-Stel-
ler-Branchen (Wirtschaftsabschnitte) durch-
geführt werden (vgl. methodische Erläute-
rungen in Kapitel 2.3 und Anhang-Tabelle 5). 
In drei 1-Steller-Branchen treten verstärkt 
ungünstige Arbeitsmerkmale auf, und zwar 
noch etwas durchgängiger für die Männer. 
Dies sind die Branchen:

 (1) Gesundheits- und Sozialwesen, 
 (2) Gastgewerbe,
 (3) Verkehr und Lagerei.

In diesen Branchen leisten mindestens 
20  Prozent der Männer „regelmäßige Sams-
tagsarbeit“, „regelmäßige Abendarbeit“, „re-
gelmäßige Wechselschicht“ sowie in zwei 
dieser drei Branchen auch „lange Vollzeit mit 
41 Stunden und mehr in der Woche“ (Verkehr 
und Lagerei sowie Gastgewerbe) und/oder 
„regelmäßig Sonntagsarbeit“ (Gastgewerbe 
und Gesundheits- / Sozialwesen).
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In zwei der genannten vier Dienstleistungs-
branchen (Gastronomie sowie Gebäudebetreu-
ung / Garten- und Landschaftsbau) sind aller-
dings ebenfalls mindestens 20 Prozent der dort 
beschäftigten Männer in der Hälfte der Indika-
toren gleichzeitig von ungünstigen Arbeitsmerk-

malen betroffen. Dies spricht dafür, dass sich die 
ungünstigen Arbeitsmerkmale in der Gastrono-
mie sowie der Gebäudebetreuung / Garten- und 
Landschaftsbau verstärkt aus den Besonderhei-
ten der jeweiligen Branche für beide Geschlechter 
ergeben. 

Branchea)

dominierendes 
Geschlecht in der 
Branche 
(vgl. Kapitel 4.1)

zweistelliger  
Geschlechter- 
abstand bei…

verstärkt ungünstige  
Arbeitsmerkmale, bei…
(d. h. mind. 20 % aller Frauen / Männer 
vom ungünstigen Merkmal betroffen)

Frauen Männer

2-Steller Branchen

Gesundheitswesen
frauen- 
spezifisch

5 von  
9 Indikatoren

2 von  
9 Indikatoren

1 von  
9 Indikatoren

Erziehung / Unterricht
frauen- 
spezifisch

5 von  
9 Indikatorena)

1 von  
9 Indikatoren

2 von  
9 Indikatoren

Rechts- /Steuer- /
Unternehmensberatung

geschlechter-
unspezifisch

5 von 
9 Indikatoren

2 von  
9 Indikatoren

0 von  
9 Indikatoren

Architektur- und 
Ingenieurbüros

geschlechter- 
unspezifisch

5 von  
9 Indikatoren

2 von  
9 Indikatoren

0 von  
9 Indikatoren

Telekommunikation / 
Dienstleistungen der  
Informationstechnologie

männer-
spezifisch

5 von 
9 Indikatoren

1 von  
9 Indikatoren

0 von  
9 Indikatoren

Gastronomie
geschlechter- 
unspezifisch

3 von 
9 Indikatoren

7 von 
9 Indikatoren

6 von 
9 Indikatoren

Gebäudebetreuung / 
Garten- u. 
Landschaftsbau

geschlechter- 
unspezifisch

4 von 
9 Indikatoren

7 von 
9 Indikatoren

5 von 
9 Indikatoren

Beherbergung
geschlechter- 
unspezifisch

3 von 
9 Indikatoren

6 von 
9 Indikatoren

4 von  
9 Indikatoren

Postdienste
geschlechter- 
unspezifisch

2 von 
9 Indikatorenb)

5 von 
9 Indikatoren

4 von  
9 Indikatoren

1-Steller Branchen

Gesundheits- und 
Sozialwesen

frauen- 
spezifisch

1 von 
5 Indikatorenc)

3 von 
5 Indikatoren

4 von 
5 Indikatoren

Gastgewerbe
geschlechter- 
unspezifisch

2 von 
5 Indikatoren

4 von 
4 Indikatoren

5 von 
5 Indikatoren

Verkehr und Lagerei
männer-
spezifisch

1 von 
5 Indikatorend)

1 von 
5 Indikatoren

4 von 
5 Indikatoren

Tabelle 9

Branchen mit mehrheitlich zweistelligem Geschlechterabstand bzw. mit mehrheitlich verstärkt ungünstigen Arbeitsmerkmalen
Teil 2: Dienstleistungen

Anmerkungen: 
a)  Bei der Befristung fällt der Geschlechterabstand in Erziehung/Unterricht 

zugunsten von Frauen aus.
b)  „Bei einem Indikator (Vollzeit) fällt der Geschlechterabstand in den Post-

diensten zugunsten von Männern aus, bei einem Indikator zugunsten von 
Frauen (Berufsabschluss).

c)  Der Geschlechterabstand fällt hier zugunsten von Frauen aus (lange Voll-
zeit mit 41 Stunden und mehr pro Woche).

d)  Der Geschlechterabstand fällt hier zugunsten von Frauen aus (lange Voll-
zeit mit 41 Stunden und mehr pro Woche).

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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4 ÜBERBLICK DER AUSGEWÄHLTEN BRANCHEN

4.1 Frauen- und Männeranteile 

Die Frauen- und Männeranteile unterscheiden 
sich in den 35 Einzelbranchen deutlich, so wie 
sich auch der deutsche Arbeitsmarkt insgesamt 
durch eine ausgeprägte horizontale Segregation 
nach Geschlecht kennzeichnet.  18 Die Mehrzahl 
der Branchen zählt mit einem Frauenanteil von 
30 bis 70  Prozent zu den „geschlechterunspezifi-
schen Branchen“ (18 Branchen), dies gilt für sechs 
Produktions-Einzelbranchen und zwölf Dienstleis-

18 Drei der 14 Berufssegmente in Deutschland weisen 
einen sehr hohen Frauenanteil von über 70 Prozent auf 
(„frauenspezifisch“), sieben Berufssegmente weisen 
einen sehr hohen Männer-anteil von über 70 Prozent auf 
(„männerspezifisch“). Nur vier Berufssegmente erweisen 
sich als geschlechterunspezifisch mit einem Frauenanteil 
zwischen 30 und 70 Prozent (vgl. Pfahl/Wittmann 2022).

Abbildung 1

Frauen- und Männeranteil in ausgewählten Branchen in Deutschland (2023), in Prozent 
Teil 1: Produktion sowie Land- / Forstwirtschaft
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Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, auf Anfrage, eigene Berechnungen Bearbeitung: WSI GenderDatenPortal 2024

Situation zu Erwerbsarbeit in Deutschland insgesamt: vgl. WSI GenderDatenPortal

Frauen- und Männeranteil in ausgewählten Branchen in Deutschland (2023), in Prozent 
Teil 1: Produktion sowie Land-/Forstwirtschaft 

Die folgenden drei Grafiken geben einen einfüh-
renden Überblick zu den Besonderheiten der aus-
gewählten Branchen: Frauen- bzw. Männeranteil 
in den Branchen (horizontale Segregation), Ver-
teilung der dort beschäftigten Frauen und Männer 
auf Betriebe unterschiedlicher Größe sowie die Al-
terszusammensetzung der beschäftigten Frauen 
und Männer. 
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tungs-Einzelbranchen. Der Anteil der weiblichen 
und männlichen Beschäftigten in den Branchen 
variiert insbesondere zwischen Produktions- und 
Dienstleistungsbereich deutlich (vgl. Tabelle 1 im On-
line Appendix). 

Im Produktionsbereich finden sich mehr män-
nerspezifische (d. h. Frauenanteil kleiner als 
30  Prozent) als geschlechterunspezifische Einzel-
branchen (vgl. Abbildung  1). Frauenspezifische Ein-
zelbranchen (d. h. Frauenanteil größer als 70  Pro-
zent) finden sich im Produktionsbereich hingegen 
gar nicht. Den höchsten Anteil an weiblichen Be-
schäftigten verzeichnet die Branche Textil / Be-
kleidung, aber auch dort sind nur gut die Hälfte 
aller Beschäftigten weiblich (56 Prozent). Am sel-
tensten sind Frauen in den Bereichen Metaller-
zeugung / Metallerzeugnisse, Hoch- / Tiefbau (je 
18 Prozent) sowie Bauinstallation / Ausbaugewerbe 
vertreten (17 Prozent).

In den Dienstleistungsbranchen fällt der Frauen-
anteil im Durchschnitt höher aus als in den Pro-
duktionsbranchen. In drei Dienstleistungs-Einzel-

branchen sind mehr als 70  Prozent der Beschäf-
tigten weiblich, sodass diese Branchen als frau-
enspezifisch gelten (vgl. Abbildung 2). Dies sind: Ge-
sundheitswesen (79  Prozent), Sozialwesen (inklu-
sive Heime) (76 Prozent) und Erziehung / Unterricht 
(73  Prozent). Ein großer Teil der weiteren Dienst-
leistungsbranchen erweist sich als geschlechter-
unspezifisch (insgesamt zwölf von 19 Einzelbran-
chen). Nur vier Dienstleistungs-Einzelbranchen 
sind männerspezifisch, insbesondere Personen- 
und Güterverkehr auf Straßen und Schienen sowie 
Kfz-Handel und Reparatur (je 20  Prozent Frauen-
anteil). 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
erwerbsarbeit-14617-horizontale-segregati-
on-des-arbeitsmarktes-2017-14847.htm)

Abbildung 2

Frauen- und Männeranteil in ausgewählten Branchen in Deutschland (2023), in Prozent 
Teil 2: Dienstleistungen 
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Teil 2: Dienstleistungen 
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4.2 Frauen und Männer nach Betriebsgröße 

Abhängig beschäftigte Frauen arbeiten im Bran-
chendurchschnitt häufiger als Männer in kleine-
ren und mittelständischen Betrieben mit weniger 
als 250 Beschäftigten (vgl. Tabelle 2 im Online Appen-
dix). Dies trifft auf insgesamt 72 Prozent der Frauen 
gegenüber 63 Prozent der Männer zu. Dieses Bild 
spiegelt sich sowohl im Produktions- als auch im 
Dienstleistungsbereich wider.

Im Produktionsbereich arbeitet in den vier Einzel-
branchen Automobil und Nutzfahrzeuge, Pharma-
zeutische Erzeugnisse, Chemische Erzeugnisse 
sowie Elektroindustrie die Mehrheit aller Beschäf-
tigten (Frauen und Männer) in Großbetrieben mit 
mehr als 250 Beschäftigten (vgl. Abbildung 3). In drei 
Einzelbranchen (inklusive Land- / Forstwirtschaft) 
arbeitet hingegen mindestens die Hälfte der dort 
beschäftigten Frauen und Männer in kleinen Be-
trieben mit weniger als 50 Beschäftigten.
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Frauen und Männer nach Betriebsgröße in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), in Prozent  

Teil 1: Produktion sowie
Land-/Forstwirtschaft

Abbildung 3

Frauen und Männer nach Betriebsgröße in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), in Prozent 
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hung / Unterricht arbeiten 61  Prozent der Frauen, 
aber nur 35 Prozent der Männer in einem kleinen 
Betrieb. In der Branche Gesundheitswesen arbei-
tet knapp die Hälfte der Frauen (46 Prozent) in ei-
nem kleinen Betrieb, aber nur ein Viertel der Män-
ner (23 Prozent).

Anders im Dienstleistungsbereich (vgl. Abbildung 4): 
Hier arbeitet die Mehrheit der Beschäftigten in 
kleinen Betrieben mit weniger als 50 Beschäftig-
ten. Dies gilt für Frauen noch etwas häufiger als 
für Männer: Frauen sind in neun von 19 Dienst-
leistungs-Einzelbranchen mehrheitlich in einem 
kleineren Betrieb tätig, Männer in sieben Dienst-
leistungs-Einzelbranchen. Deutliche Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern zeigen sich vor al-
lem in zwei Einzelbranchen: In der Branche Erzie-
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Abbildung 4

Frauen und Männer nach Betriebsgröße in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), in Prozent
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4.3 Frauen und Männer nach Altersgruppen

Die Belegschaften setzen sich im Branchendurch-
schnitt aus einem Zehntel jüngerer Beschäftigter 
(unter 25 Jahren), einem knappen Viertel älterer 
Beschäftigter (55 Jahre und älter) sowie rund zwei 
Dritteln im mittleren Lebensalter (25 bis 55 Jahre) 
zusammen. Im Durchschnitt aller hier ausgewerte-
ter Einzelbranchen sind 24 Prozent der weiblichen 
bzw. 23 Prozent der männlichen Beschäftigten 55 

Jahre oder älter (vgl. Tabelle 3 im Online Appendix). Im 
Vergleich der Einzelbranchen zeigen sich zudem – 
bei Frauen wie Männern – weitere Unterschiede in 
der jeweiligen Alterskomposition der Branche (vgl. 
Abbildungen 5 und 6).

Im Produktionsbereich variiert die Alterszusam-
mensetzung zwischen den Einzelbranchen etwas 
weniger als im Dienstleistungsbereich. Zwischen 
20 und 33  Prozent der Frauen bzw. zwischen 19 
und 31 Prozent der Männer gehören jeweils zur Be-

Abbildung 5

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20 0

 

Frauen

Bauinstallation/Ausbaugewerbe

Männer

Glaswaren/Keramik, Verarbeitung
v. Steinen und Erden

Maschinenbau

Hoch-/Tiefbau

Automobil u. Nutzfahrzeuge

Chemische Erzeugnisse

Metallerzeugung/
Metallerzeugnisse 

Elektroindustrie

Textil/Bekleidung

Gummi-/Kunststo�waren

Druckerzeugnisse, Verviel-
fältigung Ton-/Datenträger

Herstellung Papier/Pappe

Herstellung Nahrungsmittel/
Getränke, Futtermittel

Möbel, Holz- u. Korbwaren

Pharmazeutische Erzeugnisse

Land-/Forstwirtschaft

25 bis unter 55 55 und mehrunter 25Alter in Jahren

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik, auf Anfrage, eigene Berechnungen

Bearbeitung: WSI GenderDatenPortal 2024

Situation zu Erwerbsarbeit in Deutschland insgesamt: vgl. WSI GenderDatenPortal

33

30

6

30

29

29

29

28

28

27

27

26

25

23

20

20

25

7

7

7

8

9

9

9

6

12

9

9

7

6

9

13

27

27

31

26

28

29

19

24

24

26

27

25

28

21

26

22

8

9

7

8

9

7

17

10

8

12

11

10

8

7

7

17

65

64

62

66

63

64

64

66

68

62

62

65

64

72

67

61

61

63

63

64

63

62

63

63

67

61

65

66

70

74

71

62

Frauen und Männer nach Altersgruppen in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), 
in Prozent 

Teil 1: Produktion sowie
Land-/Forstwirtschaft

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx


WSI Report Nr. 102, März 2025 Seite 23

Abbildung 6
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schäftigtengruppe der über 55-Jährigen. In allen 
Einzelbranchen des Produktionsbereiches (inklusi-
ve Land- / Forstwirtschaft) sind mindestens 20 Pro-
zent der weiblichen Beschäftigten bereits 55 Jahre 
oder älter (bei Männern: in 15 von 16 Einzelbran-
chen).

Im Dienstleistungsbereich variiert die Alters-
komposition insgesamt noch etwas stärker zwi-

schen den Einzelbranchen. Zwischen 14 und 
31  Prozent der Frauen bzw. zwischen 15 und 
32  Prozent der Männer sind jeweils 55 Jahre 
oder älter. In insgesamt 15 von 19 Einzelbran-
chen liegt der Anteil an älteren weiblichen Be-
schäftigten bei 20 oder mehr Prozent, bei Män-
nern nur in zehn von 19 Dienstleistungs-Einzel-
branchen. 
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Die 14 Gleichstellungsindikatoren, die in diesem 
Kapitel detailliert für die ausgewählten Einzelbran-
chen dargestellt werden, ermöglichen eine Ge-
samtschau zum Stand der Gleichstellung von Frau-
en und Männern auf dem Arbeitsmarkt. Die bran-
chenbezogene Darstellung erlaubt einerseits eine 
Gegenüberstellung von Produktions- und Dienst-
leistungsbereich und verdeutlicht andererseits 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den je-
weiligen Einzelbranchen (Streuung). Sie erlaubt da-
mit einen gezielten Überblick über die Gleichstel-
lungssituation auf Ebene von Einzelbranchen. 

Dazu wird für jeden Indikator der Frauen- und 
Männeranteil im Branchendurchschnitt als auch 
für alle Einzelbranchen angegeben sowie der sich 
daraus ergebende geschlechterbezogene Abstand.

 

5 STAND DER GLEICHSTELLUNG IN AUSGEWÄHLTEN BRANCHEN

Die Grafiken in Kapitel 5 können von links nach 
rechts gelesen werden: Frauenanteil –> Män-
neranteil –> Geschlechterbezogener Abstand 
(Frauen minus Männer, in Prozentpunkten). 

Der geschlechterbezogene Abstand 
drückt die „Lücke“ aus, die bezüglich ei-
nes Merkmals (z. B. Vorhandensein eines 
Berufsabschlusses) zwischen Frauen und 
Männern besteht. Dazu wird ermittelt: Pro-
zentpunkte des Merkmals bei den Frauen 
minus Prozentpunkte des Merkmals bei 
den Männern. Ein positives Vorzeichen be-
schreibt einen Vorteil zugunsten der Frauen, 
ein negatives Vorzeichen einen Nachteil zu-
ungunsten der Frauen.
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Der geschlechterbezogene Abstand fällt beim 
Berufsabschluss relativ gering aus. In insgesamt 
sechs Produktions-Einzelbranchen und sieben 
Dienstleistungs-Einzelbranchen besteht gar kein 
Unterschied zwischen Frauen und Männern (d. h. 
der geschlechterbezogene Abstand beträgt null 
oder maximal einen Prozentpunkt). 

Der geschlechterbezogene Abstand drückt 
die „Lücke“ aus, die bezüglich eines Merk-
mals (z. B. Vorhandensein eines Berufsab-
schlusses) zwischen Frauen und Männern 
besteht. Dazu wird ermittelt: Prozentpunkte 
des Merkmals bei den Frauen minus Prozent-
punkte des Merkmals bei den Männern. Ein 
positives Vorzeichen beschreibt einen Vorteil 
zugunsten von Frauen, ein negatives Vorzei-
chen einen Nachteil zuungunsten von Frauen.

Im Dienstleistungsbereich überwiegt jedoch die 
Anzahl an Einzelbranchen, in denen Frauen häufi-
ger einen Berufsabschluss haben als Männer (elf 
Einzelbranchen). Umgekehrt haben Männer nur in 
einer Dienstleistungs-Einzelbranche häufiger ei-
nen Berufsabschluss als Frauen. Im Produktions-
bereich haben Frauen in sechs Einzelbranchen 
häufiger einen Berufsabschluss, Männer in drei 
Einzelbranchen. 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/
de/bildung-14616-hoechster-beruflicher-ab-
schluss-14825.htm) 

5.1 Berufsabschluss 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frau-
en haben im Branchendurchschnitt etwas selte-
ner keinen Berufsabschluss als Männer. Dies sind 
zwölf  Prozent bei den Frauen gegenüber 15  Pro-
zent bei den Männern (vgl. Tabelle 4 im Online Appen-
dix). Dieser Unterschied zwischen den Geschlech-
tern trifft auf die Mehrheit der Dienstleistungs-
branchen sowie auf etwa die Hälfte der Produkti-
onsbranchen zu. Im Dienstleistungsbereich gibt es 
grundsätzlich – auch unabhängig vom Geschlecht 
– mehr Beschäftigte ohne Berufsabschluss als im 
Produktionsbereich.

Details zu den Branchen: Besonders im Dienst-
leistungsbereich variiert die Höhe des Anteils der 
Beschäftigten ohne Berufsabschluss deutlich zwi-
schen den Einzelbranchen. Dieser beträgt zwi-
schen fünf Prozent (Frauen) bzw. sechs  Prozent 
(Männer) in Forschung / Entwicklung einerseits und 
andererseits 37  Prozent (Frauen) in Gebäudebe-
treuung / Garten- und Landschaftsbau bzw. 39 Pro-
zent in den Postdiensten oder der Gastronomie 
(Männer). Im Produktionsbereich beträgt der Anteil 
an Beschäftigten ohne Berufsabschluss maximal 
19 Prozent (Frauen) bzw. 20 Prozent (Männer) (vgl. 
Abbildung 7).

Im Vergleich zum Produktionsbereich weist der 
Dienstleistungsbereich häufiger einen „hohen“ 
Anteil an Beschäftigten ohne Berufsabschluss auf. 
Dies bedeutet: In vier Dienstleistungs-Einzelbran-
chen arbeiten mindestens 20  Prozent oder mehr 
der beschäftigten Frauen ohne Berufsabschluss, 
während dies für männliche Beschäftigte sogar 
in sieben Dienstleistungs-Einzelbranchen zutrifft 
(vgl. Abbildung  8). Im Produktionsbereich erreicht 
der Anteil an Beschäftigten ohne Berufsabschluss 
für Frauen dagegen nirgendwo den 20  Prozent-
Schwellenwert und für Männer lediglich in zwei 
Branchen (Bauinstallation / Ausbaugewerbe sowie 
Herstellung Nahrungsmittel / Getränke, Futtermit-
tel). 

Der 20  Prozent-Schwellenwert wird hier 
durchgängig als Maß herangezogen, um Ein-
zelbranchen mit erhöhtem Anteil an ungüns-
tigen Merkmalen zu identifizieren. Die Be-
trachtung erfolgt im Geschlechtervergleich: 
In wie vielen und welchen Einzelbranchen 
sind Frauen – oder Männer – gehäuft von 
ungünstigen Merkmalen betroffen? (vgl. Ka-
pitel 2.4) 

https://www.wsi.de/de/bildung-14616-hoechster-beruflicher-abschluss-14825.htm
https://www.wsi.de/de/bildung-14616-hoechster-beruflicher-abschluss-14825.htm
https://www.wsi.de/de/bildung-14616-hoechster-beruflicher-abschluss-14825.htm
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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Abbildung 8
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Details zu den Branchen: Zwischen den Einzel-
branchen des Produktionsbereiches variiert der 
Anteil an abhängig Beschäftigten mit befristetem 
Arbeitsvertrag nur leicht und zudem kaum nach 
Geschlecht: Zwischen drei und elf Prozent (Frauen) 
bzw. vier bis neun Prozent (Männer) der Beschäf-
tigten sind befristet tätig (vgl. Abbildung 9). 

Deutlich größere Unterschiede zeigen sich hin-
gegen für die Dienstleistungs-Einzelbranchen. Ei-
nen befristeten Arbeitsvertrag haben hier zwischen 
vier und 34 Prozent der Frauen bzw. zwischen vier 
und 40 Prozent der Männer. Am häufigsten finden 
sich befristete Arbeitsverhältnisse mit deutlichem 
Abstand in der Forschung / Entwicklung. Nur hier 

5.2 Befristung 

Abhängig beschäftigte Frauen  19 haben im Bran-
chendurchschnitt genauso häufig einen befris-
teten Arbeitsvertrag wie abhängig beschäftigte 
Männer (jeweils neun Prozent, vgl. Tabelle 5 im Online 
Appendix). Befristete Arbeitsverträge sind jedoch 
häufiger im Dienstleistungsbereich als im Produk-
tionsbereich vorzufinden.

19 ohne Personen in Bildung, Ausbildung oder in einem Frei-
willigendienst (vgl. Kapitel 2.3)
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Frauen und Männer mit /ohne Befristung des Arbeitsvertrages in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), 
in Prozent 

Teil 1: Produktion sowie
Land-/Forstwirtschaft

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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Abbildung 10

wird für Frauen (34 Prozent) wie Männer (40 Pro-
zent) der Schwellenwert von 20  Prozent über-
schritten (für Männer zusätzlich noch in der Ein-
zelbranche Erziehung / Unterricht) (vgl. Abbildung 10).

Der geschlechterbezogene Abstand bei der 
unbefristeten Arbeit fällt im Dienstleistungsbe-
reich zugunsten der Frauen aus, d. h. in acht von 19 
Einzelbranchen sind Frauen im Durchschnitt häufi-
ger unbefristet tätig als Männer (Männer in keiner 
einzigen Einzelbranche). 

Im Produktionsbereich zeigt sich nur ein gerin-
ger geschlechterbezogener Abstand, d. h. in drei 
der 16 Einzelbranchen sind Frauen häufiger unbe-
fristet tätig als Männer. In 13 von 16 Produktions-

Einzelbranchen beträgt der Abstand null bzw. ma-
ximal einen  Prozentpunkt. Letzteres trifft mit elf 
von 19 Einzelbranchen auch im Dienstleistungsbe-
reich zu. 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
erwerbsarbeit-14617-befristete-beschaefti-
gung-nach-altersgruppen-14851.htm) 

https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-befristete-beschaeftigung-nach-altersgruppen-14851.htm
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-befristete-beschaeftigung-nach-altersgruppen-14851.htm
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-befristete-beschaeftigung-nach-altersgruppen-14851.htm
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Abbildung 11
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5.3 Minijobs als einzige Erwerbstätigkeit 

Abhängig beschäftigte Frauen (13 Prozent) sind im 
Branchendurchschnitt häufiger ausschließlich im 
Rahmen eines Minijobs beschäftigt als abhängig 
beschäftigte Männer (acht  Prozent) (vgl.  Tabelle  6 
im Online Appendix). Das gilt sowohl für den Produk-
tions- als auch für den Dienstleistungsbereich. Im 
Dienstleistungsbereich kommt die Ausübung ei-
nes Minijobs als einziger Erwerbsform – sowohl 
bei Frauen als auch bei Männern – jedoch etwas 
häufiger vor als im Produktionsbereich. Im Um-

kehrschluss bedeutet dies: 87 Prozent der abhän-
gig beschäftigten Frauen sowie 92  Prozent der 
Männer üben im Branchendurchschnitt (auch) eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus.

Details zu den Branchen: Der Anteil der Frauen 
und Männer, die ausschließlich einen Minijob aus-
üben, variiert stark zwischen den Einzelbranchen. 
In den Dienstleistungs-Einzelbranchen trifft dies 
auf drei Prozent bis 43 Prozent der Frauen zu, je 
nach Branchen, bzw. auf zwei Prozent bis 33 Pro-
zent der Männer. In fünf der 19 Dienstleistungs-

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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ringfügig Beschäftigten fällt jedoch auch in den 
Produktions-Einzelbranchen mit bis zu 38 Prozent 
(Frauen) bzw. mit bis zu 23 Prozent (Männer) nicht 
unerheblich aus (vgl. Abbildung 11).

Der geschlechterbezogene Abstand fällt über-
wiegend zuungunsten der Frauen aus, d. h. in 26 
von 35 betrachteten Einzelbranchen sind Frauen 
seltener als Männer sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt. Das bedeutet: Frauen sind in diesen 
26 Branchen durchschnittlich häufiger als Män-
ner ausschließlich in Form eines Minijobs tätig. In 
insgesamt acht von 35 Einzelbranchen nimmt der 

Einzelbranchen sind mindestens 20  Prozent der 
dort beschäftigten Frauen ausschließlich geringfü-
gig beschäftigt. Auf Männern trifft dies jedoch nur 
in einer von 19 Dienstleistungs-Einzelbranchen zu 
(vgl. Abbildung 12). 

Etwas günstiger sieht die Situation im Produk-
tionsbereich aus (inklusive Land- / Forstwirtschaft): 
Hier liegt der Anteil derjenigen, die neben dem 
Minijob keine andere Erwerbstätigkeit haben, nur 
in einer Einzelbranchen bei den Männern bzw. in 
drei Einzelbranchen bei den Frauen bei mindes-
tens 20 Prozent. Der Anteil der ausschließlich ge-
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geschlechterbezogene Abstand dabei sogar einen 
zweistelligen Wert an. Der Geschlechterabstand ist 
im Produktionsbereich ausgeprägter als im Dienst-
leistungsbereich. In insgesamt 14 von 16 Produk-
tions-Einzelbranchen ist der Anteil an sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung bei den Frauen 
im Durchschnitt geringer als bei den Männern. Im 
Dienstleistungsbereich sind Frauen in zwölf von 19 
Einzelbranchen im Durchschnitt seltener als Män-
ner sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Nur 
in drei Dienstleistungs-Einzelbranchen (und keiner 

Produktions-Einzelbranche) sind Frauen häufiger 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt als Männer. 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
erwerbsarbeit-14617-minijobs-als-einzige-
erwerbstaetigkeit-2004-2017-14869.htm) 

https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-minijobs-als-einzige-erwerbstaetigkeit-2004-2017-14869.htm
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-minijobs-als-einzige-erwerbstaetigkeit-2004-2017-14869.htm
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-minijobs-als-einzige-erwerbstaetigkeit-2004-2017-14869.htm
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5.4 Vertikale Segregation 

Abhängig vollzeitbeschäftigte Frauen arbeiten im 
Branchendurchschnitt etwas weniger häufig als 
Männer in einer beruflichen Expert*innen-Stel-
lung (Anforderungsniveau 4), wo hochkomplexe 
Tätigkeiten übernommen werden und ein hohes 
Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erforderlich ist: 
Dies trifft auf 13 Prozent der Frauen, aber immer-
hin auf 16 Prozent der Männer zu (vgl. Tabelle 7 im 
Online Appendix). Vergleichbar ist die Situation für 
die berufliche Position als Spezialist*in (Anforde-
rungsniveau 3), für die in der Regel eine Meister- 
oder Technikerausbildung bzw. ein gleichwertiger 
Fachschul- oder Hochschulabschluss erforderlich 
ist. Im Branchendurchschnitt sind Frauen (13 Pro-
zent) etwas seltener als Männer (15  Prozent) als 
Spezialist*innen tätig. 

Die Anforderungsniveaus werden vom Sta-
tistischen Bundesamt durch grobe Abstu-
fung der jeweiligen Tätigkeit hinsichtlich ih-
res Komplexitätsgrades und der unterschied-
lichen formalen Zugangsvoraussetzungen 
des Berufes gebildet. Die vier Gruppen bilden 
damit in etwa die unterschiedlich hohe be-
rufliche Position der Beschäftigten ab. Da-
her können sie als Indikator für die vertikale 
Verteilung von Frauen und Männern auf dem 
Arbeitsmarkt oder innerhalb eines Betriebes 
herangezogen werden.

Details zu den Branchen: Die 35 ausgewerteten 
Branchen unterscheiden sich deutlich in den An-
teilen der Vollzeitbeschäftigten verschiedener An-
forderungsniveaus. Dabei erweist sich der Produk-
tionsbereich als insgesamt etwas homogener als 
der Dienstleistungsbereich (vgl. Abbildung  13). Der 
Anteil an vollzeitbeschäftigten Frauen in der hoch-
komplexen Tätigkeit von Expert*innen (Anforde-
rungsniveau 4) variiert für die Einzelbranchen im 
Dienstleistungsbereich stärker und erreicht dabei 
punktuell auch höhere Spitzenwerte für Einzel-
branchen (zwischen einem Prozent und 41  Pro-
zent) als im Produktionsbereich (zwischen drei und 
22  Prozent) (vgl. Abbildung  14). Für vollzeitbeschäf-

tigte Männer variiert der Anteil an Expert*innen 
zwischen den Branchen noch stärker: Zwischen 
zwei und 55  Prozent der Männer sind im Dienst-
leistungsbereich in Experten-Position tätig, bzw. 
zwischen vier und 26  Prozent sind es im Produk-
tionsbereich. 

In insgesamt acht Einzelbranchen erreicht der 
Anteil an Männern auf dem höchsten Anforde-
rungsniveau, dem der Expert*innen, den Schwel-
lenwert von mindestens 20  Prozent – für Frauen 
jedoch nur in insgesamt fünf Einzelbranchen. An-
ders herum werden in insgesamt zwölf Einzel-
branchen mindestens 20  Prozent der Frauen nur 
auf dem niedrigsten Anforderungsniveaus – dem 
der sogenannten Helfer*innen, wo keine oder nur 
geringe spezifische Fachkenntnisse erforderlich 
sind – eingesetzt. Dies trifft auf Männer seltener 
zu, nämlich nur in neun Einzelbranchen.

Der geschlechterbezogene Abstand auf 
dem höchsten Anforderungsniveau (hochkom-
plexe Expert*innen-Tätigkeit) fällt überwiegend 
zuungunsten der Frauen aus. Nur in neun der 35 
ausgewerteten Einzelbranchen besteht quasi 
kein Geschlechterabstand bei der Besetzung der 
Expert*innen-Positionen mit Frauen und Männern 
(d. h. der Abstand beträgt null oder maximal ei-
nen Prozentpunkt). Allerdings haben Frauen in 24 
von 35 Einzelbranchen seltener eine Position als 
Expertin inne als Männer. Der geschlechterbezo-
gene Abstand beträgt in den betroffenen Einzel-
branchen zwischen zwei und 22  Prozentpunkten. 
Er fällt vor allem im Dienstleistungsbereich noch 
größer aus. So erreicht der Geschlechterabstand 
in sieben Dienstleistungs-Einzelbranchen – aber 
nur in einer einzigen Produktions-Einzelbranche – 
einen zweistelligen Wert zuungunsten von Frauen. 
Nur in zwei Branchen überhaupt sind Frauen häu-
figer als hochkomplexe Expertinnen tätig als Män-
ner (Hoch- / Tiefbau im Produktionsbereich sowie 
Personen- / Güterverkehr auf Straßen und Schie-
nen im Dienstleistungsbereich).

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
erwerbsarbeit-14617-vertikale-segregation-
des-arbeitsmarktes-14843.htm) 

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-vertikale-segregation-des-arbeitsmarktes-14843.htm
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-vertikale-segregation-des-arbeitsmarktes-14843.htm
https://www.wsi.de/de/erwerbsarbeit-14617-vertikale-segregation-des-arbeitsmarktes-14843.htm
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Abbildung 13
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5.5 Vollzeit und Teilzeit

Abhängig beschäftigte Frauen arbeiten ausnahms-
los in allen hier betrachteten Einzelbranchen zu ei-
nem deutlich höheren Anteil in Teilzeit als abhän-
gig beschäftigte Männer. Im Branchendurchschnitt 
sind 49 Prozent der Frauen in Teilzeit tätig (d. h. sie 
arbeiten weniger als 35 Wochenstunden), im Ver-
gleich zu 13  Prozent der Männer (vgl.  Tabelle  8 im 
Online Appendix). Dabei fällt der Anteil an Teilzeitbe-
schäftigten – sowohl für Frauen als auch Männer 
– im Dienstleistungsbereich im Durchschnitt höher 
aus als im Produktionsbereich. Dies gilt sowohl für 
die kurze Teilzeit mit bis zu 20 Stunden / Woche als 
auch für die lange Teilzeit mit mehr als 20 und we-
niger als 35 Stunden / Woche. 

Details zu den Branchen: Die jeweiligen Anteile 
an Voll- und Teilzeitbeschäftigten variieren zwi-
schen den Einzelbranchen deutlich, dabei sind a) 
die Unterschiede für Frauen stärker als für Män-
ner und b) im Dienstleistungsbereich größer als im 
Produktionsbereich (vgl. Abbildungen 15 und 16). In 
allen 35 Branchen leistet eine Mehrheit der Män-
ner Vollzeitarbeit (in keiner einzigen Einzelbranche 
sinkt der Vollzeitanteil der Männer unter 57  Pro-
zent) – Frauen sind jedoch nur in 26 von 35 Bran-
chen mehrheitlich in Vollzeit tätig. In sieben von 
35 Branchen arbeitet die Mehrheit der Frauen in 
Teilzeit, in zwei Branchen die Hälfte der Frauen. 
Der Vollzeitanteil der Frauen beträgt je nach Einzel-
branche zwischen 22 und 72 Prozent, der der Män-
ner variiert zwischen 57 und 96 Prozent. 

Abbildung 15
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In allen 35 Einzelbranchen arbeiten mehr als 
20  Prozent der dort beschäftigten Frauen in Teil-
zeit. Zugleich sind in der Mehrzahl der Einzelbran-
chen (17 von 30 Branchen)  20 Frauen verstärkt von 
kurzer Teilzeit mit maximal 20  Stunden / Woche 
betroffen (d. h. ihr Beschäftigtenanteil in kurzer 
Teilzeit beträgt mindestens 20  Prozent). Es han-
delt sich dabei vor allem um Dienstleistungs-Ein-
zelbranchen. Männer sind lediglich in acht von 19 

20 Für die Analyse können an dieser Stelle nur insgesamt 
30 Einzelbranchen herangezogen werden, für die – auf 
Basis ausreichend großer Fallzahlen – eine differenzierte 
Betrachtung für kurze Teilzeit (mit bis zu 20 Stunden / Wo-
che) und lange Teilzeit (über 20 Stunden / Woche, aber 
unter 35 Stunden / Woche) möglich ist.

Dienstleistungs-Einzelbranchen stark von Teilzeit-
arbeit betroffen. Von kurzer Teilzeit sind Männer 
nur in zwei von 35 Einzelbranchen stark betroffen 
(im Dienstleistungsbereich). 

Der geschlechterbezogene Abstand bei der 
Vollzeitarbeit fällt im Produktions- und Dienstleis-
tungsbereich deutlich aus: Mit 18 bis 48  Prozent-
punkten erreicht er ausnahmslos in allen Branchen 
einen zweistelligen Wert zuungunsten von Frauen. 

Abbildung 16
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Die geschlechterbezogenen Abstände zeigen: 
Männer arbeiten in allen Einzelbranchen häufiger 
als Frauen mit langer Wochenarbeitszeit von 41 
und mehr Stunden. Frauen leisten im Durchschnitt 
hingegen deutlich seltener überlange Vollzeit. In 
zehn von 13 der ausgewerteten Branchen nimmt 
der geschlechterbezogene Abstand einen zwei-
stelligen Wert zugunsten der Männer an – wobei 
die häufigere Betroffenheit der Männer von über-
langer Vollzeit jedoch gerade nicht als Vorteil ge-
wertet werden kann.

Trotz ihrer stärkeren Betroffenheit von über-
langer Vollzeit sind Männer dennoch häufiger als 
Frauen in „geregelter Vollzeit“ (mit 35 bis 40 Stun-
den / Woche) tätig. Der Geschlechterabstand fällt 
in allen 13 Einzelbranchen zugunsten der Männer 
aus und beträgt zwischen neun und 29 Prozent-
punkten. In zwölf der 13 Einzelbranchen fällt der 
Geschlechterabstand zweistellig zugunsten der 
Männer aus.

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-frauen-
nach-arbeitszeitgruppen-14760.htm sowie 
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaen-
gig-beschaeftigte-maenner-nach-arbeits-
zeitgruppen-14756.htm) 

5.6 Erwerbsarbeitszeitgruppen 

Abhängig beschäftigte Frauen arbeiten im Bran-
chendurchschnitt häufiger in Arbeitsverhältnis-
sen mit geringer Wochenarbeitsstundenanzahl, 
d. h. mit maximal 20 Stunden / Woche, als Männer 
(25  Prozent im Vergleich zu acht  Prozent, vgl.  Ta-
belle 9 im Online Appendix). Auf der anderen Seite ar-
beiten Frauen im Branchendurchschnitt deutlich 
seltener in (über)langer Vollzeitarbeit mit 41 und 
mehr Wochenstunden als Männer. Hierbei stehen 
sich acht Prozent der Frauen, aber 18 Prozent der 
Männer gegenüber.

Details zu den Branchen:  21 Die betrachteten Ein-
zelbranchen variieren stark in ihrer jeweiligen Zu-
sammensetzung aus den verschiedenen Erwerbs-
arbeitszeitgruppen (vgl. Abbildung 17). Insgesamt er-
weist sich für Männer jedoch die 40-Stunden-Wo-
che fast durchgängig in allen Einzelbranchen als 
dominierender Arbeitszeitumfang (in zwölf von 13 
Einzelbranchen), während sich keine solche domi-
nierende Erwerbsarbeitszeitgruppe für Frauen aus-
machen lässt: Zwar erweist sich die 40-Stunden-
Woche in immerhin fünf von 13 Einzelbranchen als 
häufigster Erwerbsarbeitszeitumfang für Frauen, 
gleichzeitig dominiert in zwei Einzelbranchen die 
Erwerbsarbeitszeitgruppe mit 35 bis 39 Wochen-
stunden, in zwei weiteren Branchen die lange Teil-
zeitarbeit mit 21 bis 34 Wochenstunden und in vier 
von 13 Einzelbranchen sogar die kurze Teilzeitar-
beit mit maximal 20 Wochenstunden. 

Der Anteil an Beschäftigten mit (über)langer 
Vollzeitarbeit (41 Wochenstunden und mehr) be-
trägt bei Männern je nach Einzelbranche zwischen 
14 und 34 Prozent, bei Frauen jedoch nur zwischen 
fünf und 16  Prozent. Eine kurze Teilzeitbeschäfti-
gung mit maximal 20 Wochenstunden üben je 
nach Branche zwischen zwölf und 43 Prozent der 
Frauen aus, aber nur zwischen drei und 28 Prozent 
der Männer. Besonders lange und besonders kur-
ze Wochenarbeitszeiten sind damit für Frauen und 
Männer entgegengesetzt wahrscheinlich.

21 Auf Grund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit hier 
nur für 13 Branchen möglich (zur Struktur der Branchen 
vgl. Anhang-Tabelle 5).

https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-frauen-nach-arbeitszeitgruppen-14760.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-frauen-nach-arbeitszeitgruppen-14760.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-frauen-nach-arbeitszeitgruppen-14760.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-maenner-nach-arbeitszeitgruppen-14756.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-maenner-nach-arbeitszeitgruppen-14756.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-abhaengig-beschaeftigte-maenner-nach-arbeitszeitgruppen-14756.htm
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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5.7 Samstagsarbeit 

Abhängig beschäftigte Frauen verrichten im Bran-
chendurchschnitt geringfügig häufiger regelmä-
ßige Samstagsarbeit als abhängig beschäftigte 
Männer. Der Anteil der Samstagsarbeitenden liegt 
bei den Frauen bei 17  Prozent, bei den Männern 
bei 15 Prozent (ohne Auszubildende; vgl. Tabelle 10 
im Online Appendix). Regelmäßige Samstagsarbeitet 
leistet, wer in den letzten vier Wochen an mindes-
tens zwei Samstagen gearbeitet hat.

Details zu den Branchen:  22 Der Anteil an Be-
schäftigten, die regelmäßig samstags arbeiten, va-
riiert zwischen den betrachteten Einzelbranchen 
deutlich – bei den Männern noch etwas stärker 
als bei den Frauen (vgl. Abbildung 18). Zwischen drei 
und 56 Prozent der abhängig beschäftigten Män-
ner arbeiten – je nach Branche – an mindestens 
zwei Samstagen im Monat. Bei den abhängig be-
schäftigten Frauen trifft die regelmäßige Sams-
tagsarbeit auf vier bis 45 Prozent der Beschäftig-
ten zu. 

In sechs von 13 ausgewerteten Einzelbranchen 
arbeiten mindestens 20 Prozent der Frauen regel-
mäßig samstags (Männer: in sieben von 15 Bran-
chen). Es handelt sich für Frauen und Männer um 
die gleichen sechs Branchen. In vier dieser sechs 
Branchen sind die männlichen Beschäftigten da-
bei anteilig jeweils etwas stärker von regelmäßiger 
Samstagsarbeit betroffen.

22 Auf Grund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit 
hier nur für 15 Branchen (zur Struktur der Branchen vgl. 
Anhang-Tabelle 5), in zwei Branchen liegen ausreichende 
Daten nur für die Männer vor (vgl. Kapitel 2.3).

Der geschlechterbezogene Abstand zeigt, dass 
Frauen in acht von 13 ausgewerteten Einzelbran-
chen seltener regelmäßig Samstagsarbeit leisten 
als Männer, in zwei Einzelbranchen jedoch häu-
figer als Männer. Der geschlechterbezogene Ab-
stand fällt in den allermeisten Einzelbranchen ein-
stellig und damit eher begrenzt aus. Nur in zwei 
Einzelbranchen nimmt der geschlechterbezogene 
Abstand einen zweistelligen Wert an, einmal zu-
gunsten von Frauen und einmal zugunsten von 
Männern. 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaen-
gig-beschaeftigten-14752.htm) 

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
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Abbildung 18
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Der geschlechterbezogene Abstand bei der re-
gelmäßigen Sonntagsarbeit zeigt für neun von elf 
ausgewerteten Einzelbranchen, dass Frauen im 
Schnitt etwas seltener regelmäßige Sonntags-
arbeit leisten als Männer. Der Abstand zwischen 
Frauen und Männern beträgt zwischen zwei und 
acht  Prozentpunkten zugunsten von Frauen und 
bleibt damit einstellig. In zwei Einzelbranchen sind 
Frauen und Männer in etwa im gleichem Umfang 
von regelmäßiger Arbeit an Sonntagen betroffen.

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaen-
gig-beschaeftigten-14752.htm) 

5.8 Sonntagsarbeit 

Abhängig beschäftigte Frauen und Männer leisten 
im Branchendurchschnitt annähernd gleich häufig 
regelmäßige Sonntagsarbeit (d. h. Arbeit an min-
destens zwei Sonntagen in den letzten vier Wo-
chen). Dies sind neun Prozent bei den Frauen und 
acht Prozent bei den Männern (ohne Auszubilden-
de; vgl. Tabelle 11 im Online Appendix).

Details zu den Branchen:  23 Der Anteil an abhän-
gig Beschäftigten, die regelmäßig am Sonntag ar-
beiten, variiert für die ausgewerteten Einzelbran-
chen zwischen zwei Prozent und 35 Prozent (Frau-
en) bzw. zwischen einem Prozent und 42 Prozent 
(Männer) (vgl. Abbildung 19). 

In drei Einzelbranchen erreicht der Anteil an 
Beschäftigten mit regelmäßiger Sonntagsarbeit – 
für Frauen wie Männer – den Schwellenwert von 
20 Prozent. Es sind für Frauen wie Männer die drei 
Einzelbranchen Gesundheits- und Sozialwesen, 
Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie Gastge-
werbe. 

23 Auf Grund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit hier 
nur für 14 Branchen (zur Struktur der Branchen vgl. An-
hang-Tabelle 5), in drei Branchen liegen ausreichende Daten 
nur für die Männer vor (vgl. Kapitel 2.3).

https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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Abbildung 19
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5.9 Abendarbeit 

Abhängig beschäftigte Frauen verrichten im Bran-
chendurchschnitt etwas seltener regelmäßige 
Abendarbeit als abhängig beschäftigte Männer. 
Bei den Frauen sind 13  Prozent von Abendarbeit 
betroffen, bei den Männern sind es 16  Prozent 
(ohne Auszubildende; vgl. Tabelle 12 im Online Appen-
dix). Regelmäßige Abendarbeitet leistet, wer an 
mindestens der Hälfte der Arbeitstage in den letz-
ten vier Wochen zwischen 18 und 23 Uhr arbeitete.

Details zu den Branchen:  24 Der Anteil an Be-
schäftigten, der regelmäßig am Abend arbeitet, 
unterscheidet sich zwischen den einzelnen Bran-
chen deutlich, dabei für Männer stärker als für 
Frauen (vgl. Abbildung  20). Je nach Branche arbei-
ten im Durchschnitt zwischen fünf und 31 Prozent 
der abhängig beschäftigten Frauen bzw. zwischen 
drei und 49  Prozent der abhängig beschäftigten 
Männer regelmäßig (auch) in den Abendstunden. 

Bei den Männern gibt es vier Einzelbranchen, 
in denen 20 oder mehr Prozent der Beschäftigten 
regelmäßig am Abend arbeiten – für Frauen trifft 
dies nur in drei Branchen zu.

24 Auf Grund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit hier 
nur für 14 Branchen (zur Struktur der Branchen vgl. An-
hang-Tabelle 5), in einer Branche liegen ausreichende Daten 
nur für die Männer vor (vgl. Kapitel 2.3).

Der geschlechterbezogene Abstand bei der 
Abendarbeit ist über alle Einzelbranchen hinweg 
deutlich erkennbar. In zwölf der 13 hier ausgewer-
teten Einzelbranchen bleiben abhängig beschäf-
tigte Frauen im Durchschnitt erkennbar häufiger 
als Männer frei von regelmäßigen Arbeitsstunden 
nach 18 Uhr. Nur in einer Einzelbranche erweist 
sich der Abstand zwischen Frauen und Männer als 
besonders groß (Gastgewerbe). Hier ergibt sich ein 
zweistelliger Geschlechterabstand zugunsten der 
Frauen. 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaen-
gig-beschaeftigten-14752.htm) 

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
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Abbildung 20
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5.10 Wechselschicht 

Abhängig beschäftigte Frauen arbeiten im Bran-
chendurchschnitt seltener in Wechselschicht 
als abhängig beschäftigte Männer. Dies trifft auf 
elf  Prozent der Frauen und 15  Prozent der Män-
ner zu (ohne Auszubildende; vgl. Tabelle 13 im Online 
Appendix). Regelmäßig in Wechselschicht tätig ist, 
wer in den letzten vier Wochen an mindestens der 
Hälfte der Arbeitstage im Wechselschichtmodell 
gearbeitet hat.

Details zu den Branchen:  25 Der Anteil der Be-
schäftigten, der regelmäßig in Wechselschicht 
arbeitet, unterscheidet sich zwischen den Einzel-
branchen merklich (vgl. Abbildung 21). Je nach Bran-
che arbeiten zwischen einem und 23 Prozent der 
abhängig beschäftigten Frauen sowie zwischen 
zwei und 27  Prozent der abhängig beschäftigten 
Männer regelmäßig in Wechselschicht. 

Bei den Männern wird in vier von elf ausge-
werteten Einzelbranchen der Schwellenwert einer 
mindestens 20-prozentigen Betroffenheit von re-
gelmäßiger Wechselschicht erreicht. Bei den Frau-
en trifft dies nur in einer von zehn Einzelbranchen 
zu (Gesundheits- und Sozialwesen).

25 Aufgrund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit hier 
nur für zwölf Branchen (zur Struktur der Branchen vgl. 
Anhang-Tabelle 5), in zwei Branchen liegen ausreichende 
Daten nur für die Männer vor und in einer Branche liegen 
ausreichende Daten nur für die Frauen vor (vgl. Kapitel 2.3).

Der geschlechterbezogene Abstand fällt hier zu-
gunsten der Frauen aus. In sieben von neun Ein-
zelbranchen bleiben Frauen häufiger als Männer 
von regelmäßiger Wechselschicht verschont. In 
einer der neun Einzelbranchen erweist sich der Ge-
schlechterabstand zwischen Frauen und Männer 
als etwas ausgeprägter (Verarbeitendes Gewerbe) 
und nimmt einen zweistelligen Wert zugunsten der 
Frauen an. Nur in einer Branche (Kunst, Unterhal-
tung und Erholung) arbeiten Frauen durchschnitt-
lich etwas häufiger in Wechselschicht als Männer. 

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaen-
gig-beschaeftigten-14752.htm) 

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
https://www.wsi.de/de/zeit-14621-lage-der-arbeitszeit-von-abhaengig-beschaeftigten-14752.htm
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Abbildung 21
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5.11 Existenzsicherung 

Abhängig beschäftigte Frauen in Partnerschaften 
sichern ihren überwiegenden Lebensunterhalt im 
Branchendurchschnitt seltener als vergleichbare 
Männer durch ihr eigenes Erwerbseinkommen ab. 
Eine solche überwiegende Existenzsicherung aus 
eigenem Erwerbseinkommen trifft auf 86  Prozent 
der Frauen sowie auf 95  Prozent der Männer zu 
(vgl. Tabelle 14 im Online Appendix).

Details zu den Branchen: Der Anteil der abhän-
gig Beschäftigten mit Partner*in, die ihren über-
wiegenden Lebensunterhalt aus anderen Quellen 
als durch eigene Erwerbsarbeit bestreiten (also: 
Transfereinkommen, Unterstützung durch Angehö-

rige, eigenes Vermögen etc.), variiert erheblich. So 
finanzieren sich zwischen sieben und 25  Prozent 
der Frauen (Produktionsbereich, vgl. Abbildung 22) 
bzw. sechs und 24 Prozent der Frauen (Dienstleis-
tungsbereich, vgl. Abbildung  23) überwiegend aus 
„anderen Quellen“, jenseits von eigener Erwerbsar-
beit. Für Männer gilt dies seltener und betrifft nur 
ein bis zwölf Prozent (Produktionsbereich) bzw. ein 
bis 18 Prozent der Männer (Dienstleistungsbereich).

In zwei Dienstleistungs-Einzelbranchen sowie in 
der Land- / Forstwirtschaft sichern sogar mehr als 
20 Prozent der Frauen ihre Existenz überwiegend 
mittels „anderer Quellen“ ab (also: jenseits von Er-
werbsarbeit). Die Männer erreichen den Schwel-
lenwert von 20  Prozent dagegen in keiner Einzel-
branche.
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Der geschlechterbezogene Abstand bei der 
Existenzsicherung durch eigene Erwerbsarbeit 
fällt quasi durchgängig zuungunsten von Frauen 
aus. In allen Einzelbranchen erweist sich eigenes 
Erwerbseinkommen für Frauen seltener als für 
Männer als hinreichend zur Existenzsicherung. Nur 
in einer von 35 Branchen besteht kein solcher Ab-
stand (d. h. der geschlechterbezogene Abstand be-
trägt null oder maximal einen Prozentpunkt).

Im Produktionsbereich erreicht der Geschlech-
terabstand in sieben von 16 Einzelbranchen zwei-

stellige Werte zuungunsten der Frauen. Aber auch 
im Dienstleistungsbereich wird ein zweistelliger 
Geschlechterabstand in immerhin vier Einzelbran-
chen erreicht.

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
einkommen-14619-quelle-des-uberwiegen-
den-lebensunterhalts-2017-18058.htm)
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5.12 Bruttostundenverdienste 

Abhängig vollzeitbeschäftigte Frauen in Deutsch-
land erzielen branchenübergreifend einen um 
3,43  Euro geringeren durchschnittlichen Brutto-
stundenverdienst als abhängig vollzeitbeschäftigte 
Männer.  26 Der branchenübergreifende Bruttostun-
denverdienst von Frauen beträgt im Durchschnitt 
23,59 Euro, der von Männern 27,02 Euro (vgl. Tabel-
le 15 im Online Appendix). 

In 47 der insgesamt 49 Einzelbranchen erzielen 
vollzeitbeschäftigte Männer im Durchschnitt einen 
höheren Bruttostundenverdienst, lediglich in zwei 
Dienstleistungs-Einzelbranchen verfügen die Frau-
en im Durchschnitt über etwas höhere Bruttostun-
denverdienste.

 
Details zu den Branchen:  27 Die Bruttostunden-
verdienste von Vollzeitbeschäftigten variieren 
deutlich zwischen den ausgewerteten Einzelbran-
chen. Im Dienstleistungsbereich fallen die Unter-
schiede zwischen den Branchen besonders groß 
aus: Vollzeitbeschäftigte Frauen erzielen hier – je 
nach Branche – einen durchschnittlichen Brutto-
stundenverdienst zwischen 16  Euro und 31  Euro, 
Männer zwischen 18  Euro und 43  Euro (vgl. Ab-
bildung  25). Auch im Produktionsbereich variieren 
die Bruttostundenverdienste zwischen 15  Euro 
und 33 Euro (Frauen) bzw. zwischen 17 Euro und 
34 Euro (Männer) (vgl. Abbildung 24). 

In insgesamt sieben Einzelbranchen erzielen 
Frauen höchstens einen stark unterdurchschnittli-
chen Bruttostundenverdienst von 18,87 Euro / Stun-
de oder weniger. Männer sind in neun Einzelbran-
chen vom deutlich abgesenkten Bruttostundenver-
dienst für Männer, in Höhe von 21,61 Euro / Stunde, 
betroffen.

26 Ohne Sonderzahlungen; nur Vollzeitbeschäftigte aus 
Betrieben mit mindestens zehn Beschäf-tigten. Daten für 
die Einzelbranche „Landwirtschaft und Forstwirtschaft“ 
liegen hier lediglich für „Landwirtschaft“ vor (vgl. Kapi-
tel 2.3). Zur Struktur der Branchen vgl. Anhang-Tabelle 5.

27 Branchenspezifische Analyse hier für 49 Einzelbranchen 
(auf Basis der 2-Steller-Branchen der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes 2008).

Als „stark unterdurchschnittlicher Brut-
tostundenverdienst“ wird hier ein durch-
schnittlicher branchenspezifischer Verdienst 
verstanden, der den branchenübergreifen-
den durchschnittlichen Bruttostundenver-
dienst für alle Frauen bzw. alle Männer um 
mindestens 20  Prozent unterschreitet. Die-
ser Schwellenwert für stark unterdurch-
schnittliche Verdienste beträgt für das Jahr 
2023 18,87  Euro / Stunde für Frauen und 
21,61 Euro / Stunde für Männer.

 
Der geschlechterbezogene Abstand  28 bei der 
Höhe der Bruttostundenverdienste fällt deutlich 
zuungunsten von Frauen aus und beträgt pro 
Stunde (brutto) zwischen 0,16 Euro (Hochbau) und 
12,78  Euro (Rechts- / Steuerberatung). Nur in zwei 
Einzelbranchen beziehen Frauen im Durchschnitt 
mehr Euro (brutto) pro Stunde als Männer (näm-
lich: Postdienste sowie Personen- / Güterverkehr 
auf Straßen und Schienen). 

In Prozentpunkten ausgedrückt, fällt der ge-
schlechterbezogene Abstand der Bruttostunden-
verdienste in insgesamt 30 von 49 Branchen zwei-
stellig aus.  29

Zur Information: In Deutschland insgesamt 
verdienen vollzeitbeschäftigte Männer im 
Dienstleistungsbereich im Durchschnitt 
0,51  Euro / Stunde mehr als im Produktions-
bereich. Die Frauen hingegen verdienen im 
Dienstleistungsbereich mit 23,63  Euro / Stun-
de fast genauso viel wie im Produktionsbe-
reich mit 23,65  Euro / Stunde (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2024, Tabelle 33).

28 Hier handelt es sich nicht um den sogenannten Gender 
Pay Gap (vgl. hierzu Kapitel 5.13), der für alle abhängig Be-
schäftigten und nach europaweit einheitlichen Vorgaben 
von Eurostat berechnet wird, sondern den geschlech-
terbezogenen Abstand der Bruttostundenverdienste von 
Vollzeitbeschäftigten.

29 Hierzu wird der Abstand der Bruttostundenverdienste (in 
Euro) ins Verhältnis zum durchschnittlichen Verdienst der 
Männer (in Euro) gesetzt und ausgewertet, ob dieser min-
destens zehn Prozent des Männerverdienstes ausmacht. 
Ein Abstand von mindestens zehn Prozentpunkten wird 
erreicht, wenn der Bruttostundenverdienst zwischen 
Frauen und Männern in einer Branche einen Abstand von 
mindestens 2,72 Euro / Std. aufweist. Dies trifft in insge-
samt 30 Einzelbranchen zu.

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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Details zu den Branchen: Die Bruttostundenver-
dienste aller abhängig Beschäftigten unterschei-
den sich zwischen den betrachteten Einzelbran-
chen stark, für Männer noch etwas stärker als für 
Frauen. Der Bruttostundenverdienst der Männer 
liegt durchschnittlich – je nach Branche – zwi-
schen 15 Euro und 36 Euro, bei den Frauen rangiert 
er im Durchschnitt zwischen 14 Euro und 31 Euro.

Der Gender Pay Gap (GPG, als geschlechter-
bezogener Abstand der Bruttostundenverdienste 
aller abhängig Beschäftigten) fällt deutlich zuun-
gunsten von Frauen aus  32: Bis auf eine Ausnah-
me (Postdienste) weist der GPG stets ein negati-
ves Vorzeichen auf, da Frauen hier im Durchschnitt 
ein geringeres Stundenentgelt beziehen als Män-
ner. Die Frauen verdienen dabei – je nach Bran-
che – zwischen zwei und 31 Prozent weniger als 
die Männer. In 34 von 46 Einzelbranchen fällt der 
negative GPG zudem sogar zweistellig aus. 

Ein besonders ausgeprägter, überdurchschnitt-
lich hoher GPG – stets zuungunsten der Frauen – 
besteht in zwölf Einzelbranchen, von denen sechs 
im Produktionsbereich (vgl. Abbildung 26) und sechs 
im Dienstleistungsbereich (vgl. Abbildung 27) liegen.

Als „überdurchschnittlich hoher Gender 
Pay Gap“ wird hier ein branchenspezifischer 
GPG in Prozentpunkten verstanden, der um 
mindestens 20  Prozent über dem allgemei-
nen GPG von 18  Prozent (2023) liegt. Der 
Schwellenwert für einen überdurchschnitt-
lich hohen GPG beträgt 21,6 Prozentpunkte.

Situation in Deutschland insgesamt: vgl. WSI 
GenderDatenPortal (https://www.wsi.de/de/
einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.
htm) 

32 Aus Gründen der Einheitlichkeit wird der GPG hier auch 
mit umgekehrtem Vorzeichen dargestellt.

5.13 Gender Pay Gap 

Alle abhängig beschäftigten Frauen (in Vollzeit 
oder Teilzeit) erzielen im Durchschnitt einen um 
4,46  Euro geringeren Bruttostundenverdienst als 
alle abhängig beschäftigten Männer. Dies sind 
bei den Frauen im Schnitt 20,84 Euro / Stunde und 
bei den Männern 25,30  Euro / Stunde (vgl.  Tabel-
le  16 im Online Appendix).  30 Die Lohnlücke zwischen 
den Geschlechtern wird als Gender Pay Gap (GPG) 
bezeichnet und beträgt in Deutschland im Durch-
schnitt 18  Prozentpunkte zuungunsten von Frau-
en.  31 

Der Gender Pay Gap (GPG) ist eine EU-weit 
einheitlich definierte Maßzahl, die den Stand 
der Gleichstellung auf den nationalen Ar-
beitsmärkten in Europa in einem Wert dar-
stellt. Die Berechnung erfolgt auf Grundla-
ge der Brutto-Stundenverdienste, wobei die 
Verdienste von allen abhängig Beschäftigten, 
sowohl in Voll- oder Teilzeitarbeit als auch 
von geringfügig Beschäftigten, einbezo-
gen werden. Die Berechnung erfolgt jeweils 
ohne Sonderzahlungen (z. B. Urlaubsgeld). 
Bestimmte Wirtschaftsabschnitte sowie be-
stimmte Betriebsgrößen gehen dabei nicht in 
die nationale Berechnung für den deutschen 
GPG ein. Der GPG gibt den Anteil wieder, den 
Frauen im Durchschnitt pro Stunde weniger 
verdienen als Männer.

Für jede Person wird dabei zunächst ihr durch-
schnittlicher Brutto-Stundenverdienst ermittelt. 
Auf Basis dieser Angaben wird dann der durch-
schnittliche Brutto-Stundenverdienst aller Frau-
en (bzw. aller Männer) berechnet. Der Konvention 
entsprechend wird die Differenz zwischen den bei-
den durchschnittlichen Stundenverdiensten dann 
in Bezug gesetzt zum durchschnittlichen Brutto-
Stundenverdienst der Männer.

 

30 Ohne Sonderzahlungen. Entsprechend der Vorgaben von 
Eurostat zur Berechnung des GPG werden alle abhängig 
Beschäftigten (auch die geringfügig Beschäftigten) aus 
Betrieben mit mindestens zehn Beschäftigten berücksich-
tigt. Aus den Berechnungen für den GPG in Deutschland 
sind die Beschäftigten aus dem Wirtschaftsabschnitt 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 
(O) ausgeschlossen. Für diesen Wirtschaftsabschnitt lie-
gen für Deutschland zwar Daten vor, bei der Berechnung 
des GPG werden diese aber nicht berücksichtigt, um 
die Vergleichbarkeit auf EU-Ebene und im Zeitverlauf zu 
gewährleisten.

31 Nach den aktuellsten Daten für das Jahr 2024 beträgt 
der Gender Pay Gap in Deutschland nur noch 16 Pro-
zentpunkte. Vgl. hierzu: www.wsi.de/de/einkommen-
14619-gender-pay-gap-14932.htm.

https://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
https://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
https://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
http://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
http://www.wsi.de/de/einkommen-14619-gender-pay-gap-14932.htm
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Situation zu Einkommen in Deutschland insgesamt: vgl. WSI GenderDatenPortal

Bei der Berechnung des Gender Pay Gap werden in der Verdiensterhebung nicht alle Wirtschaftszweige berücksichtigt. 
Aus den Berechnungen sind die Beschäftigten aus „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A)“ ausgeschlossen.

Durchschnittliche Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern sowie Gender Pay Gap 
in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), in Euro und in Prozentpunkten 
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Aus den Berechnungen sind die Beschäftigten aus „Ö�entliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ ausgeschlossen. Für diese Branche liegen für Deutschland 
zwar Daten vor, bei der Berechnung des GPG werden diese aber nicht berücksichtigt, um die Vergleichbarkeit auf EU-Ebene und im Zeitverlauf zu gewährleisten.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Verdiensterhebung, auf Anfrage, eigene Berechnungen Bearbeitung: WSI GenderDatenPortal 2024

Situation zu Einkommen in Deutschland insgesamt: vgl. WSI GenderDatenPortal

Durchschnittliche Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern sowie Gender Pay Gap, 
in ausgewählten Branchen, Deutschland (2023), in Euro und in Prozentpunkten
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5.14 Bruttomonatsentgelt im unteren 
Entgeltbereich 

Vollzeitbeschäftigte Frauen beziehen im Branchen-
durchschnitt deutlich häufiger ein Bruttomonats-
entgelt von maximal 2.530 Euro im Monat als voll-
zeitbeschäftigte Männer  (vgl. Abbildung  28). Dies 
trifft auf 19 Prozent der Frauen und elf Prozent der 
Männer zu (vgl. Tabelle 17 im Online Appendix). Solche 
Vollzeiteinkommen bis maximal 2.530 Euro / Monat 
finden sich häufiger im Dienstleistungsbereich als 
im Produktionsbereich.

Mit dem „Bruttomonatsentgelt im unteren 
Entgeltbereich“ wird hier ein Bruttomonats-
entgelt von Vollzeitbeschäftigten beschrie-
ben (inklusive Urlaubs- / Weihnachtsgeld, 
Mehrarbeitszuschlägen, Gefahrenzuschlägen, 
Provisionen, Abfinden etc.), welches unter-
halb der bundeseinheitlichen Schwelle für 
den unteren Entgeltbereich liegt. Dieser bun-
deseinheitliche Schwellenwert liegt bei 2 / 3 
des Medianentgelts aller Vollzeitbeschäftig-
ten (angelehnt an OECD-Definition) und be-
trägt 2.530 Euro / Monat (2023).

Details zu den Branchen: Der Anteil an Voll-
zeitbeschäftigten mit einem Bruttomonatsent-
gelt im unteren Entgeltbereich, d. h. mit maximal 
2.530  Euro / Monat, variiert stark zwischen den 
Einzelbranchen. In den Dienstleistungs-Einzelbran-
chen betrifft ein solches unteres Bruttomonatsent-
gelt zwischen drei und 63 Prozent der Frauen, aber 
auch zwischen einem und 52 Prozent der Männer. 
Am häufigsten finden sich monatliche Vollzeitein-
kommen von unter 2.530 Euro in der Gastronomie. 
Die in der Gastronomie vollzeitbeschäftigten Frau-
en als auch Männer verdienen sogar mehrheit-
lich weniger als 2.530  Euro im Monat (vgl. Abbil-
dung  29). In den Produktions-Einzelbranchen zeigt 
sich insgesamt etwas weniger Varianz: Geringe 
monatliche Vollzeiteinkommen (brutto) beziehen 
hier zwischen vier und 56 Prozent der Frauen bzw. 
zwischen ein und 38 Prozent der Männer (vgl. Ab-
bildung 28). 

In insgesamt 18 von 35 Einzelbranchen erhalten 
mindestens 20  oder mehr Prozent der vollzeitbe-
schäftigten Frauen nur ein monatliches Vollzeitein-
kommen im unteren Entgeltbereich. In insgesamt 
vier der 35 Einzelbranchen bezieht sogar die Mehr-
heit der vollzeitbeschäftigten Frauen ein so nied-
riges Bruttomonatsentgelt. Für Männer trifft dies 
insgesamt deutlich seltener zu, nämlich nur in acht 
von 35 Einzelbranchen. Dabei sind nur in einer 
Branche die Mehrheit der dort vollzeitbeschäftig-
ten Männer betroffen.

Der geschlechterbezogene Abstand in Hin-
blick auf ein Bruttomonatsentgelt von mindestens 
2.530  Euro oder mehr fällt ganz deutlich zuun-
gunsten von Frauen aus. In allen Einzelbranchen 
des Produktionsbereiches sowie in 17 von 19 Ein-
zelbranchen im Dienstleistungsbereich verfügen 
Frauen im Durchschnitt seltener als Männer über 
ein monatliches Vollzeiteinkommen mit mehr als 
2.530 Euro brutto. 

Im Produktionsbereich fällt der geschlechterbe-
zogene Abstand beim Bezug von Vollzeiteinkom-
men von mindestens 2.530  Euro sogar mehrheit-
lich zweistellig zuungunsten von Frauen aus. 

https://www.boeckler.de/pdf/wsi_report_102_2025_gleichstellung_branchenvergleich_daten.xlsx
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Abbildung 28
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Abbildung 29
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6 VERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 2021 UND 2023 

6.1 Betrachtung der Einzelbranchen 

Der Zeitpunktevergleich für solche Branchen, die 
bereits 2021 mehrheitlich einen deutlichen, zwei-
stelligen Geschlechterabstand bei den Arbeits-
merkmalen aufwiesen, macht für 2023 auf folgen-
de Veränderungen im Produktionsbereich auf-
merksam (vgl. Tabelle 10):

– Herstellung Papier  /  Pappe: Waren hier im 
Jahr 2021 noch mehr als die Hälfte aller Indika-
toren durch zweistellige Geschlechterabständen 
geprägt, trifft dies im Jahr 2023 nur noch auf 
eine (große) Minderheit der Indikatoren zu (4 
von 9). 

– Gummi- / Kunststoffwaren sowie Elektro-
industrie: Diese zwei Branchen sind im Jahr 
2023 stärker durch zweistellige Geschlechter-
abstände geprägt als noch 2021. Im Jahr 2023 
weist nun die Mehrheit der Arbeitsmerkmale 
einen zweistelligen Geschlechterabstand auf. 
Zusätzlich hinzugekommen sind die Indikatoren 
„Existenzsicherung durch eigene Erwerbs-
tätigkeit“ (Gummi- / Kunststoffwaren) sowie 
„Bruttomonatsentgelt von Vollzeitbeschäftigten 
im unteren Entgeltbereich (unter 2.530 Euro)“ 
(Elektroindustrie). 

Im Dienstleistungsbereich zeigen sich für 2023 
gegenüber 2021 Veränderungen in drei Einzelbran-
chen (vgl. Tabelle 11):

– Forschung / Entwicklung: Hier waren im Jahr 
2021 noch mehr als die Hälfte der Arbeitsmerk-
male durch deutliche, zweistellige Geschlech-
terabstände geprägt. Im Jahr 2023 weist der 
Indikator für eine fehlende „Existenzsicherung 
überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit“ je-
doch keinen zweistelligen Geschlechterabstand 
mehr auf.

– Erziehung / Unterricht sowie Telekommu-
nikation / Dienstleistungen der Informati-
onstechnologie: Diese zwei Branchen sind 
mittlerweile – anders als noch 2021 – durch 
einen deutlichen, zweistelligen Geschlechter-
abstand bei der Mehrheit der betrachteten Ar-
beitsmerkmale geprägt. Dies gilt 2023 auch für 
die neu hinzugekommenen Arbeitsmerkmale: 
„Befristung“ und „Gender Pay Gap“ (Erzie-
hung / Unterricht) sowie „Tätigkeit als Helfer*in“ 
(Telekommunikation / Dienstleistungen der 
Informationstechnologie). 

Wie stellen sich Geschlechterabstände und die Be-
troffenheit von ungünstigen Arbeitsmerkmalen für 
Frauen und Männer in ausgewählten Branchen im 
Jahr 2023 (Datengrundlage für den vorliegenden 
WSI Branchenreport) im Vergleich zum Jahr 2021 
(Datengrundlage für den ersten WSI Branchenre-
port, Pfahl et al. 2023) dar? Die grundlegenden Pa-
rameter der Beschäftigung von Frauen und Män-
nern in den betrachteten Branchen haben sich zwi-
schen 2021 und 2023 nicht oder nur unwesentlich 
verändert. Dies gilt sowohl für die Geschlechterzu-
sammensetzung innerhalb der Branchen (horizon-
tale Segregation; vgl. Kapitel 4.1), als auch für die Al-
terszusammensetzung der dort jeweils beschäftig-
ten Frauen und Männer (vgl. Kapitel 4.3). Allerdings 
sind Frauen im Jahr 2023 in gut der Hälfte aller 
Branchen – und damit häufiger als noch 2021 – in 
Großbetrieben mit mindestens 250 Beschäftigten 
tätig (vgl. Kapitel 4.2).  33

33 Mit „erkennbar häufiger“ ist im Folgenden ein Plus von 
mindestens drei Prozentpunkten gegenüber den alten 
Daten 2021 gemeint (Nur beim Gender Pay Gap: Ver-
gleichsjahr ist das Datenjahr 2022).
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Tabelle 11

Branchen mit mehrheitlich zweistelligem Geschlechterabstand bei den Arbeitsmerkmalen
Teil 2: Dienstleistungen

Anmerkungen: 
a)  Branchen, in denen für mindestens die Hälfte der Indikatoren in den Jahren 2023 und / oder 2021 ein deutlicher Geschlech-

terabstand vorliegt. Für den Indikator Gender Pay Gap liegen als Vergleichsjahre nur die Datenjahre 2023 und 2022 vor.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen

Branchea)

dominierendes  
Geschlecht in der 
Branche
(vgl. Kapitel 4.1)

Arbeitsmerkmale mit zweistelligem 
Geschlechterabstand

2021 2023

Gesundheitswesen
frauen- 
spezifisch

5 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Rechts- / Steuerberatung, 
Unternehmensberatung

geschlechter- 
unspezifisch

5 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Architektur- und  
Ingenieurbüros

geschlechter- 
unspezifisch

5 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Forschung / Entwicklung
geschlechter- 
unspezifisch

5 von  
9 Indikatoren

4 von  
9 Indikatoren

Erziehung / Unterricht
frauen- 
spezifisch

3 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Telekommunikation / 
Dienstleistungen der  
Informationstechnologie

männer- 
spezifisch

4 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Tabelle 10

Branchen mit mehrheitlich zweistelligem Geschlechterabstand bei den Arbeitsmerkmalen
Teil 1: Produktion und Land- / Forstwirtschaft

Anmerkungen: 
a)  Branchen, in denen für mindestens die Hälfte der Indikatoren in den Jah-

ren 2023 und/oder 2021 ein deutlicher Geschlechterabstand vorliegt. Für 
den Indikator Gender Pay Gap liegen als Vergleichsjahre nur die Datenjah-
re 2023 und 2022 vor.

b)  Bruttostundenverdienste und Anforderungsniveau konnten in der Land-/
Forstwirtschaft mit den Daten aus 2021 noch nicht ausgewertet werden, 

daher liegen für 2021 nur sechs Indikatoren vor.
c)  Bei fünf Indikatoren fällt der Geschlechterabstand in der Branche Bauins-

tallation/Ausbaugewerbe zugunsten von Männern aus, bei einem Indikator 
zugunsten von Frauen (Berufsabschluss).

d)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“ besteht ein deutlicher 
Geschlechterabstand nur in „Herstellung Nahrungs-/Futtermittel“, nicht in 

„Getränkeherstellung“.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen

Branchea)

dominierendes  
Geschlecht in der 
Branche
(vgl. Kapitel 4.1)

Arbeitsmerkmale mit zweistelligem 
Geschlechterabstand

2021 2023

Land- / Forstwirtschaft
geschlechter- 
unspezifisch

4 von  
6 Indikatorenb)

4 von  
8 Indikatorenb)

Bauinstallation / 
Ausbaugewerbe

männer-
spezifisch

6 bzw. 5 von  
9 Indikatorenc)

6 bzw. 5 von  
9 Indikatorenc)

Druckerzeugnisse, Vervielfältigung 
Ton- / Datenträger

geschlechter- 
unspezifisch

5 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Textil/Bekleidung
geschlechter- 
unspezifisch

5 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Herstellung Nahrungsmittel / 
Getränke, Futtermittel

geschlechter- 
unspezifisch

6 bzw. 5 
von 9 Indikatorend)

5 bzw. 4 
von 9 Indikatorend)

Herstellung Papier / Pappe
männer- 
spezifisch

5 von  
9 Indikatoren

4 von  
9 Indikatoren

Gummi- /  Kunststoffwaren
männer- 
spezifisch

4 von  
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren

Elektroindustrie
geschlechter- 
unspezifisch

4 von 
9 Indikatoren

5 von  
9 Indikatoren
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6.2 Betrachtung der ungünstigen 
Arbeitsmerkmale

Für die hier untersuchten (ungünstigen) Arbeits-
merkmale zeichnen sich zwischen 2021 und 2023 
eine Reihe von Veränderungen bezüglich der Höhe 
des Geschlechterabstandes zwischen Frauen und 
Männern ab (vgl. Tabelle 12): 

 (1) Erwerbsform: Bei diesen Indikatoren („ohne 
Berufsabschluss“, „ausschließlich Minijob“, 
„nur als Helfer*in tätig“) zeichnen sich keine 
eindeutigen Veränderungen ab.  34 

 (2) Lage der Erwerbsarbeitszeit: Die schon vor-
her weniger deutlichen Geschlechterabstände 
in den entsprechenden Indikatoren haben 
sich weiter verringert (für: „Sonntagsarbeit“, 

„Abendarbeit“ und „Wechselschicht“). Hin-
tergrund dafür ist, dass solche ungünstigen 
Erwerbsarbeitszeitlagen insbesondere für 
Männer zwischen 2021 und 2023 leicht zu-
rückgegangen sind. 

 (3) Dauer der Erwerbsarbeitszeit: Die von gro-
ßen Geschlechterabständen geprägten Indi-
katoren zur Arbeitszeitdauer („Teilzeit“, „über-
lange Vollzeit“) haben sich zwischen 2021 und 
2023 kaum unverändert. 

 (4) Entgelt: Die Indikatoren zur Entgeltsituation, 
die 2021 zum Teil durch einen zweistelligen 
Geschlechterabstand geprägt waren, haben 
sich besonders deutlich verändert, wenn auch 
in gegensätzliche Richtungen.  
–   Günstiger für Frauen: Einerseits sind im 

Jahr 2023 fünf Einzelbranchen weniger als 
noch 2021 von einem deutlichen Geschlech-
terabstand beim Arbeitsmerkmal „fehlende 
Existenzsicherung durch eigene Erwerbsar-
beit“ betroffen.  35 Dies bedeutet: Frauen in 
diesen Branchen können nun häufiger als 
2021 ihren Lebensunterhalt überwiegend 
aus ihrer eigenen Erwerbstätigkeit bestrei-
ten.  36 Zudem fällt der Gender Pay Gap in 
drei Einzelbranchen 2023 nicht länger zwei-

34 Ein Rückgang des Geschlechterabstandes bedeutet nicht 
automatisch eine Verbesserung der Arbeitssituation 
von Frauen. Teilweise ergibt sich 2023 ein größerer oder 
kleinerer Geschlechterabstand auch aufgrund von einer 
Verbesserung oder Verschlechterung für Männer (z. B. 
Befristung, Betroffenheit von Abendarbeit).

35 In sieben Branchen ist der Geschlechterabstand 2023 
nicht mehr zweistellig: Maschinenbau; Herstellung 
Papier /61Pappe; Herstellung Nahrungsmittel / Getränke, 
Futtermittel; Finanz- und Ver-sicherungsdienstleistungen; 
Forschung / Entwicklung; Gesundheitswesen und Kfz-
Handel und Reparatur. Neu (knapp) zweistellig ist der 
Geschlechterabstand 2023 nun auch für Gummi /-Kunst-
stoffwaren und Großhandel. Im Gesundheitswesen liegt 
dies überwiegend an Verschlechterungen für die Männer 
(bei nur geringfügiger Verbesserung der Situation von 
Frauen).

36 Weitergehende Analysen zeigen, dass dies auch darauf 
zurückzuführen ist, dass Frauen in diesen Branchen nun 
etwas häufiger als noch 2021 in Vollzeit arbeiten.

stellig aus (Tiefbau, Herstellung von Möbeln 
sowie Beherbergung), wobei allerdings die 
Einzelbranche „Erziehung / Unterricht“ jetzt 
neu einen zweistelligen Gender Pay Gap 
aufweist. 

 –   Ungünstiger für Frauen: Auf der anderen 
Seite lässt sich für 2023 eine Verschlechte-
rung der finanziellen Situation von vollzeit-
beschäftigten Frauen feststellen. Hinsicht-
lich des Arbeitsmerkmals „Bruttomonats-
entgelt im unteren Entgeltbereich (weniger 
als 2.530  Euro)“ zeichnet sich neu für vier 
zusätzliche Einzelbranchen ein zweistelli-
ger Geschlechterabstand (zuungunsten von 
Frauen) ab.  37 Ähnliches gilt für das Arbeits-
merkmal „Bruttostundenverdienste von 
Vollzeitbeschäftigten“: Hier zeigt sich neu 
in zwei zusätzlichen Branchen ein deutli-
cher, zweistelliger Geschlechterabstand 
(zuungunsten von Frauen).  38 Hintergrund: 
Im Branchendurchschnitt haben vollzeitbe-
schäftigte Männer zwischen 2021 und 2023 
etwas mehr von Entgeltsteigerungen profi-
tiert als vollzeitbeschäftigte Frauen.  39

37 Dies sind die Branchen: Glaswaren / Keramik, Verarbei-
tung von Steinen und Erden; Elektroindustrie; Gesund-
heitswesen sowie Kfz-Handel und Reparatur. Die Ursa-
chen für den größer ge-wordenen Geschlechterabstand 
können hier nicht im Detail identifiziert werden, da dem 
Indika-tor für das Jahr 2021 ein Schwellenwert zu Grunde 
lag, der die Vergleichbarkeit einschränkt.

38 Dies für die Branchen: Großhandel sowie Gebäudebetreu-
ung/Garten- und Landschaftsbau.

39 Hintergrund hierfür ist der branchenübergreifende Trend, 
dass vollzeitbeschäftigte Männer zwischen 2021 und 
2023 geringfügig stärker von Stundenlohnsteigerungen 
profitiert haben. So sind die Bruttostundenverdienste von 
vollzeitbeschäftigten Männern zwischen 2021 und 2023 
branchenübergreifend um 5,9 Prozent gestiegen, die von 
vollzeitbeschäftigten Frauen nur um 5,6 Prozent.



WSI Report Nr. 102, März 2025 Seite 62

Tabelle 12

Veränderungen des Geschlechterabstands bei den Arbeitsmerkmalen 
(Vergleich 2021 und 2023)

Anmerkungen: 
a)  In Bauinstallation/Ausbaugewerbe zuungunsten der Männer.
b)  In Erziehung/Unterricht zuungunsten der Männer.
c)  Verglichen mit der Summe aus Leistungsgruppe 5 „ungelernt“ und  

4 „angelernt“ in 2021.

d) Vergleichsjahr ist das Datenjahr 2022 (anstelle von 2021).
e)  Verglichen mit „Vollzeiteinkommen bis maximal 2.000 Euro“ (Daten 2021). 

Vergleichbarkeit deshalb nur bedingt gegeben.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen

ungünstiges  
Arbeitsmerkmal 
(Indikator)

Arbeitsmerkmale mit zweistelligem Ge-
schlechterabstand in…

Anzahl  
Branchen mit zwei-
stelligem Geschlech-
terabstand:2021 2023

1.  ohne Berufsabschluss
3 von  
35 Branchena)

3 von  
35 Branchena)

2.  Befristung 
0 von  
35 Branchen

1 von  
35 Branchenb) 

3.   Minijobs als einzige  
Erwerbstätigkeit

7 von  
35 Branchen

8 von  
35 Branchen

4.   Anforderungsniveau:  
Helfer*inc) 

7 von  
35 Branchen

6 von  
35 Branchen

5.   Teilzeit allen Branchen allen Branchen

6.   überlange Vollzeit  
(41 und mehr Std.)

10 von 
12 Branchen

10 von 
13 Branchen

7.   regelmäßige Samstagsarbeit
2 von 
15 Branchen

2 von 
15 Branchen

8.   regelmäßige Sonntagsarbeit
1 von 
11 Branchen

0 von 
11 Branchen

9.   regelmäßige Abendarbeit
2 von 
13 Branchen

1 von 
13 Branchen

10.  regelmäßige Wechselschicht
2 von 
8 Branchen

1 von 
9 Branchen

11.  fehlende Existenzsicherung durch 
Erwerbsarbeit

16 von 
35 Branchen

11 von 
35 Branchen

12.  Bruttostundenverdienst bei 
Vollzeitbeschäftigten

29 von 
47 Branchen

31 von 
49 Branchen

13.  Gender Pay Gap
36 von 
46 Branchend)

34 von 
46 Branchen

14.  Bruttomonatsverdienst (VZ) im  
unteren Entgeltbereich (< 2.530 €)e)

13 von
35 Branchen

17 von 
35 Branchen
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6.3 Betrachtung von Branchen mit verstärkt 
ungünstigen Arbeitsmerkmalen für 
Frauen

Zwischen 2021 und 2023 ist der Anteil der von un-
günstigen Arbeitsmerkmalen betroffenen Frauen 
(also z. B. betroffen von: Befristung, keine Existenz-
sicherung aus eigenem Erwerbseinkommen etc.) 
im Produktionsbereich (inklusive Land- / Forst-
wirtschaft) insgesamt geringfügig zurückgegan-
gen. Dennoch sind es auch im Jahr 2023 häufi-
ger die Frauen, die in vielen Produktionsbranchen 
gehäuft von mehreren ungünstigen Arbeitsmerk-
malen betroffen sind (vgl. Anhang-Tabelle  2 und An-
hang-Tabelle 3). In fünf der sechs Einzelbranchen, in 
denen Frauen 2021 verstärkt von ungünstigen Ar-
beitsmerkmalen betroffen waren (d. h. jeweils min-
destens 20 Prozent oder mehr der dort beschäftig-
ten Frauen), zeichnen sich im Jahr 2023 vereinzelt 
Verbesserungen ab.  40 Welche Veränderungen er-
geben sich für die Einzelbranchen?

– Möbel, Holz- und Korbwaren, Bauinstallati-
on / Ausbaugewerbe sowie Herstellung Textili-
en: In diesen drei Branchen sind Frauen im Jahr 
2023 nicht mehr von so vielen ungünstigen Ar-
beitsmerkmalen gleichzeitig betroffen wie noch 
im Jahr 2021. Die „fehlende Existenzsicherung 
durch eigene Erwerbsarbeit“ ist zurückgegan-
gen (Möbel, Holz- und Korbwaren sowie Bauin-
stallation / Ausbaugewerbe), ähnlich auch eine 
„Tätigkeit nur als Helfer*in“ (Möbel, Holz und 
Korbwaren sowie Herstellung von Textilien). 

– Druckerzeugnisse, Vervielfältigung Ton- / Da-
tenträger: Hier sind Frauen nach wie vor in der 
Mehrheit der betrachteten Arbeitsmerkmale 
jeweils zu mindestens 20 Prozent vom ungüns-
tigen Merkmal betroffen. Einzige Verbesse-
rung: Im Jahr 2023 beziehen jetzt weniger als 
20 Prozent der Frauen einen „sehr niedrigen 
Bruttostundenverdienst“.

– Herstellung Nahrungsmittel / Getränke, Fut-
termittel: Hier bleibt die Situation für Frauen 
unverändert, d. h. sie sind hier weiterhin gehäuft 
von den gleichen ungünstigen Arbeitsmerkma-
len betroffen wie im Jahr 2021.

40 Auf die sechste Branche (Forst- / Landwirtschaft) wird im 
Folgenden nicht näher eingegangen, da die Daten für 
2021 und 2023 nicht ausreichend vergleichbar sind.

Im Dienstleistungsbereich zeigen sich 2023 für 
drei der vier Einzelbranchen, in denen Frauen im 
Jahr 2021 verstärkt von mehreren ungünstigen Ar-
beitsmerkmalen betroffen waren, keine Verbesse-
rungen (vgl. Anhang-Tabelle 2):

–  Gastronomie, Gebäudebetreuung / Garten- 
und Landschaftsbau sowie Beherbergung: 
In diesen drei Branchen sind weiterhin jeweils 
mindestens 20 Prozent der beschäftigten Frau-
en gleich von mehreren ungünstigen Arbeits-
merkmalen betroffen (vgl. Kapitel 3.2). 

– Postdienste: Hier zeigt sich sogar eine Ver-
schlechterungen für Frauen, da diese im Jahr 
2023 nun neu in der Mehrheit der Indikatoren 
zu jeweils mindestens 20 Prozent von ungüns-
tigen Merkmalen betroffen sind. Neu gilt dies 
im Jahr 2023 nun auch für eine „Tätigkeit nur 
als Helfer*in“ bzw. für ein „Vollzeiteinkom-
men im unteren Entgeltbereich (unter 2.530 
Euro brutto / Monat)“.

Zum Vergleich: 
Für die Männer zeigen sich 2023 im Vergleich 
zu 2021 nur geringfügige Veränderungen (vgl. 
Anhang-Tabelle 3). Am auffälligsten ist hier der 
Bereich Gebäudebetreuung / Garten- und 
Landschaftsbau, in dem im Jahr 2023 neu 
mindestens 20  oder mehr Prozent der Män-
ner lediglich ein „Vollzeiteinkommen im un-
teren Entgeltbereich (unter 2.530  Euro brut-
to / Monat)“ beziehen.
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7 AUSBLICK UND POLITISCHE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im hier vorliegenden zweiten WSI Report zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern in ausge-
wählten Branchen bestätigt sich erneut, wie be-
reits im Vorgängerbericht, wie grundlegend sich 
Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen und 
Männern in den beiden Handlungsfeldern Ent-
gelt und Erwerbsarbeitszeit unterscheiden – und 
zwar über alle Branchen des Arbeitsmarktes hin-
weg. Frauen können ihren überwiegenden Lebens-
unterhalt seltener durch eigene Erwerbstätigkeit 
absichern und beziehen selbst als Vollzeitbeschäf-
tigte häufiger als Männer ein monatliches Entgelt 
im unteren Bereich (von unter 2.530 Euro / Monat). 
Dies liegt an den deutlich niedrigeren Bruttostun-
denverdiensten von Frauen in so gut wie allen Ein-
zelbranchen gegenüber Männern, aber auch an 
den durchgängig kürzeren Erwerbsarbeitszeiten 
von Frauen. Frauen arbeiten in allen untersuchten 
Einzelbranchen häufiger in Teilzeit bzw. auch in 
kurzer Teilzeitarbeit (mit maximal 20 Wochenstun-
den) und sind zudem durchgängig in allen Bran-
chen häufiger als Männer ausschließlich in einem 
Minijob tätig. Im Gegenzug leisten Männer in allen 
Branchen häufiger (meist sogar: deutlich häufiger) 
überlange Vollzeitarbeit mit regelmäßig 41 und 
mehr Wochenstunden.

Der Gender Pay Gap – als gut bekanntes Ver-
gleichsmaß für den Abstand bei den Bruttostun-
denverdiensten von Frauen und Männern – beträgt 
branchenübergreifend 18 Prozent und fällt in rund 
drei Viertel der betrachteten Einzelbranchen in 
zweistelliger Höhe zum Nachteil von Frauen aus. 
Bei der Teilzeitquote – als einem anderen, wichti-
gen Indikator hinsichtlich der Gleichstellung von 
Frauen und Männern – ergibt sich ein Geschlech-
terabstand von 36 Prozent, der durchgängig in al-
len Einzelbranchen zweistellig ausfällt. Selbst für 
den noch pointierteren Indikator „kurze Teilzeit (bis 
20 Stunden / Woche)“ beträgt der Geschlechterab-
stand noch zwölf Prozentpunkte und fällt in zwei 
Drittel der betrachteten Einzelbranchen zweistellig 
zum Nachteil von Frauen aus. Die Geschlechterun-
gleichheiten in den Dimensionen Entgelt (Brutto-
stundenverdienste) und Erwerbsarbeit (Wochen-
stunden) wirken also zusammen und erschweren 
die Erwerbschancen von Frauen gleichermaßen.

Im Branchenvergleich fallen in insgesamt sie-
ben Einzelbranchen im Produktionsbereich und 
neun im Dienstleistungsbereich besonders deut-
liche Geschlechterabstände und / oder ungünstige 
Arbeitsmerkmale für Frauen bei mindestens der 
Hälfte der jeweils untersuchten Indikatoren auf. 
Dies sind:

– Produktionsbereich: Elektroindustrie, Bauin-
stallation / Ausbaugewerbe, Textil / Bekleidung, 
Gummi- / Kunststoffwaren, Land- / Forstwirt-
schaft, Druckerzeugnisse bzw. Vervielfältigung 

von Ton- / Datenträgern sowie Herstellung von 
Nahrungsmitteln / Getränken und Futtermitteln. 

– Dienstleistungsbereich: Gesundheitswesen, 
Erziehung / Unterricht, Rechts-, Steuer- und Un-
ternehmensberatung, Architektur- und Ingeni-
eurbüros, Telekommunikation / Dienstleistungen 
der Informationstechnologie sowie Gastrono-
mie, Gebäudebetreuung / Garten- und Land-
schaftsbau, Beherbergung, Postdienste.

Bei drei der oben aufgeführten Einzelbranchen 
im Produktionsbereich (Land- / Forstwirtschaft, 
Druckerzeugnisse bzw. Vervielfältigung von Ton- /
Datenträgern sowie Herstellung von Nahrungs-
mitteln / Getränke u. Futtermitteln) bestehen so-
wohl gehäuft deutliche Geschlechterabstände als 
auch gehäuft ungünstige Arbeitsmerkmale für die 
dort tätigen Frauen, d. h. ein mindestens 20-pro-
zentiger Anteil der in diesen Branchen beschäftig-
ten Frauen ist dort von Nachteilen betroffen wie 
etwa: „(kurze) Teilzeitarbeit“, eine Tätigkeit als 

„Helfer*in“, einem „Minijob als einziger Erwerbstä-
tigkeit“, ein „niedriges Vollzeiteinkommen mit ma-
ximal 2.530  Euro / Monat“, ein nicht ausreichend 
hohes Erwerbseinkommen, um davon den eige-
nen „Lebensunterhalt überwiegend abzusichern“. 
In den aufgeführten Branchen müssen daher noch 
entschiedener als anderswo Maßnahmen zuguns-
ten einer gleichstellungsorientierten Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen betrieben werden. Denn 
bisher ist die Chance von Frauen (und Männern) 
auf vergleichbare, gute Arbeitsbedingungen un-
gleich über die Branchen des deutschen Arbeits-
marktes verteilt.

Das im Koalitionspapier  41 von Dezember 2021 
von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP formu-
lierte Gleichstellungsziel – „Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern muss in diesem Jahrzehnt er-
reicht werden“ – erscheint angesichts der hier vor-
liegenden Erkenntnisse zum Stand der Ungleich-
heit von Frauen und Männern auf dem Arbeits-
markt noch sehr weit entfernt. Und für einige Ein-
zelbranchen aus dem Produktions- und Dienstleis-
tungsbereich ist der Weg zu gleichen Arbeitsbe-
dingungen für Frauen und Männern sogar noch ein 
wenig weiter, weil es hier zuvor zu einer besonders 
deutlichen Umgestaltung von Erwerbsarbeitszei-
ten, Entgeltstrukturen sowie Erwerbsarbeitsfor-
men kommen müsste, mit dem Ziel verbesserter 
und einheitlicherer (guter) Arbeitsbedingungen für 
beide Geschlechter. 

Daher muss gegenwärtig Handlungsbedarf 
gerade für die politische Ebene konstatiert wer-
den. Von Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrts-
verbänden und vielen anderen zivilgesellschaftli-
chen Akteuren sind in den letzten Jahren konkrete 

41 „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit“, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 
von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP, S. 91.
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politische Handlungsbedarfe benannt worden, de-
ren Realisierung überfällig sind, um der ungleichen 
Verteilung von Geld und Zeit zwischen Frauen und 
Männern entgegenzuwirken. Geeignete Instru-
mente zur Steigerung von Gleichheit und Gerech-
tigkeit zwischen den Geschlechtern liegen vor bzw. 
sind skizziert. Sie müssen nun realisiert werden, 
wie zum Beispiel:

– Umsetzung des vom Deutschen Juristinnen-
bund e.V. (2025) vorgeschlagenen Gleichstel-
lungsgesetzes in der Privatwirtschaft (ergänzend 
zum ebenfalls vom Deutschen Juristinnenbund 
vorgeschlagenen Wahlarbeitszeitgesetz, vgl. djb 
2016), um Vor-Ort-Akteure in den Unternehmen 
darauf zu verpflichten, eigenverantwortlich 
Gleichstellungsstrategien für das eigene Unter-
nehmen zu entwickeln und umzusetzen.

– Eine weitere, kontinuierliche Anhebung des 
Mindestlohns, da sich dies insbesondere güns-
tig auf die Entgeltsituation von Frauen auswirkt 
(Lübker / Schulten 2022).

– Unverzichtbar ist die Reform und Weiterent-
wicklung des bisher von Unternehmen / Dienst-
stellen sowie Beschäftigten wenig angewende-
ten und letztlich kaum wirksamen Entgelttrans-
parenzgesetzes (EntgTransG von 2017) (vgl. dazu 
BMFSFJ 2023), vor allem angesichts der 2023 
in der EU in Kraft getretenen Engelttranspa-
renzrichtlinie. Diese muss bis Mitte 2026 in na-
tionales Recht übernommen werden, wodurch 
Verschärfungen des deutschen EntgTransG 
unumgänglich werden, wie insbesondere: eine 
generelle Pflicht für alle Unternehmen ab 100 
Beschäftigten zur Überprüfung ihrer Entgelt-
praxis mittels zertifizierter / anerkannter Prüfins-
trumente (sofern bei ihnen Entgeltdifferenzen 
von fünf Prozent oder mehr bestehen, die nicht 
auf objektive, geschlechtsneutrale Faktoren 
zurückgehen), ein verbesserter, individueller 
Auskunftsanspruch für alle Beschäftigten, 
höhere Anforderungen an die obligatorischen 
Berichtspflichten der Unternehmen sowie eine 
Sanktionierung bei Verstößen oder Nichteinhal-
tung von gesetzlichen Vorgaben. Außerdem ist 
die regelmäßige Einbindung der Interessenver-
tretungen bei der Bearbeitung von individuellen 
Auskunftsansprüchen bzw. der Überprüfung der 
Entgeltpraxis in Betrieb / Dienststelle notwendig, 
auf Grundlage einer grundsätzlichen Erweite-
rung ihrer Initiativ- und Mitbestimmungsrechte 
um den Gegenstand der Entgeltgleichheit (vgl. 
DGB 2023). 

– Abschaffung von Minijobs als ausschließlicher 
Erwerbstätigkeit, um insbesondere Frauen sozi-
al besser abzusichern (Böckler Impuls 2022).

– Ausweitung des Anwendungsgebietes des Ers-
ten und Zweiten Führungspositionen-Gesetzes 
(FüPoG I + II), damit feste Geschlechterquoten 
von mindestens 30 Prozent Frauen bei Neube-
setzungen in Aufsichtsräten und Vorständen, 

wie auch Zielvorgaben zum angestrebten 
Frauenanteil in den obersten Führungsebenen, 
zukünftig für möglichst alle börsennotierten 
oder mitbestimmten Unternehmen in Deutsch-
land gelten – also unabhängig von der Art der 
Mitbestimmung, der Börsennotierung oder der 
Unternehmensrechtsform (z. B. Deutscher Frau-
enrat 2021).

– Nachbesserungen am Brückenteilzeitgesetz, 
um die Anwendung dieses Gesetzes in der be-
trieblichen Praxis zu befördern: Dies betrifft die 
Ausweitung des Geltungsbereichs (gesetzlicher 
Anspruch bisher nur in Betrieben ab 45 Be-
schäftigten), die Berücksichtigung der Arbeits-
zeitpräferenzen der Nutzer*innen bei der spä-
teren Wiederaufstockung der Arbeitszeit sowie 
eine flexiblere Anpassung und Inanspruchnah-
me für die Nutzer*innen während der Laufzeit 
(vgl. Boockmann et al. 2024).

– Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz (BEEG), um die partnerschaftliche Inan-
spruchnahme durch beide Elternteile zu inten-
sivieren und damit insbesondere die Nutzung 
durch die Väter zu stärken (Pfahl / Reuyß 2022). 
Auch die Umsetzung einer zweiwöchigen (be-
zahlten) Freistellung für Väter oder Co-Mütter 
rund um die Geburt, wie sie in der EU-Verein-
barkeitsfreistellungsrichtlinie von 2019 verankert 
und im Koalitionspapier 2021 – 2025 zur Umset-
zung angekündigt war, steht noch immer aus 
(vgl. Bundesforum Männer 2022). 

– Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen 
beim BMFSFJ fordert den Gesetzgeber zudem 
zu einer Reihe weiterer Verbesserungen auf, 
um das Recht auf Vereinbarkeit von Sorge- und 
Erwerbsarbeit in Deutschland besser gesetz-
lich abzusichern – in Umsetzung der Inhalte 
der EU-Vereinbarkeitsrichtlinie von 2019 und 
darüber hinaus. Dazu gehört etwa ein besse-
res Rückkehrmanagement an den Arbeitsplatz 
nach sorgebedingten Freistellungsphasen 
(umzusetzen z. B. im BEEG), eine klarere Be-
rücksichtigung sorgebedingter Bedarfe bei der 
Ausgestaltung von Lage, Dauer und Ort der Ar-
beit (umzusetzen im TzBfG), ein grundsätzliches 
Recht auf mobile Arbeit oder ein Anspruch auf 
Sorgepausen innerhalb einzelner Arbeitsschich-
ten (umzusetzen z. B. im BGB), um Eltern und 
Pflegende beim täglichen Switchen zwischen 
Erwerbs- und Sorgearbeit zu unterstützen (vgl. 
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 
beim BMFSFJ 2024).

Für die Ausgestaltung und Umsetzung dieser Re-
formen in den Unternehmen sind dann anschlie-
ßend auch alle Akteure der tariflichen und betrieb-
lichen Ebene gefordert. Zunächst einmal müssen 
diese längst überfälligen Gleichstellungsreformen 
jedoch politisch vollzogen werden.



WSI Report Nr. 102, März 2025 Seite 66

LITERATUR

Böckler Impuls (2022): Minijobs sind ein 
Irrweg. Hans-Böckler-Stiftung: Böck-
ler Impuls Nr. 05 / 2022, S. 4 – 5, www.
boeckler.de/data/Impuls_2022_05_
S4-5.pdf (letzter Zugriff: 09.01.2025)

Boockmann, B. / Kirchmann, A. /  
Mittelstät, K. / Eichhorst, W. (2024): Evalua-
tion des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung des Teilzeitrechts – Einführung 
einer Brückenteilzeit. Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales: 
Forschungsbericht 642, Berlin, www.
bmas.de/DE/Service/Publikationen/
Forschungsberichte/fb-642-evaluati-
on-gesetz-weiterentwicklung-teilzeit-
recht-brueckenteilzeit.html (letzter 
Zugriff: 20.01.2025)

Bundesforum Männer (2022): Stellung-
nahme des Bundesforum Männer 
zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung „Entwurf eines Gesetzes zur 
weiteren Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019 / 1158 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für Eltern und pfle-
gende Angehörige und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2010 / 18 / EU des 
Rates“, 03.11.2022, Berlin, https://
bundesforum-maenner.de/wp-con-
tent/uploads/2024/10/Vereinbarkeits-
richtlinie_BFM.pdf (letzter Zugriff: 
20.01.2025).

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend) (2023): 
Zweiter Bericht der Bundesregierung 
zur Wirksamkeit des Gesetzes zur 
Förderung der Entgelttransparenz 
zwischen Frauen und Männern so-
wie zum Stand der Umsetzung des 
Entgeltgleichheitsgebots in Betrieben 
mit weniger als 200 Beschäftigten, 
www.bmfsfj.de/resource/blob/2294
84/7c1deeee794163514c0221663af9
40d2/zweiter-bericht-entgelttranspa-
renzgesetz-data.pdf (letzter Zugriff: 
20.01.2025)

Deutscher Frauenrat (2021): Stellung-
nahme des Deutschen Frauenrats 
zum Gesetz zur Ergänzung und 
Änderung der Regelungen für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frau-
en an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst (FüPoG II), vom 01.03.2021, 
www.frauenrat.de/wp-content/
uploads/2021/03/Stellungnahme-DF-
FuePoG-II.210301.pdf (letzter Zugriff: 
09.01.2025)

DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) 
(2023): Stellungnahme des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB): Evaluationsgutachten zum 
Entgelttransparenzgesetz (§23 
EntgTranspG), vom 30.05.2023, 
https://frauen.dgb.de/positionen/
stellungnahmen/++co++2568664e-
77fa-11ea-9f9b-52540088cada (letzter 
Zugriff: 20.01.2025)

djb (Deutscher Juristinnenbund e.V.) (2025): 
Wege zur Diskriminierungsfreiheit 
in Unternehmen: Konzeption für ein 
Gleichstellungsgesetz in der Privat-
wirtschaft und Handlungshinweise 
für Unternehmen, Themenpapier, 
aktualisierte Fassung des Konzepts 
vom 08.01.2025, www.djb.de/presse/
stellungnahmen/detail/st25-01 (letzter 
Zugriff: 20.01.2025)

djb (Deutscher Juristinnenbund e.V.) /  
Kommission für Arbeits-, Gleichstellungs- 
und Wirtschaftsrecht (2016): Konzeption 
eines Wahlarbeitszeitgesetzes. Kurz-
fassung, www.djb.de/wahlarbeitszeit 
(letzter Zugriff: 20.01.2025)

Hobler, D. / Lott, Y. / Pfahl, S. /  
Schulze Buschoff, K. (2020): Stand der 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in Deutschland. Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliches Institut 
der Hans-Böckler-Stiftung: WSI 
Report Nr. 56, Februar 2020, Düs-
seldorf, www.wsi.de/de/faust-detail.
htm?sync_id=HBS-007614 (letzter 
Zugriff: 09.01.2025)

Lott, Y. / Hobler, D. / Pfahl, S. / Unrau, E. 
(2022): Stand der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Deutsch-
land. Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliches Institut der Hans-
Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 72, 
Februar 2022, Düsseldorf, www.
wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_
id=HBS-008259 (letzter Zugriff: 
09.01.2025)

Lübker, M. / Schulten, T. (2022): WSI-
Mindestlohnbericht 2022. Aufbruch 
zu einer neuen Mindestlohnpo-
litik in Deutschland und Europa. 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut der Hans-
Böckler-Stiftung: WSI Report Nr. 71, 
Februar 2022, Düsseldorf, www.
wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_
id=HBS-008254 (letzter Zugriff: 
09.01.2025)

Pfahl, S. / Reuyß, S. (2022): Reformvor-
schläge für die Ausgestaltung des 
Elterngeldes. Friedrich-Ebert-Stif-
tung: FES diskurs, Mai 2022, unter 
Mitarbeit von Maike Wittmann, Bonn, 
www.fes.de/reform-elterngeld (letzter 
Zugriff: 09.01.2025)

Pfahl, S. / Wittmann, M. (2022): Horizon-
tale Segregation des Arbeitsmarktes 
2022. Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut der Hans-Böck-
ler-Stiftung: WSI GenderDatenPortal, 
Düsseldorf

Pfahl, S. / Unrau, E. / Lott, Y. /  
Wittmann, M. (2023): Stand der Gleich-
stellung von Frauen und Männern 
in Deutschland in ausgewählten 
Branchen. Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftliches Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report 
Nr. 80, Februar 2023, Düsseldorf, 
www.boeckler.de/de/faust-detail.
htm?produkt=HBS-008516 (letzter 
Zugriff: 09.01.2025)

Pfahl, S. / Unrau, E. / Wittmann, M. /  
Lott, Y. (2023): Stand der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern auf 
den Arbeitsmärkten in West- und 
Ostdeutschland. Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliches Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung: WSI Report 
Nr. 88, September 2023. Düsseldorf, 
www.wsi.de/fpdf/HBS-008698/p_wsi_
report_88_2023.pdf (letzter Zugriff: 
09.01.2025)

Statistisches Bundesamt (2008): Klassi-
fikation der Wirtschaftszweige. Mit 
Erläuterungen, Wiesbaden, www.
destatis.de/DE/Methoden/Klassifika-
tionen/Gueter-Wirtschaftsklassifika-
tionen/klassifikation-wz-2008.html 
(letzter Zugriff: 20.01.2025)

Statistisches Bundesamt (2024): Verdiens-
te. 1. Vierteljahr 2024, Wiesbaden, 
www.statistischebibliothek.de/mir/
receive/DESerie_mods_00007469, 
(letzter Zugriff: 20.01.2025)

Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 
beim BMFSFJ (2024): Leitideen und 
Rechtsrahmen für eine familienge-
rechte Arbeitswelt, www.bmfsfj.de/
resource/blob/252166/64eab7957ad
7aac3ec911c749bff0172/gutachten-
leitfaden-und-rechtsrahmen-fuer-
eine-familiengerechte-arbeitswelt-
-data.pdf (letzter Zugriff: 20.01.2025)

1-Steller-Branchen
(Wirtschaftsabschnitte, n=14)  

ausgewählte 2-Steller-Branchen 
(eigene Zusammenstellung, n=35)

2-Steller-Branchen 
(Wirtschaftsabteilungen, n=49) 

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung Nr. Kurzbezeichnung

A – Land- / Forstwirtschaft Land- / Forstwirtschaft
1 Landwirtschaft

2 Forstwirtschaft

C – Verarbeitendes Gewerbe

Herstellung Nahrungsmittel / 
Getränke, Futtermittel

10 Herstellung Nahrungs- / Futtermittel

11 Getränkeherstellung

Textil/Bekleidung
13 Herstellung Textilien

14 Herstellung Bekleidung

Möbel, Holz- und Korbwaren 
16 Holz- und Korbwaren

31 Herstellung Möbel

Herstellung Papier / Pappe 17
Herstellung von Papier, Pappe und 
Waren daraus

Druckerzeugnisse, Vervielfälti-
gung Ton- / Datenträger

18
Herstellung von Druckerzeugnissen; 
Vervielfältigung von bespielten Ton-, 
Bild- und Datenträgern

Chemische Erzeugnisse 20
Herstellung von chemischen 
Erzeugnissen

Pharmazeutische Erzeugnisse 21
Herstellung von pharmazeutischen 
Erzeugnissen

Gummi- / Kunststoffwaren 22
Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren

Glaswaren / Keramik, Verarbei-
tung von Steinen u. Erden

23
Herstellung von Glas und Glaswaren, 
Keramik, Verarbeitung von Steinen 
und Erden

Metallerzeugung / 
Metallerzeugnisse

24 Metallerzeugung

25 Herstellung von Metallerzeugnissen

Elektroindustrie
26 Datenverarbeitungsgeräte

27 Herstellung elektrische Ausrüstungen

Maschinenbau

28 Maschinenbau

33
Reparatur von 
Maschinen / Ausrüstungen

Automobil und Nutzfahrzeuge
29 Herstellung Kraftwagen

30 sonstiger Fahrzeugbau

D – Energieversorgung Energieversorgung 35 Energieversorgung

F – Baugewerbe

Hoch- / Tiefbau
41 Hochbau

42 Tiefbau

Bauinstallation / 
Ausbaugewerbe

43
Vorbereitende Baustellenarbei-
ten, Bauinstallation und sonstiges 
Ausbaugewerbe
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1-Steller-Branchen
(Wirtschaftsabschnitte, n=14)  

ausgewählte 2-Steller-Branchen 
(eigene Zusammenstellung, n=35)

2-Steller-Branchen 
(Wirtschaftsabteilungen, n=49) 

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung Nr. Kurzbezeichnung

A – Land- / Forstwirtschaft Land- / Forstwirtschaft
1 Landwirtschaft

2 Forstwirtschaft

C – Verarbeitendes Gewerbe

Herstellung Nahrungsmittel / 
Getränke, Futtermittel

10 Herstellung Nahrungs- / Futtermittel

11 Getränkeherstellung

Textil/Bekleidung
13 Herstellung Textilien

14 Herstellung Bekleidung

Möbel, Holz- und Korbwaren 
16 Holz- und Korbwaren

31 Herstellung Möbel

Herstellung Papier / Pappe 17
Herstellung von Papier, Pappe und 
Waren daraus

Druckerzeugnisse, Vervielfälti-
gung Ton- / Datenträger

18
Herstellung von Druckerzeugnissen; 
Vervielfältigung von bespielten Ton-, 
Bild- und Datenträgern

Chemische Erzeugnisse 20
Herstellung von chemischen 
Erzeugnissen

Pharmazeutische Erzeugnisse 21
Herstellung von pharmazeutischen 
Erzeugnissen

Gummi- / Kunststoffwaren 22
Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren

Glaswaren / Keramik, Verarbei-
tung von Steinen u. Erden

23
Herstellung von Glas und Glaswaren, 
Keramik, Verarbeitung von Steinen 
und Erden

Metallerzeugung / 
Metallerzeugnisse

24 Metallerzeugung

25 Herstellung von Metallerzeugnissen

Elektroindustrie
26 Datenverarbeitungsgeräte

27 Herstellung elektrische Ausrüstungen

Maschinenbau

28 Maschinenbau

33
Reparatur von 
Maschinen / Ausrüstungen

Automobil und Nutzfahrzeuge
29 Herstellung Kraftwagen

30 sonstiger Fahrzeugbau

D – Energieversorgung Energieversorgung 35 Energieversorgung

F – Baugewerbe

Hoch- / Tiefbau
41 Hochbau

42 Tiefbau

Bauinstallation / 
Ausbaugewerbe

43
Vorbereitende Baustellenarbei-
ten, Bauinstallation und sonstiges 
Ausbaugewerbe

Anhang-Tabelle 1

Ineinandergreifen von übergeordneten 1-Steller-Branchen und den detaillierten Einzelbranchen (2-Steller-Branchen)
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1-Steller-Branchen
(Wirtschaftsabschnitte, n=14)  

ausgewählte 2-Steller-Branchen 
(eigene Zusammenstellung, n=35)

2-Steller-Branchen 
(Wirtschaftsabteilungen, n=49) 

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung Nr. Kurzbezeichnung

G – Handel / Kfz-Reparatur

Kfz-Handel und Reparatur 45
Handel mit Kraftwagen, Instandhal-
tung und Reparatur Kfz

Großhandel (ohne Kfz) 46 Großhandel (ohne Kfz-Handel)

Einzelhandel (ohne Kfz) 47 Einzelhandel (ohne Kfz-Handel)

H – Verkehr und Lagerei

Personen- / Güterverkehr auf 
Straßen und Schienen

49
Landverkehr und Transport in Rohr-
fernleitungen (ohne Schifffahrt, 
Luftverkehr)

Postdienste 53 Post-, Kurier- und Expressdienste

I – Gastgewerbe
Beherbergung 55 Beherbergung

Gastronomie 56 Gastronomie

J –  Information und 
Kommunikation

Telekommunikation /
Dienstleistungen der 
Informationstechnologie

61 Telekommunikation

62
Dienstleistungen der 
Informationstechnologie

K –  Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen

Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

64 Finanzdienstleistungen

65 Versicherungen/Pensionskassen

66
mit Finanz- / Versicherungsdienstleis-
tungen verbundene Tätigkeiten

M –  Freiberufliche, wissen-
schaftliche und techni-
sche Dienstleistungen

Rechts-, Steuer- und 
Unternehmensberatung

69 Rechts- / Steuerberatung

70 Unternehmensberatung / -verwaltung

Architektur- und  
Ingenieurbüros

71
Architektur- und Ingenieurbüros; tech-
nische, physikalische und chemische 
Untersuchung

Forschung / Entwicklung 72 Forschung und Entwicklung

N –  Sonstige wirtschaftliche 
Dienstleistungen

Gebäudebetreuung / 
Garten- und Landschaftsbau

81
Gebäudebetreuung / Garten- und 
Landschaftsbau

Wirtschaftliche 
Dienstleistungen 

82
Erbringung von wirtschaftlichen 
Dienstleistungen für Unternehmen/
Privatpersonen

O –  Öffentliche Verwaltung /
Sozialversicherung

Öffentliche Verwaltung / 
Sozialversicherung 

84
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; 
Sozialversicherung

P – Erziehung / Unterricht Erziehung / Unterricht 85 Erziehung und Unterricht

Q –  Gesundheits- und 
Sozialwesen

Gesundheitswesen 86 Gesundheitswesen

Sozialwesen (inklusive Heime)
87

Heime (ohne Erholungs- und 
Ferienheime)

88 Sozialwesen (ohne Heime)

Anmerkungen: 
Die Wirtschaftsabschnitte (1. Spalte) sowie die Wirtschaftsabteilungen (3. Spalte) sind direkt aus 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes übernommen (2008),  
aus Gründen der Übersichtlichkeit hier mit leicht gekürzten Bezeichnungen.

Quelle: SowiTra

Abbildung 

Ineinandergreifen von übergeordneten 1-Steller-Branchen und den detaillierten Einzelbranchen (2-Steller-Branchen)

Anhang-Tabelle 1 (Fortsetzung)
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Informationen zu den einzelnen Indikatoren

Im Folgenden wird die Auswahl der Indikatoren 
und die dafür genutzte Datenbasis erläutert. Dar-
an schließen weitere Informationen zu den ausge-
wählten Indikatoren an: Für jeden Indikator werden 
die Wertebasis, der verwendete Datensatz (und 
datenhaltende Institution), Angaben zu Art der Er-
hebung, zum Erhebungszeitpunkt und zur Grund-
gesamtheit der Analysen (v. a. zum Status – abhän-
gig Beschäftigte oder sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte) gemacht. 

Bildung
Im Bereich Bildung wird der Berufsabschluss von 
Frauen und Männern als Indikator für das berufli-
che Qualifikationsniveau herangezogen. 
 (1) Berufliches Qualifikationsniveau: Berufs-

abschluss (ohne / mit anerkanntem Berufsab-
schluss [anerkannter Berufsausbildung, Meis-
ter- / Technikerabschluss oder gleichwertiger 
Fachschulabschluss] und/oder akademischem 
Berufsabschluss [Bachelor / Diplom / Magis-
ter / Master / Staatsexamen / Promotion], in 
Prozent), Beschäftigungsstatistik (BA), Jahres-
durchschnitt 2023, sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte. 

Erwerbsarbeit
Erwerbsverhältnisse werden mit zwei Indikatoren 
gemessen: Befristungen von Arbeitsverhältnis-
sen werden mit den Daten des Mikrozensus dar-
gestellt, für Minijobs (ausschließlich geringfügige 
Beschäftigung) werden Angaben aus der Beschäf-
tigungsstatistik genutzt. Die Verteilung der Frau-
en und Männer in der beruflichen Hierarchie – die 
vertikale berufliche Segregation – wird auf Basis 
der Daten der Vierteljährlichen Verdiensterhebung 
(VVE) dargestellt. 

 (1) Erwerbsverhältnis I – Befristung: Befris-
tungsquote in unterschiedlichen Branchen 
(Anteil der abhängig Beschäftigten mit befris-
tetem Arbeitsvertrag, in Prozent), Mikrozensus 
(Statistisches Bundesamt, kurz: StBA), Erster-
gebnisse 2023, abhängig Beschäftigte ohne 
Personen in Bildung, Ausbildung oder einem 
Freiwilligendienst.

 (2) Erwerbsverhältnis II – Minijobs: Geringfügi-
ge Beschäftigung als einzige Erwerbstätigkeit 
in unterschiedlichen Branchen (Anteil der 
geringfügigen Beschäftigung an allen sozial-
versicherungspflichtigen und geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen, in Prozent), 
Beschäftigungsstatistik (Bundesagentur für 
Arbeit, kurz: BA), Jahresdurchschnitt 2023, 
ausschließlich geringfügig Beschäftigte und 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

 (3) Berufliche Hierarchie: Vertikale Segregation 
des Arbeitsmarktes in unterschiedlichen Bran-
chen (Verteilung nach Anforderungsniveau, in 

Prozent), Beschäftigungsstatistik (BA), Jahres-
durchschnitt 2023.

Einkommen
Der zentrale Indikator im Bereich Einkommen ist 
der Gender Pay Gap, der die prozentuale „Lücke“ 
zwischen dem durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienst von erwerbstätigen Frauen und dem der 
Männer angibt. Berechnet wird er auf der Grund-
lage der Verdienststrukturerhebung (fortgeschrie-
ben mit den Ergebnissen der Vierteljährlichen Ver-
diensterhebung). Zweiter Indikator sind die Brut-
tostundenverdienste von Vollzeitbeschäftigten 
(Vierteljährliche Verdiensterhebung). Der dritte In-
dikator stellt Geschlechterunterschiede bei niedri-
gem Monatseinkommen (Bruttomonatslohn unter 
2.000  Euro) auf der Basis der Beschäftigungssta-
tistik (BA) dar. Mit dem vierten Indikator Existenz-
sicherung wird schließlich verglichen, wie Frauen 
und Männer abgesichert sind – in Abhängigkeit 
vom Umfang ihrer Erwerbstätigkeit. 

 (1) Gender Pay Gap: Durchschnittliche Brutto-
stundenverdienste und geschlechterbezoge-
ner Verdienstabstand in unterschiedlichen 
Branchen (Abstand der durchschnittlichen 
Stundenverdienste [brutto, ohne Sonderzah-
lungen] von Frauen und Männern, in Prozent), 
Verdiensterhebung 2023 (StBA), abhängig 
Beschäftigte in Betrieben mit mindestens zehn 
Beschäftigten. 

 (2) Bruttostundenverdienste von Vollzeitbe-
schäftigten: Durchschnittliche Bruttostunden-
verdienste und geschlechterbezogener Ver-
dienstabstand in unterschiedlichen Branchen 
(Abstand der durchschnittlichen Stundenver-
dienste [brutto, ohne Sonderzahlungen] von 
Frauen und Männern, in Prozent), Verdienster-
hebung 2023 (StBA), abhängig Beschäftigte in 
Vollzeit in Betrieben mit mindestens zehn Be-
schäftigten. (Für manche Wirtschaftsbereiche 
werden auch Beschäftigte aus Betrieben mit 
mindestens fünf Mitarbeiter*innen erfasst.) 

 (3) Unterer Entgeltbereich: Vollzeitbeschäftigte 
mit Bruttomonatsentgelt unter / über der bun-
deseinheitlichen Schwelle des unteren Entgelt-
bereichs (2.530 Euro) nach Branchen (Anteil 
der Vollzeitbeschäftigten mit Bruttomonatsent-
gelt unter 2.530 Euro [brutto], in Prozent), Be-
schäftigungsstatistik (BA), Stichtag 31.12.2023, 
Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe, die sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt sind. 

 (4) Existenzsicherung: Erwerbstätigkeit als Quel-
le des überwiegenden Lebensunterhalts nach 
Branchen (Erwerbstätigkeit oder andere Quel-
len [Angehörige, Transferleistungen, Sonstiges 
wie z. B. Vermögen], in Prozent), Mikrozensus 
(StBA), Erstergebnisse 2023, abhängig Be-
schäftigte in Partnerschaften. 
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Zeit
Ein zentraler Indikator im Bereich Zeit sind die Ar-
beitszeitgruppen, welche die Differenz zwischen 
Wochenarbeitsstunden (in Gruppenkategorien) von 
Frauen und Männern angeben. Der zweite Indika-
tor ist Vollzeit und Teilzeit, der Anteil der abhängig 
Beschäftigten mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von mehr / weniger als 35 Stunden. Ob Frauen und 
Männer Erwerbstätigkeit und außerberufliche Ver-
pflichtungen vereinbaren können, ist nicht nur eine 
Frage des Umfangs der Arbeitszeit, sondern auch 
der Lage der Arbeitszeiten. Der dritte Indikator er-
fasst daher die Arbeitszeitlagen von Frauen und 
Männern (Arbeit an Samstagen und Sonntagen, 
abends und in Wechselschicht). 

 (1) Arbeitszeitgruppen: Wochenarbeitszeiten 
von Frauen und Männern und geschlechterbe-
zogener Abstand der Wochenarbeitszeiten in 
unterschiedlichen Branchen, in Gruppen  
(1 – 20 / 21 – 34 / 35 – 39 / 40 / 41 und mehr Wo-
chenarbeitsstunden, Abstand der norma-
lerweise geleisteten Wochenarbeitszeiten 
inklusive Überstunden, in Prozent), Mikrozen-
sus (StBA), Erstergebnisse 2023, abhängig 
Beschäftigte. 

 (2) Vollzeit und Teilzeit: Vollzeit- und Teilzeitquo-
ten nach Branchen (Anteil der Beschäftigten, 
die mehr/weniger als 35 Stunden pro Woche 
arbeiten, in Prozent), Mikrozensus (StBA), Erst-
ergebnisse 2023, abhängig Beschäftigte. 

 (3) Lage der Arbeitszeit: Abweichende Ar-
beitszeitlagen in unterschiedlichen Branchen 
(Anteil der Beschäftigten mit regelmäßiger 
Samstags- / Sonntags- und Abendarbeit bzw. 
Arbeit in Wechselschicht, in Prozent), Mikro-
zensus (StBA), Erstergebnisse 2023, abhängig 
Beschäftigte ohne Auszubildende.

Zusätzliche Indikatoren
 (1) Frauen- und Männeranteil: Frauen- und Män-

neranteil in unterschiedlichen Branchen (in 
Prozent), Mikrozensus (StBA), Erstergebnisse 
2023, abhängig Beschäftigte.

 (2) Betriebsgrößen: Frauen und Männer nach 
der Größe ihres Betriebes und der Branche, in 
der sie arbeiten (Anzahl Beschäftigte [Arbeits-
stätte, örtliche Niederlassung], Kleinstbetriebe: 
bis unter 49 Beschäftigte, kleine und mittlere 
Betriebe: 50 – 249 Beschäftigte, Großbetriebe: 
ab 250 Beschäftigte, in Prozent), Mikrozen-
sus (StBA), Erstergebnisse 2023, abhängig 
Beschäftigte.

 (3) Altersgruppen: Altersgruppen von Frauen 
und Männern in unterschiedlichen Branchen 
(unter 25 Jahren / 25 bis unter 55 Jahre /  
55 Jahre und mehr, in Prozent), Beschäfti-
gungsstatistik (BA), Jahresdurchschnitt 2023, 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.
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Anhang-Tabelle 2

Branchen mit vermehrt ungünstigen Merkmalen (mindestens 20 Prozent Anteil) 
Vergleich Daten 2023 gegenüber Daten 2021, 
Teil 1: Frauen

Branchen

ungünstige Arbeitsmerkmale,  
von denen mindestens 20 Prozent oder mehr der Frauen betroffen sind:

2021 2023

Anzahl Merkmale Anzahl Merkmale

P
ro

d
u

k
ti

o
n

sb
er

ei
ch

Land- / Forstwirtschaft 4 von 6a)

Minijob, Teilzeit, keine Exis-
tenzsicherung durch ET, unte-
rer Entgeltbereich 

6 bzw. 5 
 von 8b)

Minijob, Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, 
keine Existenzsicherung durch ET, 
Bruttostd.-Verdienst bei VZ, unterer 
Entgeltbereich 

Druckerzeugnisse, Vervielfälti-
gung Ton- / Datenträger

6 von 9

Minijob, Helferin-Tätigkeit, 
Teilzeit, Bruttostd.-Verdienst 
bei VZ, Gender Pay Gapc), un-
terer Entgeltbereich 

5 von 9
Minijob, Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, Gen-
der Pay Gap, unterer Entgeltbereich 

Herstellung Nahrungsmittel /  
Getränke, Futtermittel

5 von 9

Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, 
Bruttostd.-Verdienst, Gen-
der Pay Gap3), unterer 
Entgeltbereich 

5 bzw. 4 
 von 9d)

Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, Bruttostd.-
Verdienst, Gender Pay Gap, unterer 
Entgeltbereich 

Textil / Bekleidung
5 bzw. 4 
 von 9e)

Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, 
Bruttostd.-Verdienst VZ, 
Gender Pay Gapc), unterer 
Entgeltbereich 

4 bzw. 3 
von 9e)

Teilzeit, Bruttostd.-Verdienst VZ, Gender 
Pay Gap, unterer Entgeltbereich 

Bauinstallation / Ausbauge-
werbe

4 von 9
Minijob, Teilzeit, keine Exis-
tenzsicherung durch ET, unte-
rer Entgeltbereich 

3 von 9 Minijob, Teilzeit, unterer Entgeltbereich 

Möbel, Holz- und Korbwaren 4 von 9
Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, kei-
ne Existenzsicherung durch 
ET, unterer Entgeltbereich 

2 von 9 Teilzeit, unterer Entgeltbereich 

D
ie

n
st

le
is

tu
n

g
sb

er
ei

ch

Gastronomie 7 von 9

ohne Berufsabschluss, Mi-
nijob, Helferin-Tätigkeit, 
Teilzeit,keine Existenzsiche-
rung durch ET, Bruttostd.-
Verdienst VZ, unterer 
Entgeltbereich 

7 von 9

ohne Berufsabschluss, Minijob, Helfe-
rin-Tätigkeit, Teilzeit, keine Existenzsi-
cherung durch ET, Bruttostd.-Verdienst 
VZ, Unterer Entgeltbereich 

Gebäudebetreuung /  
Garten- und Landschaftsbau

7 von 9

ohne Berufsabschluss, Mini-
job, Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, 
keine Existenzsicherung 
durch ET, Bruttostd.-Verdienst 
VZ, unterer Entgeltbereich 

7 von 9

ohne Berufsabschluss, Minijob, Helfe-
rin-Tätigkeit, Teilzeit, keine Existenzsi-
cherung durch ET, Bruttostd.-Verdienst 
VZ, Unterer Entgeltbereich 

Beherbergung 6 von 9

ohne Berufsabschluss, Mini-
job, Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, 
Bruttostd.-Verdienst VZ, unte-
rer Entgeltbereich 

6 von 9
ohne Berufsabschluss, Minijob, 
Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, Bruttostd.-
Verdienst VZ, Unterer Entgeltbereich 

Postdienste 3 von 9
ohne Berufsabschluss, Mini-
job, Teilzeit

5 von 9
ohne Berufsabschluss, Minijob, 
Helferin-Tätigkeit, Teilzeit, unterer 
Entgeltbereich

Anmerkungen: 
a)  Bruttostundenverdienste und Anforderungsniveau konnten in der Land- /Forstwirtschaft 

mit den Daten aus 2021 noch nicht ausgewertet werden, deshalb waren es hier 2021 
nur sechs Indikatoren. Zudem wird der Gender Pay Gap für die „Land- / Forstwirtschaft“ 
nicht ausgewiesen.

b)  Bruttostundenverdienste in der Land- / Forstwirtschaft konnten mit den Daten aus 2023 
nur für die „Landwirtschaft“ ausgewertet werden. Die „Forstwirtschaft“ konnte nicht 
ausgewertet werden. Zudem wird der Gender Pay Gap für die „Land- / Forstwirtschaft“ 
nicht ausgewiesen.

c)  Vergleichsjahr ist das Datenjahr 2022.
d)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“ bestehen verstärkt ungünstige Arbeits-

merkmale nur in „Herstellung Nahrungs- / Futtermittel“, nicht in „Getränkeherstellung“.
e)  Bei der Auswertung „Bruttostundenverdienste“ bestehen verstärkt ungünstige Arbeits-

merkmale nur in „Herstellung Textilien“, nicht in „Herstellung Bekleidung“.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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Branchen

ungünstige Arbeitsmerkmale,  
von denen mindestens 20 Prozent oder mehr der Männer betroffen sind:

2021 2021

Anzahl Merkmale Anzahl 6,156

2
-S

te
lle

r-
B

ra
n

ch
en

Land- / Forstwirtschaft 3 von 6a) Minijob, Teilzeit,  
unterer Entgeltbereich

4 bzw. 3 
 von 8b)

Minijob, Helfer-Tätigkeit,  
Bruttostd.-Verdienst VZ,  
unterer Entgeltbereich

Gastronomie 6 von 9
ohne Berufsabschluss, Minijob, 
Helfer, Teilzeit, Bruttostd.-Ver-
dienst VZ, unterer Entgeltbereich

6 von 9

ohne Berufsabschluss, Minijob,  
Helfer-Tätigkeit, Teilzeit,  
Bruttostd.-Verdienst VZ,  
unterer Entgeltbereich

Gebäudebetreuung / 
Garten- und Landschaftsbau

4 von 9
ohne Berufsabschluss,  
Helfer-Tätigkeit, Teilzeit, 
Bruttostd.-Verdienst VZ 

5 von 9

ohne Berufsabschluss,  
Helfer-Tätigkeit, Teilzeit,  
Bruttostd.-Verdienst VZ,  
unterer Entgeltbereich

Postdienste 6 von 9

ohne Berufsabschluss, Helfer-
Tätigkeit, Teilzeit, Minijob,  
Bruttostd.-Verdienst VZ,  
unterer Entgeltbereich

4 von 9
ohne Berufsabschluss,  
Helfer-Tätigkeit, Teilzeit,  
unterer Entgeltbereich

1-
S

te
lle

r-
B

ra
n

-
ch

en Verkehr und Lagerei 4 von 5

überlange Vollzeit  
(41 Std. und mehr), 
regelmäßig Samstagsarbeit, 
regelmäßig Abendarbeit, 
regelmäßig Wechselschicht

4 von 5

überlange Vollzeit 
(41 Std. und mehr pro Woche), 
regelmäßig Samstagsarbeit, 
regelmäßige Abendarbeit, 
regelmäßige Wechselschicht

Anhang-Tabelle 3

Branchen mit vermehrt ungünstigen Merkmalen (mindestens 20 Prozent Anteil)
Vergleich Daten 2023 gegenüber Daten 2021, 
Teil 2: Männer

Anmerkungen: 
a)  Bruttostundenverdienste und Anforderungsniveau konnten in der Land-/Forstwirtschaft 

mit den Daten aus 2021 noch nicht ausgewertet werden, deshalb waren es hier 2021 
nur sechs Indikatoren. Zudem wird der Gender Pay Gap für die „Land-/Forstwirtschaft“ 
nicht ausgewiesen.

b)  Bruttostundenverdienste in der Land-/Forstwirtschaft konnten mit den Daten aus 2023 
nur für die „Landwirtschaft“ ausgewertet werden. Die „Forstwirtschaft“ konnte nicht 
ausgewertet werden. Zudem wird der Gender Pay Gap für die „Land-/Forstwirtschaft“ 
nicht ausgewiesen.

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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abhängig Beschäftigte, Erstergebnisse 2023

Indikator
Auswahl und 
Anzahl  
Branchena)

Merkmale der 
Untersuchungs-
gruppe

in den Analysen 
berücksichtigte Beschäftigte

alle Beschäftigten  
in Deutschland

Anteil der berücksichtigten 
Beschäftigten an allen  

Beschäftigten in Deutschlandb)

Insgesamt Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

Frauen- und Männeranteil

35 abhängig Beschäftigte
34.497.000 16.583.000 17.914.000 39.375.000 18.914.000 20.461.000 87,6 87,7 87,6

Vollzeit / Teilzeit

Betriebsgröße 34.146.000 16.290.000 17.856.000 39.375.000 18.914.000 20.461.000 86,4 85,6 87,3

Befristung 35

abh. Beschäftigte,  
o. Personen in 
(Aus-)Bildung od. 
Freiwilligendienst

32.875.000 16.023.000 16.860.000 37.737.000 18.189.000 19.548.000 87,1 88,1 86,2

Existenzsicherung 35
abh. Beschäftigte in 
Partnerschaften

21.068.000 10.511.000 10.557.000 24.029.000 11.848.000 12.181.000 87,7 88,7 86,7  

Arbeitszeitgruppen
13c) 

(1-Steller)
abhängig Beschäftigte 37.472.000 18.124.000 19.348.000 39.375.000 18.914.000 20.461.000 95,2 95,8 94,6

Samstagsarbeit
15d) 

(1-Steller)

abhängig Beschäftigte,
ohne Auszubildende

35.589.000 16.708.000 18.881.000

37.735.000 18.166.000 19.569.00

94,3 92,0 96,5

Sonntagsarbeit
12e) 

(1-Steller)
34.463.000 16.108.000 18.355.000 91,3 88,7 93,8

Abendarbeit
14f) 

(1-Steller)
35.937.000 17.242.000 18.695.000 95,2 94,9 95,5

Wechselschicht
9f) 

(1-Steller)
31.746.000 15.111.000 16.635.000 84,1 83,2 85,0

Anmerkungen: 
a)  Zusammenlegung von 49 der 88 Wirtschaftsabteilungen (2-Steller-Branchen der 

Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008, vgl. Statistisches Bundesamt 2008) zu 35 
Branchen. Alternativ: Darstellung nach Wirtschaftsabschnitten (1-Steller-Branchen 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008, vgl. Statistisches Bundesamt 2008), je 
nach Datenverfügbarkeit neun bis 15 der insgesamt 21 Wirtschaftsabschnitte.

b)  Aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit und weiterer methodischer Überlegun-
gen (vgl. Kapitel 2.1) wurden nicht alle Branchen in Deutschland einbezogen. Der An-
teil der in der jeweiligen Auswertung berücksichtigten Beschäftigten an der Gesamt-
heit aller Beschäftigten in Deutschland variiert daher leicht zwischen den Indikatoren. 

c) Im Gastgewerbe liegen ausreichende Fallzahlen nur für die Männer vor.

d)  Im Baugewerbe sowie in Finanz- und Versicherungsdienstleistungen liegen ausrei-
chende Fallzahlen nur für die Männer vor.

e)  In Information und Kommunikation liegen ausreichende Fallzahlen nur für die Männer 
vor.

f) Im Baugewerbe liegen ausreichende Fallzahlen nur für die Männer vor.

Anhang-Tabelle 5

Datengrundlage Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA)

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen

Anhang-Tabelle 4
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sozialversicherungspflichtig plus ausschließlich geringfügig Beschäftigte, 2023

Indikator
Auswahl 
und Anzahl 
Branchena)

Merkmale der 
Untersuchungs-
gruppe

in den Analysen 
berücksichtigte Beschäftigte

alle Beschäftigten 
in Deutschland

Anteil der berücksichtigten  
Beschäftigten an allen 

Beschäftigten in Deutschlandb)

Gesamt Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt Frauen Männer

Altersgruppen

35

sozialversicherungs- 
pflichtig 
Beschäftigte

30.094.442 14.141.511 15.952.932 34.790.058 16.136.505 18.653.553 86,5 87,6 85,5

Berufsabschluss

Minijobs 
als einzige 
Erwerbstätigkeit

sozialversiche-
rungspflichtig Be-
schäftigte und aus-
schließlich gering-
fügig Beschäftigte

33.957.672 17.570.733 16.386.940 39.143.794 18.709.459 20.434.335 86,8 87,6 86,0

unterer 
Entgeltbereich

Vollzeitbeschäftigte 
der Kerngruppe 
(d. h. z. B. ohne 
Praktikant*innen)c)

18.799.090 6.130.262 12.668.828 21.989.270 7.155.581 14.833.689 85,5 85,7 85,4

vertikale 
Segregation 

Sozialversiche-
rungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigte

29.919.994 14.070.534 15.849.459 34.615.601 16.065.526 18.550.075 86,4 87,6 85,4

Anmerkungen: 
a)  Zusammenlegung von 49 der 88 Wirtschaftsabteilungen (2-Steller-Branchen der Klassifika-

tion der Wirtschaftszweige 2008, vgl. Statistisches Bundesamt 2008) zu 35 Branchen.
b)  Aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit und weiterer methodischer Überlegungen 

(vgl. Kapitel 2.1) wurden nicht alle Branchen in Deutschland einbezogen. Der Anteil der 
in der jeweiligen Auswertung berücksichtigten Beschäftigten an der Gesamtheit aller Be-
schäftigten in Deutschland variiert daher leicht zwischen den Indikatoren. 

c)  Außerdem ohne: Mitarbeitende Familienangehörige; Menschen mit Behinderungen in an-
erkannten Werkstätten; Personen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder 
einen Bundesfreiwilligendienst leisten.
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Anhang-Tabelle 5

Datengrundlage Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA)

Anhang-Tabelle 5

Quelle: SowiTra, eigene Berechnungen
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